


 
Der Meuchelmord von Laubenheim 

Ein Stück Kreuznacher Justizgeschichte 
 
 

von Joachim Hennig 
 
 
Unsere jüngste Geschichte ist auch heute noch aktuell – auf jeden Fall dann, wenn sie 
damals nicht irgendwo, sondern hier bei uns spielte. Denn dann auf einmal polarisiert 
sie, lässt aus braven, biederen Nachbarn „Wutbürger und Kämpfer“ werden gegen 
eine Sache, die nicht vergeht, die nicht vergehen will und auch nicht vergehen soll. 
So ist es heute noch. Und so war es schon früher. Etwa auch im Februar und März 
1953 in Bad Kreuznach und Umgebung.  
 
 

I. Wie die Geschichte begann 
 
Damals hatte sich der „Volkszorn“ u.a. an der Fassade des Landgerichts Bad Kreuz-
nach entladen. Als die Beteiligten des unter dem Vorsitz des Amtsgerichtsdirektors 
Schott stattfindenden Prozesses gegen den ehemaligen SS-Obersturmführer (Ober-
leutnant) Tesch das Gebäude betraten, konnten sie links und rechts des Eingangs 
lesen: Weg mit Schott – Freiheit für Tesch. Diesen Text hatten Sympathisanten des 
Angeklagten Tesch in der Nacht zuvor mit schwarzer Farbe angebracht und unter 
dem Schriftzug Weg mit Schott einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen ge-
schmiert.1 Der damit gemeinte Prozess machte Anfang der 1950er Jahre in Bad 
Kreuznach und Umgebung Furore, ebenso wie der ihm zugrunde liegende Vorfall in 
Laubenheim acht Jahre zuvor. Auch heute ist diese Geschichte bei erstaunlich vielen 
in Laubenheim und bei den Angehörigen der damaligen Akteure bekannt.2 Als ein 
wichtiges Stück regionaler Kriegs- und Nachkriegsgeschichte und ein Lehrstück für 
den Umgang der Menschen miteinander in schweren Zeiten ist, soll sie hier auch 
einem größeren Kreis Interessierter erzählt werden.  
 
 
 

                                                 
1  Bericht des Oberstaatsanwalts Bad Kreuznach vom 10. März 1953 an den Generalstaatsanwalt Kob-

lenz, Landeshauptarchiv Koblenz (LHA Ko) Bestand (Best.) 584,6 Nr. 68, Bl. 56. 
2  Den Hinweis auf das Geschehen und auf die Akten des Nachkriegsprozesses gab dem Autor Herr 

Vizepräsident des Landgerichts Bad Kreuznach a. D. Karl Ludwig Knodel. Herrn Knodel sei an dieser 
Stelle sehr herzlich dafür und für sein Interesse an dieser Arbeit gedankt. 
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Abb. 1:Ehemaliges Casinogebäude, Brückes 1, Anfang der 1950er Jahre  

Sitz des  Landgerichts Bad Kreuznach, Aufnahme von 1943/44  
(Quelle: Stadtarchiv Bad Kreuznach) 

 
Die Nachkriegsgeschichte, die zu dem Prozess und den Schmierereien führte, begann 
am 23. Mai 1952.3 An diesem Tag erfuhr die Ortspolizeibehörde Langenlonsheim 
von einem anonym gebliebenen Informanten, dass der Langenlonsheimer Landwirt 
und Weingutbesitzer Kurt Tesch, der jahrelang als „vermisst“ galt, wieder nach Hau-
se zu seiner Familie, zu seiner Ehefrau und seinen drei Kindern, und zu seinem Be-
trieb zurückgekehrt war.4 Noch am Abend desselben Tages wurde Tesch vorläufig 
festgenommen und wegen dringenden Tatverdachts und Fluchtgefahr am folgenden 
Tag dem Amtsgericht Bad Kreuznach zugeführt. Dies erließ am selben Tag gegen 
ihn einen Haftbefehl.5 Die anschließenden Ermittlungen erbrachten sehr bald einen 
Sachverhalt, der für das gesamte Verfahren in groben Zügen maßgeblich sein sollte. 

Danach hatte sich im Oktober 1944 ein amerikanischer abgeschossener Flieger aus 
seinem brennenden Flugzeug gerettet und war mit seinem Fallschirm in den Wein-
bergen von Laubenheim niedergekommen. Dort nahmen ihn widerstandslos zwei 

                                                 
3  Der Nachkriegsprozess gegen Kurt Tesch ist dokumentiert in den Strafakten der Staatsanwaltschaft 

Bad Kreuznach Az. 2 Js 509/52//2 Ks 1/53 Landgericht Bad Kreuznach. Die Akten des strafgerichtli-
chen Verfahrens (3 Bände) sowie die Handakten der Staatsanwaltschaft (1 Band) sind heute archiviert 
im LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, 66 und 67 sowie 68. 

4  Strafanzeige vom 24. Mai 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 2 Vs +Rs. 
5  LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 8.  
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deutsche Soldaten der in Laubenheim stationierten leichten Flakeinheit fest. Waffen 
hatte er keine bei sich und er ließ sich mit seinem Fallschirm abführen. Die beiden 
wollten ihn bei ihrem Einheitsführer im Ort abliefern. Auf dem Weg dorthin wurden 
die drei von einer größeren Menschenmenge begleitet. Unter ihnen war auch Tesch. 
Hinter der Dreier-Gruppe gehend, griff er zu seiner Pistole und schoss hinterrücks 
aus nächster Nähe dem amerikanischen Flieger ins Genick. Dieser fiel nach vorn. 
Unmittelbar danach lief Tesch davon, während die Menschenmenge rief: „Tesch hat 
ihn erschossen!“ An den Folgen des Schusses starb dann der Amerikaner.  

 

 
Abb. 2: Blick aus Richtung Münster-Sarmsheim (von der Weinlage St. Remigiusberg) 

auf Laubenheim/Nahe, 2016 (Quelle: privat) 
 
Wenn dieser Sachverhalt auch sehr schnell und eindeutig ermittelt werden konnte, so 
stellte sich im Laufe des Verfahrens doch heraus, dass das damalige Geschehen viel 
komplexer, komplizierter, differenzierter und schuldbeladener war, als es nach den 
ersten Ermittlungen den Anschein hatte. 

Es bedurfte offenbar erst eines Strafprozesses gegen Tesch vor dem Landgericht – 

Schwurgericht – Bad Kreuznach, bis sich wichtige Tatzeugen meldeten und tiefere 
Einblicke in das Geschehen gaben. Erhellend ist das Schreiben des Polizeiamtes Bad 
Kreuznach vom 11. März 1953 an die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, einige 
Tage nach Ergehen des (ersten) Urteils gegen Tesch:6 
Da nach Beendigung des Verfahrens gegen den Landwirt und Winzer Kurt Tesch aus 
Langenlonsheim vertraulich bekannt geworden war, dass in der Hauptverhandlung 

                                                 
6  Bericht vom 11. März 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 369. 
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vor dem Schwurgericht in Bad Kreuznach evtl. der Angeklagte und einige Zeugen 
nicht der Wahrheit entsprechende Angaben gemacht haben, wurden durch die Kripo 
Bad Kreuznach auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach weitere Ermitt-
lungen geführt. So war bekannt geworden, dass ... (wird ausgeführt). Es besteht somit 
der dringende Verdacht, dass die als Zeugen gehörten Personen als auch der Ange-
klagte, wissentlich Vorgänge verschwiegen haben, die für die Untersuchung von 
Bedeutung waren. (...) Es kann hier gesagt werden, dass alle Personen, die über-
haupt Angaben machen können, sich sehr zurückhaltend verhalten, keiner möchte 
einen anderen belasten und man merkt recht deutlich, dass es jedem, der befragt 
wird, peinlich ist, dass er Angaben machen soll. 

In dieses Bild passt, was schon unmittelbar nach dem Vorfall der damalige Chefarzt 
der Bad Kreuznacher Diakonieanstalten Sanitätsrat Dr. Alfred Behrens seinem Tage-
buch anvertraute:7 
Die Langenlonsheimer Flak hat (…) ein Flugzeug abgeschossen. Die fünf Insassen 
kamen mit Fallschirmen runter und wurden dann von Soldaten gefangen genommen. 
Aus Langenlonsheim fuhr ein Herr Tesch, ein Weinbauer, anscheinend Mitglied der 
Landwacht, mit dem Motorrad raus und schoss den Gefangenen nieder. Er scheint 
dann zu den Soldaten noch eine Bemerkung gemacht zu haben, nicht darüber zu 
sprechen. Das ist doch ein unglaubliches Verhalten! Durch nichts zu entschuldigen! 
Die Soldaten sollen noch versucht haben, den Engländer (hier irrt Dr. Behrens, es 
war ein Amerikaner, Erg. d. A.) zu schützen und hätten den Tesch auf das Gemeine 
seiner Handlungsweise aufmerksam gemacht. Welchen Zeiten wir wohl entgegenge-
hen? 

Erst nach und nach erbrachten die weiteren Ermittlungen und insbesondere die Aus-
sagen „neuer“ Zeugen Einzelheiten und wichtige Details, die zusammengefügt und 
gewertet ein sehr viel differenzierteres Bild von dem damaligen Geschehen, der Situ-
ation insgesamt und den Akteuren vor Ort ergaben. Nach einer wertenden Betrach-
tungsweise hat sich – was ausdrücklich betont werden soll – auf der Grundlage des 
Akteninhalts des Nachkriegsprozesses das damalige Geschehen, eingebettet in die 
Endphase des Zweiten Weltkrieges, wahrscheinlich so zugetragen: 
 

II. Der Luftkrieg 
 

Es war Hitler, der die Flächenbombardements im Zweiten Weltkrieg begonnen hatte. 
Beim Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen Anfang September 1939 griff die 
deutsche Luftwaffe den Großraum der polnischen Hauptstadt Warschau („Schlacht 

                                                 
7  Dieter B e h r e n s /Antje R e n n e r , geb. Behrens (Hg.), Dr. Alfred Behrens Tagebücher, 1999, 

S. 25. 
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um Warschau“) an und zerstörte sehr viel. Der nach dem „Blitzsieg“ gegen Polen 
begonnene „Westfeldzug“ startete ebenfalls mit einem Bombardement, bei dem die 
deutsche Luftwaffe die holländische Hafenstadt Rotterdam weitgehend in Schutt und 
Asche legte („Rotterdamer Blitz“). Darauf reagierte der britische Premierminister 
Winston Churchill am Tag danach, am 15. Mai 1940, mit der Aufhebung des bisheri-
gen Verbots, deutsche Städte zu bombardieren. Damit war der strategische Luftkrieg 
gegen die Zivilbevölkerung faktisch eröffnet. Die Gewaltspirale von Angriff und 
Vergeltung nahm ihren folgenschweren und unaufhaltsamen Verlauf. Mit der fast 
vollständigen Zerstörung der englischen Stadt Coventry durch die deutsche Luftwaf-
fe eskalierte der Luftkrieg. Verheerende Angriffe der Royal Air Force (RAF) auf 
Lübeck, Rostock und Köln waren im Frühjahr 1942 der Auftakt für ihre weiteren 
Großangriffe und gezielten Flächenbombardements. Nach dem Kriegseintritt der 
Amerikaner beteiligte sich die US Army Air Force (USAAF) am Luftkrieg gegen das 
Deutsche Reich. Es kam zu einer Aufgabenteilung der Alliierten. Während die Briten 
- in der Nacht - weiterhin deutsche Großstädte angriffen, bombardierten die Ameri-
kaner - am Tag - gezielt Rüstungs-, Industrie- und Verkehrsanlagen. Das war die 
Antwort der Westalliierten auf den „Vernichtungskrieg“ Hitler-Deutschlands im 
Osten und auf die Ausrufung des „totalen Kriegs“ durch den Reichspropagandami-
nister Joseph Goebbels im Februar 1943.  

Anfang Sommer 1944 hatte die amerikanische Air Force die deutsche Luftwaffe fast 
völlig ausgeschaltet und die absolute Lufthoheit über das Deutsche Reich und ganz 
West- und Mitteleuropa errungen. 

Mit aller Macht und weiterem Terror stemmte sich das Naziregime gegen die dro-
hende Niederlage. Wiederum war es Reichspropagandaminister Goebbels, der die 
Massen zu mobilisieren versuchte. Dazu schrieb er unter der Schlagzeile Ein Wort 
zum feindlichen Luftterror einen Leitartikel im „Völkischen Beobachter“ vom 28./29. 
Mai 1944.8 Wenige Tage später, am 31. Mai 1944, druckte das Koblenzer National-
blatt, die „Amtliche Tageszeitung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar-
tei und aller Behörden im Regierungsbezirk Koblenz“ (und damit auch im Naheland) 
den Wortlaut des Artikels mit einer aufhetzenden Schlagzeile und Einleitung erneut 
ab: 

                                                 
8  Institut für Zeitgeschichte (= IfZ), Nürnberger Dokumente (= Nbg. Dok.) PS-1676, wiedergegeben in 

LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 204-208. 
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Abb. 3: Titelseite des Koblenzer Nationalblatts vom 31. Mai 1944. 

 
Es wird heute von keiner Seite mehr bestritten, dass der feindliche Luftterror fast 
ausschließlich das Ziel verfolgt, die Moral der deutschen Zivilbevölkerung zu bre-
chen. Der Feind führt Krieg gegen Wehrlose. (...) Wir haben bisher davon Abstand 
genommen, die niederträchtigsten dieser Äußerungen (der Alliierten zum Luftkrieg, 
Erg. d. A.) dem deutschen Volke bekannt zu geben, da wir befürchten mussten, dass 
es angesichts dieser Zynismen zur Selbsthilfe schreiten und an den aus abgeschosse-
nen Feindflugzeugen abspringenden Piloten Gleiches mit Gleichem vergelten würde. 
Unterdes aber sind Umstände eingetreten, die uns eine weitere Beibehaltung dieser 
Rücksichtnahme für die Zukunft verbieten. Die anglo-amerikanischen Terrorflieger 
sind in den letzten Wochen dazu übergegangen, neben der wahllosen Bombardierung 
der Wohnviertel unserer Städte die deutsche Zivilbevölkerung offen, direkt und ohne 
jede auch nur äußerliche Respektierung der internationalen Kriegsgesetze anzugrei-
fen, sie mit Bordwaffen zu beschießen und kaltblütig hinzumorden. (...)  
Niemand wird sich darüber wundern, dass sich der betroffenen Bevölkerung, die, wie 
der ganzen Welt bekannt ist, für jede soldatische Art der Kriegführung jedes Ver-
ständnis hat, angesichts dieser zynischen Verbrechen eine rasende Wut bemächtigt. 
Es ist nur mithilfe der bewaffneten Macht möglich, bei solchen Angriffen abgeschos-
sene Feindpiloten in ihrem Leben zu sichern, da sie sonst von der heimgesuchten 
Bevölkerung totgeschlagen würden. (... Es) wäre zu viel von uns verlangt, wenn man 
von uns forderte, dass wir deutsche Soldaten zum Schutz für Kindermörder einsetzen, 
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gegen die die von rasender Wut ergriffenen Eltern, die gerade ihr kostbarstes Gut 
durch den brutalen Zynismus des Feindes verloren haben, zur Selbstwehr schreiten. 
(...) Es erscheint uns kaum noch möglich und erträglich, deutsche Polizei und Wehr-
macht gegen das deutsche Volk einzusetzen, wenn es Kindermörder so behandelt wie 
sie es verdienen.  

Das war ein radikaler Kurswechsel. Zum einen ein Kurswechsel in der Berichterstat-
tung.9 Denn ausgehend von Görings zu Kriegsbeginn großmäuliger Ankündigung: 
„Wenn auch nur ein feindliches Flugzeug unser Reichsgebiet überfliegt, will ich 
Meier heißen!“10 hatte die gleichgeschaltete Presse lange Zeit den Luftkrieg über 
Deutschland verschwiegen bzw. verharmlost. Nun folgte das Eingeständnis der 
Macht- und Hilflosigkeit gegenüber diesen Bombardements - verbunden, wie das 
Goebbels-Zitat aber auch deutlich macht, mit der Zuschreibung des alliierten Luft-
krieges als „unmoralisch“ und „verbrecherisch“ und der Flugzeugbesatzung als 
„Kindermörder“. 

Zum anderen war dies ein Kurswechsel in der Beachtung des Kriegsvölkerrechts. 
Denn das Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27. 
Juli 1929 bestimmte in Artikel 3 Abs. 1 Satz 1: Die Kriegsgefangenen haben An-
spruch auf Achtung ihrer Person und ihrer Ehre. Und schon nach der Haager Land-
kriegsordnung aus dem Jahr 1907 war gemäß Art. 23 verboten die meuchlerische 
Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen Volkes oder Heeres sowie 
die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen Feindes, 
der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat. 

Beide internationale Abkommen hatte das Deutsche Reich ratifiziert11 und sie wären 
bis Kriegsende einzuhalten gewesen. Tatsächlich hatte sie Goebbels mit seinem Leit-
artikel für die Bevölkerung faktisch außer Kraft gesetzt und den „Wutbürgern“ einen 
Freibrief für den Mord an „Terrorfliegern“ gegeben. Der Mob bekam offiziell freie 
Hand für die „Lynchjustiz“.  

Ergänzend zu diesem Leitartikel erließ die „Parteikanzlei des Führers“ zwei Tage 
später noch ein Rundschreiben mit dem Titel: Volksjustiz gegen anglo-amerikanische 
Mörder. Darin hieß es:12 

                                                 
9  Vgl. dazu im Einzelnen: Georg H o f f m a n n , Fliegerlynchjustiz, 2015, S. 110 ff.  
10  Zit. nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Göring (Zugriff: 12. Juli 2016). 
11  Vgl. das Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (Haager Landkriegsord-

nung) vom 18. Oktober 1907, zit. nach: http://www.1000dokumente.de und das Abkommen über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen wurde nach dessen Ratifizierung veröffentlicht im Reichsgesetz-
blatt Teil 2 vom 30. April 1934; vgl. http://alex.onb.ac.at/tab_dra.htm (Zugriff jeweils: 12. Juli 2016).  

12  Rundschreiben vom 30. Mai 1944, IfZ, Nbg. Dok. NG-364 (gleich lautend PS-057), wiedergegeben 
in: LHA Ko Best. 584,1 Nr. 1436 „Nürnberger Dokumente zur Fliegerlynchjustiz – Zusammenstel-
lung des Instituts für Zeitgeschichte in München, Band 1“, Bl. 27977 sowie: LHA Ko Best. 584,6 Nr. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Göring
http://alex.onb.ac.at/tab_dra.htm
http://www.1000dokumente.de/
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Mehrfach ist es vorgekommen, dass abgesprungene oder Not gelandete Besatzungs-
mitglieder solcher Flugzeuge unmittelbar nach der Festnahme durch die auf das 
Äußerste empörte Bevölkerung an Ort und Stelle gelyncht wurden. (...) Von polizeili-
cher und strafgerichtlicher Verfolgung der dabei beteiligten Volksgenossen wurde 
abgesehen.  

Dieses Rundschreiben ging in die Untergliederungen der NSDAP hinunter bis zu den 
Kreisleitern; sie wurden aufgefordert, den Inhalt dann noch den Ortsgruppenleitern 
mündlich bekannt zu geben.  

Genauso kamen die Goebbels-Rede, das Rundschreiben und die übrige Kriegspropa-
ganda bei den NS-Größen in Bad Kreuznach und Umgebung an. Denn ausweislich 
des Tagebuchs Dr. Behrens’ soll der Kreisleiter (…) erklärt haben, die Genfer Kon-
vention sei ihm völlig gleichgültig.13 

Und auch die Wehrmacht tat mit. Wie der SD-Abschnitt Koblenz mitteilte, gingen 
die Kompanieführer bei der mündlichen Unterrichtung ihrer Soldaten sogar noch 
weiter und haben dabei durchblicken lassen, dass man auf gefangene Feindflieger 
keinen Wert mehr lege.14  

Ein Übriges tat Himmler, der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei, der 
im August 1943 auch Reichsminister des Innern und nach dem misslungenen Atten-
tat vom 20. Juli 1944 auch noch Oberbefehlshaber des Ersatzheeres wurde. Schon am 
10. August 1943 stellte er gegenüber allen Höheren SS- und Polizeiführern fest:15 
Es ist nicht Aufgabe der Polizei, sich in Auseinandersetzungen zwischen deutschen 
Volksgenossen und abgesprungenen englischen und amerikanischen Terrorfliegern 
einzumischen.  

Am 5. April 1944 wiederholte sein Untergebener Kaltenbrunner, Chef der Sicher-
heitspolizei und des SD, diesen Befehl und ergänzte, dass der Reichsführer-SS bei 
Volksgenossen, die sich aus falsch verstandenem Mitleid gegenüber gefangen ge-
nommenen feindlichen Fliegern würdelos verhalten, in krassen Fällen Einweisung in 

                                                                                                                    
65, Bl. 214-21, s. auch: Klaus-Michael M a l l m a n n , „Volksjustiz gegen anglo-amerikanische 
Mörder“. Die Massaker an westalliierten Fliegern und Fallschirmspringern 1944/45, in: Alfred 
G o t t w a l d t /Norbert K a m p e /Peter K l e i n  (Hg.), NS-Gewaltherrschaft, 2005, S. 202-
213 (206 f.). 

13  B e h r e n s /R e n n e r , geb. Behrens (Hg.), a.a.O. (Anm. 7), S. 25. 
14  SD-Abschnitt Koblenz an Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD Wiesbaden vom 12. Juni 

1944, IfZ, Nbg. Dok. LL-55 (gleich lautend PS 745), wiedergegeben in: LHA Ko Best. 584,1 Nr. 
1436 „Nürnberger Dokumente zur Fliegerlynchjustiz – Zusammenstellung des Instituts für Zeitge-
schichte in München, Band 1“, Bl. 27069 sowie: LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 212-213. 

15  Nbg. Dok. NO-1612 (gleich lautend PS-3855 und R-110), wiedergegeben in LHA Ko Best. 584,6 Nr. 
65, Bl. 202-203.  
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ein Konzentrationslager, in leichteren Fällen Schutzhaft nicht unter 14 Tagen ange-
ordnet habe.16  

Anders als Goebbels beließ es Himmler nicht bei Worten, sondern ließ diesen auch 
Taten folgen. Dabei stützte er sich auf ihm blind ergebene und vor allem im „Ver-
nichtungskrieg“ im Osten „bewährte“ SS-Führer. 
 
 

III. Die SS-Jagdverbände 
 

Einer dieser Leute war der SS-Obersturmbannführer (Oberstleutnant) der Reserve 
Otto Skorzeny.17 Skorzeny war formal Mitarbeiter im Reichssicherheitshauptamt in 
Berlin und tatsächlich Himmlers Mann für Sonderaufträge. So leitete er den SS-
Sonderverband z.b.V. „Friedenthal“. Nach der Befreiung des italienischen Diktators 
Benito Mussolini im Spätsommer 1943 („Unternehmen Eiche“) wurde Skorzeny 
hoch gelobt und erhielt das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Kurz nach der Invasion 
der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie erfuhren diese Sonderaufträge und 
der Sonderverband eine wesentliche Aufwertung. Dazu wurden Truppenteile aus der 
Division „Brandenburg“ der Deutschen Wehrmacht in neu entstehende Sonderver-
bände überführt. Man nannte sie SS-Jagdverbände und organisierte sie regional im 
gesamten Deutschen Reich. Bekannt sind die SS-Jagdverbände Südwest, West, 
Nordwest, Südost, Ost und Mitte.18 Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, hinter der 
immer näher rückenden Front „Feindaufklärung“ zu betreiben, Sabotage an alliierten 
Einrichtungen, Kriegsgerät und Soldaten zu verüben und andere Geheimaktionen 
durchzuführen. Ihr Oberbefehlshaber war Skorzeny. 
 
 

IV. Der Höhere SS- und Polizeiführer Jürgen Stroop 
 
In organisatorischer und disziplinarischer Hinsicht unterstanden die SS-Jagdverbände 
den jeweiligen Höheren SS- und Polizeiführern (HSSPF). Diese Institution war eine 
Neuschöpfung Himmlers, die als neue Mittelinstanz durchgängig in den gesamten 
Befehlsbereich Himmlers eingezogen wurde.19 Die HSSPF sollten die Befehlsgewalt 

                                                 
16  Nbg. Dok. PS-3855, wiedergegeben in: LHA Ko Best. 584,1 Nr. 1436 „Nürnberger Dokumente zur 

Fliegerlynchjustiz – Zusammenstellung des Instituts für Zeitgeschichte in München, Band 1“, Bl. 
27100-27103 (27102). 

17  Vgl. zu seiner Biografie: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Skorzeny sowie: Otto S k o r z e n y , 
Geheimkommando Skorzeny, 1950.  

18  Vgl. Arno R o s e , Werwolf 1944-1945, 1980, S. 202 ff. sowie die Biografie Skorzenys: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Skorzeny. 

19  Vgl. Ruth Bettina B i r n , Die Höheren SS- und Polizeiführer, 1986, S. 1. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Skorzeny
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Skorzeny
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Himmlers in den Regionen durchsetzen und die inneren Verhältnisse in seinem Sinne 
stabilisieren. Mit Kriegsbeginn gewannen sie durch die Zuordnung zu den Reichsver-
teidigungskommissaren und den Wehrkreisen an Bedeutung. Die HSSPF gab es 
sowohl im „Altreich“ als auch in den von Hitler-Deutschland besetzten Gebieten. 
Ihre Anzahl und Zuständigkeit änderten sich wiederholt.  

Der SS-Jagdverband Südwest unterstand dem Höheren SS- und Polizeiführer Rhein 
mit Sitz in Wiesbaden.20 Der HSSPF Rhein21 war zuständig in den Gauen Moselland 
(zu dem auch das Naheland gehörte), Hessen-Nassau und Westmark sowie in den 
Zivilverwaltungsbereichen Lothringen und Luxemburg und im Wehrkreis XII. Höhe-
rer SS- und Polizeiführer Rhein war ab dem 9. November 1943 und bis zum Kriegs-
ende Generalleutnant und SS-Gruppenführer Jürgen Stroop.22 Stroop war von Himm-
ler zuvor beauftragt worden, als Befehlshaber der SS-, Polizei- und Wehrmachtsein-

heiten den Aufstand im Warschauer 
Ghetto - beginnend am 19. April 1943 - 
niederzuschlagen. Das gelang ihm auch 
bis zum 16. Mai 1943. An diesem Tag 
telegrafierte er an seinen Vorgesetzten 
triumphierend: „Das ehemalige jüdi-
sche Wohnviertel Warschau besteht 
nicht mehr.“23 Stroop hatte das er-
reicht, indem er 17.000 Juden im Ghet-
to ermorden ließ und 7.000 in das Ver-
nichtungslager Treblinka sowie 42.000 
ins Konzentrations- und Vernichtungs-
lager Majdanek bei Lublin ins Giftgas 
schickte. 
 

Abb. 4: Jürgen Stroop, um 1936  
(Quelle: http://www.the-world-at-

war.dk/index%20ah.htm,  
am 19. Oktober 2016) 

                                                 
20  Vgl. zum SS-Jagdverband Südwest: Bonusmaterial Kapitel 2: Was ist Stay Behind? Vorgeschichte 

und Grundlagen, in: Erich S c h m i d t - E e n b o o m /Ulrich S t o l l , Die Partisanen der Nato, 
2015, http://www.geheimdienste.info/texte/Bonusmaterial_Kap_2.pdf., Bl. 7 ff., 19. 

21  Vgl. dazu: B i r n , a.a.O. (Anm. 19), S. 68 f. 
22  Zur Biografie Stroops: Andreas S c h u l z /Dieter Z i n k e , Die Generale der Waffen-SS und der 

Polizei, Deutschlands Generale und Admirale, Band 5, 2011, S. 549-570; Joseph W u l f , Das Dritte 
Reich und seine Vollstrecker, 1989 sowie: https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Stroop (Zugriff: 12. 
Juli 2016). 

23  http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2013/centrala/raport-jurgena-stroopa-bedzie-dostepny-na-stronach-
internetowych-ipn; Jürgen S t r o o p , Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. 
Stroop-Bericht über die Vernichtung des Warschauer Ghettos, 1960. 

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2013/centrala/raport-jurgena-stroopa-bedzie-dostepny-na-stronach-internetowych-ipn
http://www.geheimdienste.info/texte/Bonusmaterial_Kap_2.pdf
http://www.the-world-at-war.dk/index%20ah.htm
http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2013/centrala/raport-jurgena-stroopa-bedzie-dostepny-na-stronach-internetowych-ipn
https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Stroop
http://www.the-world-at-war.dk/index%20ah.htm
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Für die Niederschlagung des Warschauer Ghettoaufstandes wurde er mit dem Eiser-
nen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet. Himmler ernannte ihn zum Höheren SS- und 
Polizeiführer für Warschau. Bald wechselte Stroop in dieser Funktion nach Griechen-
land und dann zwei Monate später, im November 1943, als HSSPF nach Wiesbaden. 
 
 

V. Das Kloster Tiefenthal bei Eltville 
 
Der Stroop unterstehende SS-Jagdverband Südwest nahm seinen Sitz in der Einrich-
tung „Kloster Tiefenthal“ bei Marienthal bei Eltville (heute: Eltville-Marienthal) im 
Rheingau.24 Das Kloster Tiefenthal wurde Mitte des 12. Jahrhunderts gegründet und 
war zunächst von Prämonstratenserinnen und dann von Zisterzienserinnen be-
wohnt.25 Im Zuge der Säkularisation wurde der Orden Anfang des 19. Jahrhunderts 
enteignet. Nach einem Jahrhundert in Privatbesitz fiel das Kloster in den Besitz der 
Armen Dienstmägde Jesu Christi, der Dernbacher Schwestern. Im August 1939 be-
schlagnahmten die Nationalsozialisten das Kloster - wie viele andere Klöster auch. 
Sie funktionierten es im folgenden Monat in eine BDM-Schule um. Auch diese 
musste verschwinden, als im Herbst 1943 250 SS-Männer einzogen. Sie richteten 
dort eine Spionageabteilung mit einer Funkstation ein.  
Im Sommer 1944 übernahm der SS-Jagdverband Südwest das ehemalige Kloster und 
machte aus ihm (auch?) eine Kampfschule. Deren „Leiter“/Kommandeur wurde der 
frühere Hauptmann bei der Division „Brandenburg“ Hans Gerlach, der als Haupt-
sturmführer (Hauptmann) nach Tiefenthal übernommen wurde. Im September 1944 
wurden Männer zur Ausbildung an die Kampfschule Kloster Tiefenthal befohlen. 
Das geschah wohl (überwiegend?) durch Gestellungsbefehle der Wehrbezirkskom-
mandos.26  

Wenig später, am 18. Oktober 1944, hielt Himmler anlässlich der Aufstellung des 
„Volkssturms“ eine Rundfunkrede, in der er zum Widerstand des Volkes gegen die 
alliierten Soldaten aufrief:27 
Unsere Gegner müssen begreifen lernen: Jeder Kilometer, den sie in unser Land 
eindringen wollen, wird sie Ströme ihres Blutes kosten (...), auch in dem Gebiet, das 
sie glauben erobert zu haben, wird immer wieder in ihrem Rücken deutscher Wider-

                                                 
24  Teilweise wurde und wird diese Einrichtung auch „Marienthal“ genannt – Marienthal deshalb, weil 

das Kloster Tiefenthal im Marienthal bei Eltville lag und liegt. 
25  Vgl. dazu und zum folgenden: B i l d u n g s h a u s  K l o s t e r  T i e f e n t h a l  (Hg.), 

Christeta Hess: Tiefenthaler Geschichte. Geistliches Leben ist nicht totzukriegen, 2003.  
26  Vernehmung Teschs am 24. Februar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 180-182 (180 Rs f.).  
27  Abgedruckt in: Völkischer Beobachter vom 19. Oktober 1944, zit. nach: Bonusmaterial Kapitel 2, 

a.a.O. (Anm. 20), S. 4. 
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standswille auflodern, und wie die Werwölfe werden todesmutige Freiwillige dem 
Feinde schaden und seine Lebensfäden abschneiden.  
 

 
Abb. 5: Kloster Tiefenthal, 20. Jahrhundert, vor 1940 (Quelle: Kloster Tiefenthal. 
Exerzitien- und Bildungshaus der Armen Dienstmägde Jesu Christi im Rheingau) 

 

 
Abb. 6: Völkischer Beobachter vom 19. Oktober 1944 (links der Text der Rede 

Himmlers in: „Der erste Appell – Reichsführer-SS Himmler spricht in Ostpreußen“) 
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Das war also das allgemeine Szenario, in dem sich der Meuchelmord in Laubenheim 
abspielte. Doch was hatte all dies mit den Vorgängen in Laubenheim zu tun? 
 

 
VI. Die Luftangriffe im Naheland 

 
Vom Luftkrieg der Alliierten aus gesehen nicht viel. Denn im Naheland war es im 
Sommer und im Herbst 1944 noch vergleichsweise friedlich.  

Einen ersten größeren Luftangriff gab es am 21. Juli 1944, und auch „nur“ als „Gele-
genheitsziel“.28 An diesem Tag hatte die 1. Bombardement Division der 8. (US-
amerikanischen) Air Force militärische Objekte in Süddeutschland auf ihrer Zielliste. 
Als diese wegen der widrigen Wetterbedingungen nicht bombardiert werden konn-
ten, belegten kleine Teilverbände auch Bad Kreuznach mit ihren Bomben. Dabei 
wurde das Standortlazarett schwer getroffen. In einer der Baracken verbrannten fran-
zösische Gefangene mit ihrem Arzt; auch wurden Wohnhäuser in Brand gesetzt. 
Zudem fielen Bomben auf den Bahnhof von Bad Münster am Stein und auf die Glei-
se zwischen Bad Münster am Stein und Bad Kreuznach. Dabei entstanden lediglich 
Sachschäden und diese waren zudem relativ gering. Am 28. August 1944 beschossen 
Tiefflieger den Schnellzug Frankfurt – Saarbrücken bei Planig, es gab 30 Tote und 
ca. 70 Verletzte.29 Ab Mitte September 1944 nahmen die Luftangriffe durch den 
Einsatz der 9. Air Force zu. Am 29. September 1944 bombardierten die Amerikaner 
die Reichsbahnanlagen in Bingerbrück.30  

Am 7., 8. und 13. Oktober 1944 schlugen Bomben in die Bahnhöfe von Bad Münster 
am Stein und Ebernburg und in die viergleisige Eisenbahnbrücke über die Nahe bei 
Bad Münster sowie in die Altstadt von Bad Kreuznach ein. Die Angriffe richteten 
sich gezielt gegen diese Anlagen; sie trafen aber auch zivile Objekte in der Nähe.31 
Insgesamt kann keine Rede davon sein, dass das „flächendeckende Bombardement“ 
eine „wahllose Bombardierung der Wohnviertel (deutscher) Städte“ gewesen wären. 
Stattdessen waren diese Beschreibungen wie auch die Diffamierungen der Flieger als 
„Terrorflieger“ und „Kindermörder“ – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt und in dieser 
Region – die übliche und üble Propaganda Goebbels’. 

 
 
 

                                                 
28  Vgl. Helmut S c h n a t z , Zu den Luftangriffen auf Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein 

1944/45, in: JbwestdtLG, 26. Jg., 2000, S. 363-405 (371 ff.). 
29  B e h r e n s /R e n n e r , geb. Behrens (Hg.), a.a.O. (Anm. 7), S. 22. 
30  Wie Anm. 29, S. 23. 
31  Wie Anm. 29 S. 23 f.  



392 Joachim Hennig  
 
 

 
Abb. 7: Foto der Bahnanlagen von Bingerbrück, 1945 

(Quelle: Heimatverein Bingerbrück e.V.) 
 

Die schweren Bombardierungen von Bad Kreuznach fanden „erst“ an den Weih-
nachtstagen 1944 und am 2. Januar 1945 statt32 – aber eben noch nicht im Spätsom-
mer oder Frühherbst des Jahres 1944. Zu dieser Zeit war es im Naheland noch weit-
gehend friedlich und der Krieg war noch weit weg. 
 
 

VII. Der SS-Obersturmführer Kurt Tesch 
 
Der Bezug dieses Szenarios zu dem Mord in Laubenheim ergibt sich aber durch die 
Person des Langenlonsheimers Kurt Tesch.33 Der damalige SS-Unterscharführer 
(Unteroffizier) der Waffen-SS Kurt Tesch war im Spätsommer 1944 zur Kampfschu-
le des SS-Jagdverbandes Südwest im Kloster Tiefenthal abkommandiert worden und 
hatte den Mord in Laubenheim auf der Rückfahrt vom Kloster Tiefenthal nach Lan-

                                                 
32  Vgl. S c h n a t z , a.a.O. (Anm. 28), S. 379 ff.  
33  Vgl. zu seinem Lebenslauf im Einzelnen: Vernehmung Teschs vom 22. Oktober 1952, 20. Januar 

1953 und 24. Februar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 70-71, Bl. 124-127 und Bl. 180 Rs-182. 
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genlonsheim verübt. Der 33-jährige Tesch hatte schon da ein bewegtes Leben im 
national-völkischen Milieu und im Nationalsozialismus hinter sich. 

 
Im Jahr 1910 als Landwirts- und Win-
zersohn in Langenlonsheim geboren, 
erlebte er während seiner Schulzeit die 
französische Besatzung des Rheinlan-
des und im Jahr 1923 die vorüberge-
hende Ausweisung seines Vaters. Das 
nahm er zum Anlass, noch im selben 
Jahr in den von den Franzosen verbo-
tenen Deutschen Pfadfinderbund einzu-
treten. Seine Schulausbildung schloss 
Tesch 1927 mit der „Obersekundarei-
fe“ am Staatlichen Realgymnasium 
Bad Kreuznach ab. Fortan arbeitete er 
im elterlichen 20 ha großen Weinbau- 
und Landwirtschaftsbetrieb.  
 
 

Abb. 8: Kurt Tesch, um 1935  
(Quelle: BArch Berlin, Signatur:  

R 9361 III/205991) 
 

Während der Winterhalbjahre besuchte er die Provinzial-Lehranstalt für Weinbau, 
Obstbau und Landwirtschaft in Bad Kreuznach. Die erste überörtliche „Füh-
rer“stellung übernahm er bei der Pfadfinderbewegung „Landshut“. 1928 wurde er 
Führer des Gaues Nahe und 1931 Wehrsportführer in der Landesmark Mittelrhein 
dieses Bundes.  
Schon in den Wahlkämpfen 1931 und 1932 betätigte er sich für die NSDAP und trat 
für sie als Diskussionsredner ein. Fast gleichzeitig begann er mit seiner militärischen 
Ausbildung. 1932 nahm er an einem Wehrertüchtigungslehrgang des „Reichskurato-
riums für Jugendertüchtigung“34 auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf teil - zu einer 
Zeit, als eine solche paramilitärische Erziehung noch verboten war. Kurz nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten überführte er den von ihm geleiteten Gau 
Nahe des Deutschen Pfadfinderbundes in die Hitler-Jugend. Er selbst trat in die All-
gemeine SS ein und später auch in die Reichswehr. Im Winter 1933/34 wurde er zum 
Unteroffiziers-Lehrkommando des IR 13 in Ulm einberufen; dort erhielt er das Rüst-
zeug eines wehrpolitischen Ausbilders. Aufgrund der genossenen militärischen Aus-
bildung machte er schon in jungen Jahren Karriere. Im SS-Abschnitt 11 erhielt er 
seine erste „Führer“stellung bei der SS, in Bernkastel seine erste Etatstellung.  

                                                 
34  https://de.wikipedia.org/wiki/Reichskuratorium_für_Jugendertüchtigung (Zugriff: 12. Juli 2016). 
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1936 wurde er Ausbilder und in Stabsstellungen der SS verwendet. Anlass dafür war 
offenbar, dass er 1937 die Landwirtschaft und das Weingut seines Vaters übernahm. 
Dies war damals ein sog. Reichserbhof und dessen Inhaber ein sog. Reichserb-
hofbauer. Das bedeutete, dass Tesch seine „arische Herkunft“ bis ins Jahr 1800 
nachweisen konnte. Das war im Übrigen auch nötig, um den strengen „Rassevor-
schriften“ der SS für eine Eheschließung zu genügen. So konnte Tesch dann die Ehe 
mit seiner Braut Käthe Strunk eingehen. Sie stammte aus einer Sprendlinger Familie, 
die sich schon vor der Machtübernahme (…) für die Bewegung eingesetzt hatte (… 
und) ein zuverlässiger Verteidiger der nationalsozialistischen Weltanschauung (war). 
Diesem familiären Hintergrund machte sie alle Ehre – nicht nur durch die Heirat mit 
dem SS-Unterführer Tesch, sondern auch als Gruppenführerin im BDM.35 

 

 
Abb. 9: Briefkopf des Erbhofs Weingut Tesch  

(Quelle: LHA Ko Best. 584, 6 Nr. 65) 
 

Tesch wurde bis 1938 laufend befördert, zuletzt war er Untersturmführer (Leutnant) 
der Allgemeinen SS. Im selben Jahr war er ausersehen, auf dem Parteitag in Nürn-
berg das Feldzeichen seiner SS-Einheit in Empfang zu nehmen. Bei Kriegsbeginn 
wurde er von der Allgemeinen SS zur Waffen-SS überführt, zur Waffen-SS einberu-
fen und war als Unterscharführer (Unteroffizier) der Waffen-SS beim Überfall auf 
Polen Führer einer Gruppe. Seine Sache machte er so gut, dass er der SS-Division 
Totenkopf unterstellt und als dienstjüngster Unteroffizier und Reservist außer der 
Reihe Kompaniefeldwebel wurde. In dieser Funktion nahm er auch ab dem 10. Mai 
1940 am „Westfeldzug“ teil. Bei seinem ersten Einsatz erhielt er wegen eines Son-
dereinsatzes als erster Kompaniefeldwebel der ganzen Division das Eiserne Kreuz. 

                                                 
35  Vgl. den Fragebogen von Käthi Strunk vom 30. März 1937, LHA Ko Best. 700,230 Nr. 182 - offen-

sichtlich eine Kopie aus Teschs Personalakte des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS, BArch Ber-
lin, Signatur: R 9361 III/205991. 
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Später sagte er voller Stolz: Im Alleingang holte ich mir dort als erster Spieß das EK, 
obwohl mein Platz eigentlich beim Tross gewesen wäre.36  

Ende 1940 wurde Tesch wegen seines Betriebes unabkömmlich (uk) gestellt. Ganz 
ins Private konnte und wollte er sich aber nicht zurückziehen. So wurde er wieder 
Mitglied der Allgemeinen SS und widmete sich - wie er so schön formulierte - den 
Aufgaben dieser Formation. Dazu gehörte - so Tesch weiter - neben der Fürsorge für 
die Verwundeten und die Angehörigen von Gefallenen der Waffen-SS unter anderem 
auch die Sorge um den Nachwuchs der Waffen-SS innerhalb und aus(serhalb, Erg. d. 
A.) der Hitler-Jugend.37 Außerdem war er Leiter eines sog. Einsatzsturms. Diese 
Funktion hatte er nicht für die SS, sondern vielmehr für die Partei wahrzunehmen. 
Seine Aufgabe bestand darin, der Bevölkerung vor Ort in schwierigen Lebenslagen 
zu helfen, etwa bei der Einbringung der Ernte und auch nach Luftangriffen. Zustän-
dig war er für das Gebiet von Langenlonsheim, aber er half auch darüber hinaus, 
dort, wo gerade Not am Mann war. Zum Teil war er bis nach Koblenz im Einsatz.38  
 
 

VIII. Tesch in der Kampfschule im Kloster Tiefenthal 
 
Im Rahmen seines Einsatzes vor Ort nahm er an der einen oder anderen „Tagung“ 
der SS im „Kloster Tiefenthal“ teil. Auf einer solchen lernte er auch den Höheren SS- 
und Polizeiführer Stroop kennen.39  

Ende Juli 1944 bestellte man Tesch nach Wiesbaden ein. Sein späterer Kommandeur, 
der SS-Sturmbannführer (Major) Georg Best, eröffnete ihm, dass er als Führer einer 
von zwei noch aufzustellenden Kommandoeinheiten vorgesehen sei. Leute wie er - 
zuverlässig und mit Fronterfahrung - würden als Einheitsführer gebraucht. Er müsse 
mit seiner baldigen Einberufung rechnen und solle seinen Betrieb darauf einstellen. 
Dementsprechend wurde Tesch vom Wehrbezirkskommando Anfang September 
1944 zu einem Lehrgang bei der Kampfschule „Kloster Tiefenthal“ des SS-
Jagdverbandes Südwest einberufen. Dort bildeten ihn Offiziere des SS-
Jagdverbandes zum „Kampf hinter den feindlichen Linien“ aus.  

Während des Lehrgangs kam der Höhere SS- und Polizeiführer Stroop nach Tiefen- 
thal, um „seine“ Kampfschule zu besichtigen. Dabei hielt er – wie Tesch bei seiner 
Vernehmung in der Hauptverhandlung schilderte40 - auch eine Ansprache vor den 

                                                 
36  Öffentlicher Anzeiger vom 25. Februar 1953 („Wir standen unter Kriegsgesetzen“). 
37  Vernehmung Teschs vom 20. Januar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 124. 
38  Vernehmung Teschs vom 22. Oktober 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 71.  
39  Vernehmung Teschs vom 20. Januar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 124. 
40  Vernehmung Teschs vom 24. Februar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 181. 
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versammelten Lehrgangsteilnehmern. Bei ihr ging er (Stroop, Erg. d. A.) auch im 
Rahmen seiner Ansprache auf die Entwicklung des Luftkrieges und die millionenfa-
chen völkerrechtswidrigen Verbrechen gegen (die) deutsche Zivilbevölkerung ein, 
deren Tatsachen ja doch jedem bekannt waren, und befahl er, jeden feindlichen Flie-
ger, wo immer er auch sei, zu töten, um sie somit an dem Abwurf ihrer Bomben au-
ßerhalb der von der Flak gesicherten Zielräume zu hindern, ja sogar um zu errei-
chen, dass sie einen Feindflug verweigern. 

Bei diesem Besuch wurde Tesch dem HSSPF Stroop persönlich vorgestellt; Anlass 
hierfür war Teschs außergewöhnliche vormilitärische und militärische Ausbildung.41 

Teschs Ausbildung im Kloster Tiefenthal war umfangreicher und länger als die der 
„einfachen Lehrgangsteilnehmer“. Deren Lehrgang dauerte zwei bis drei Wochen. 
Einen solchen besuchte auch Tesch. An diesen schloss sich für ihn aber noch ein 
„Führerlehrgang“ an, war Tesch doch ausersehen, im Gebiet des Höheren SS- und 
Polizeiführers Rhein eine von zwei Einheiten/Kompanien zu übernehmen.42 Die 
Ausbildung hierfür hatte einen besonderen Charakter und lag in den Händen einer 
anderen SS-Einheit, die nicht dem Höheren SS- und Polizeiführer unterstand. Später 
beschrieb Tesch diese Ausbildung wie folgt:43 
Die Ausbildung bestand in der Schulung von Sabotageakten aller Art. Es wurde die 
gesamte Sprengtechnik für Verkehrsobjekte gelehrt, ferner wurde uns die Technik an 
sämtlichen Handfeuerwaffen der Gegner beigebracht, ferner wurde gelehrt, Spreng-
stoffe und Gifte aus handelsüblichen Präparaten selber herzustellen. Bei den er-
wähnten Giften handelte es sich vor allem um Berührungsgifte und ähnliche Chemi-
kalien, anzuwenden, um Gegner hinter der Front zu schädigen. Um keine Unklarhei-
ten aufkommen zu lassen, betone ich, dass diese Gifte von uns angewendet werden 
sollten, wenn wir als einzelne hinter den feindlichen Linien unsere Sabotagetätigkeit 
ausführen sollten. Es wurden ferner Fragen des praktischen Einsatzes, die mit diesen 
Sabotageakten zusammenhängen, behandelt.  

 
Tesch erläuterte noch, dass diese beiden Einheiten sog. Werwolf-Einheiten gewesen 
seien; Maßnahmen gegen die deutsche Zivilbevölkerung seien aber nicht vorgesehen 
gewesen.44 
 

                                                 
41  So der Tatbestand des Urteils des Landgerichts Bad Kreuznach vom 3. März 1953, LHA Ko Best. 

584,6 Nr. 65, Bl. 216-236 (221).  
42  Vernehmung Teschs vom 22. Oktober 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 70-71 (70 Rs) und vom 

20. Januar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 125-126 Rs (124 Rs). 
43  Vernehmung Teschs vom 22. Oktober 1952, wie Anm. 42. 
44  Wie vor. 
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Wegen dieser umfangreichen und län-
ger dauernden Ausbildung in Tiefent-
hal fiel es Tesch schwer, seinen land-
wirtschaftlichen und Winzerbetrieb 
ordnungsgemäß zu versehen. Um ihm 
dabei zu helfen, erteilte ihm der zu-
ständige Sektionschef der Kampfschu-
le, SS-Obersturmführer (Oberleutnant) 
und Oberleutnant der Reserve Dr. 
Erwin Goß45, eine Ausnahmegenehmi-
gung. Danach durfte er nach Dienst-
schluss in der Woche und am Sonntag-
vormittag die Kampfschule verlassen 
und nach Hause fahren.  
 
 

Abb. 10: Kurt Tesch, um 1935 
(Quelle: BArch Berlin, Signatur:  

R 9361 III/205991) 
 
Dazu benutzte Tesch ein Motorrad und den kürzesten Weg: Mit einer weiteren Aus-
nahmegenehmigung konnte er die Hindenburgbrücke, die damals das rechtsrheini-
sche Rüdesheim und Geisenheim mit dem linksrheinischen Bingen verband und 
eigentlich eine Eisenbahnbrücke war, befahren. So war er schnell über den Rhein in 
Bingen und dann die Nahe hinauf in Langenlonsheim.  
 
 

IX. Der Meuchelmord in Laubenheim 
 
So war es auch am Sonntag, dem 15. Oktober 1944. Tesch war wieder einmal mit 
seinem Motorrad vom Rheingau über die Hindenburgbrücke die Nahe hinauf unter-
wegs. In Bingerbrück machte er Station bei einem Geschäftsfreund und SS-
Kameraden, dem Weinhändler und Hauptsturmführer (Hauptmann) der Waffen-SS 
Rütz. Diesen traf er aber nicht an, weil gerade Fliegeralarm gegeben wurde.46 So fuhr 
er weiter ins Naheland. Es war ein heller, klarer Morgen und alles war an Rhein und 
Nahe friedlich - bis auf das Knattern von Teschs Motorrad. In wenigen Tagen sollte 
die Weinlese beginnen. Die Bevölkerung war beim Kirchgang oder schon beim 
Frühschoppen. Zwar machte der Krieg gewisse Vorkehrungen nötig, war aber doch 

                                                 
45  Vernehmung Teschs vom 20. Januar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 125 Rs, vgl. zu Goß auch: 

Schreiben des Rechtsanwalts Dr. Seul vom 27. August 1954 an Oberstaatsanwalt in Bad Kreuznach, 
LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 302. 

46  Vernehmungen Teschs vom 20. Januar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 125 Rs und vom 24. 
Februar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 181 Rs.  
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noch weiter entfernt. Der Ortsgruppenleiter von Laubenheim und mehrere Leute 
arbeiteten an einer Panzersperre am Ortseingang.47 Zudem war in Laubenheim eine 
leichte Flakeinheit48 stationiert. Aber auch bei ihr ging es friedlich zu. Einige Solda-
ten waren ebenfalls beim Frühschoppen, ein anderer reparierte ein Fahrzeug.49 

In dieser Beinahe-Idylle gab es bald Fliegeralarm. Ursache dafür war ein US-
Jagdbomber. Auf der Grundlage amerikanischer Quellen beschreibt der Historiker 
Dr. Helmut Schnatz die Situation des Flugzeugs und dessen Besatzung wie folgt:50 
„Am Sonntag, den 15. Oktober griff die 2. BD (Bombardement Division, Erg. d. A.) 
das Treibstofflager Reisholz bei Düsseldorf an. Am Ziel setzte bei der B-24 Liberator 
42-50760 der 389. BG durch Flakeinwirkung ein Motor aus, die Maschine musste die 
Formation verlassen und der Pilot versuchte, entlang der vorgeschriebenen Route 
heim zu fliegen. Bei Bingen geriet die Maschine wieder in Flakfeuer und erhielt 
einen Volltreffer in den Bombenschacht. Dadurch geriet ein Treibstofftank in Brand, 
aber bevor das Flugzeug explodierte, konnte die Besatzung noch abspringen“. 

Die im Bahnhof in Langenlonsheim liegende schwere Eisenbahnflakbatterie hatte das 
Flugzeug über Heddesheim (heute ein Teil der Ortsgemeinde Guldental) abgeschos-
sen. Dann tauchten am Himmel Fallschirme auf. An ihnen hingen neun der zehn 
Soldaten der Liberator mit dem Namen „Maggie’s Drawers“, fast die gesamte 566. 
Squadron der 389. Bomb Group:51 Unteroffizier („Staff Sergeant“) Eugene Kalino-
wsky, der Bordschütze im Heck („Tail Gunner“) – Leutnant („Lieutenant“) Robert C. 
Card, der Navigator („Navigator“) – Technischer Unteroffizier („Technical Ser-
geant“) William R. Gardiner, der Funker („Radio Operator“) – Leutnant („Lieu-
tenant“) John R. Hanzlick, der Pilot („Pilot“) – „Unterleutnant“ („Flight Officer“) 
Charles A. Lindberg, der Co-Pilot („Co-Pilot“) – Unteroffizier („Staff Sergeant“) 
Prince E. Strickland, der Bombenschütze („Bombardier“), enlisted(?), Bordschütze 
an der Flugzeugspitze („Nose Gunner“) – Unteroffizier Harry Zettick, der linke 
Bordschütze („Left waist Gunner, Waist Gunner“) – Unteroffizier („Staff Sergeant“) 
Kurt Hirschinger, der rechte Bordschütze („Right Waist Gunner, Waist Gunner“ – 
und Oberleutnant („First Lieutenant“) John F. Hodges jr., Bombardier („Bombar-
dier“).  

                                                 
47  Vernehmung des Ortsgruppenleiters Götz vom 10. Dezember 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 

88-90 (88 Rs). 
48  Die 3. Batterie der leichten Flakabteilung (Eisenbahn-Transportschutz), vgl. Vernehmung des Zeugen 

Sulzer vom 17. März 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 367-368 (367).  
49  Vernehmung des Zeugen Geisser vom 30. April 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 382-383 (383); 

Vernehmung des Zeugen Sulzer (wie vor), Bl. 367. 
50  S c h n a t z , a.a.O. (Anm. 28), S. 375. 
51  Vgl. American Air Museum in Britain – Find People – http://www.americanairmuseum.com/ 

person?search=october+15%2C+1944&civilian=0&airforce=&group_category=25&group=1248&az 
(Zugriff: 21. Juli 2016). 
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Der zehnte Soldat der Besatzung, der 23-jährige Technische Unteroffizier Richard J. 
Ellwart und ebenfalls Bordschütze an der Flugzeugspitze („Top Turret Gunner“), 
hatte es nicht geschafft, mit seinem Fallschirm abzuspringen. Offensichtlich verließ 
er das Flugzeug ohne Schirm und war beim Aufprall auf Heddesheimer Boden sofort 
tot.52 Man stellte bei ihm einen Schädelbruch und einen Bruch des linken Waden-
beins fest.53 
 

 
Abb. 11: Die Crew des 566. Squadron der 389. Bomb Group 

(Quelle: Carole Brooks, USA) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52  Vgl. den Bericht der Gendarmeriestation Langenlonsheim vom 11. September 1954 an die Oberstaats-

anwaltschaft Mainz, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 314.  
53  Vgl. die Nachweise im Archiv FOIA („Freedom of Information Act Request“) http://www.mediafire. 

com/download/1c13jzd3a7212ok/ELLWART_RICHARD_36633443_IDPF_Complete_23619.pdf Bl. 
46: Nachweis über Sterbefall und Beisetzung eines Wehrmachtangehörigen des Wehrmachtstandortäl-
testen von Bad Kreuznach vom 18. Oktober 1944 Art der Verletzung oder Krankheit: Schädelbruch; 
Bl. 4: Disinterment Directive vom 26. Mai 1948/7. Juli 1948 (left Fibual fractured – linkes Waden-
bein gebrochen und skull crushed – Schädelbruch). Außerdem gibt der Nachweis vom 18. Oktober 
1944 Heddesheim als den Todesort Ellwarts an.  



400 Joachim Hennig  
 
 

 
Abb. 12: Meldung des Wehrmachtstandortältesten von Bad Kreuznach für Ellwart 

(Quelle: Archiv FOIA: http://www.mediafire.com/download/1c13jzd3a7212ok 
/ELLWART_RICHARD_36633443_IDPF_Complete_23619.pdf Bl. 46) 

 

 
Abb. 13: Meldung des Wehrmachtstandortältesten von Bad Kreuznach 

für Kalinowsky (Quelle: Archiv FOIA: http://www.mediafire.com/download 
/dòr18mzówd9q7g/KALINOWSKY_EUGENE_11105754_IDPF_ 

Complete_66635.pdf, Bl. 6) 
 
Die anderen Flieger konnten sich mit ihren Fallschirmen retten. Die meisten gingen 
rechts der Nahe auf rheinhessischem Gebiet nieder. Jedenfalls einer schwebte auf 
Laubenheim zu. Er landete östlich der Ortslage von Laubenheim in der Gemarkung 
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Schützenkopf, in den Weinbergen oberhalb des Dreschplatzes. Bei diesem Flieger 
handelte es sich um den 24-jährigen „Staff Sergeant, Tail Gunner“ Eugene Kalino-
wsky.54 
 
Der herunter kommende Flieger war schon längere Zeit von Laubenheim aus beob- 
achtet worden. Sehr viele Einwohner des Ortes eilten zur Landestelle. Mit als erste 
waren zwei Soldaten in Uniform der in Laubenheim stationierten leichten Flakeinheit 
an Ort und Stelle. Sie nahmen Eugene Kalinowsky fest. Er war gesund und unver-
letzt, lediglich am Kopf hatte er eine kleine Brandwunde.55 Einer der beiden Soldaten 
hatte zuvor noch seinem Einheitsführer im Ort Meldung vom Niedergang eines 
feindlichen Fliegers gemacht. Der andere Soldat war daher schneller am Landeplatz 
und schilderte das Geschehen später wie folgt:56 
Die Maschine hatte sich etwa in 2.500 Meter Höhe befunden. Ich suchte mir sofort 
einen niedergehenden Fallschirm aus und war, als dieser zur Landung ansetzte, noch 
etwa 10 Meter von dem amerikanischen Soldaten entfernt. Ich forderte ihn sofort auf, 
die Hände hoch zu heben und seine Papiere herauszugeben und seine Waffen. Der 
Gefangene war sehr anständig, leistete keinerlei Widerstand und Waffen hatte er 
nicht bei sich. Ich war darüber sehr froh, dass die Sache so glatt abging, denn ich 
hatte auch keine Schusswaffe dabei, sondern bloß mein Seitengewehr. Mit dem hatte 
ich natürlich wild gefuchtelt, um bei dem Gefangenen Furcht und Schrecken zu er-
wecken. Ich forderte ihn nun auf, seinen Fallschirm zusammenzuraffen und einige 
Schritte vor mir herzugehen. Ich wollte ihn auf die Dienststelle (seiner leichten 
Flakeinheit in Laubenheim, Erg. d. A.) führen und dort abliefern. Dieser Aufforde-
rung ist der Gefangene widerspruchslos nachgekommen. Ich hatte keinerlei Schwie-
rigkeiten mit ihm. Inzwischen hatte sich eine größere Menschenmenge angesammelt, 
Kinder, erwachsene Leute und liefen hinter dem Gefangenen und mir her. Dabei 
wurden Drohungen laut und die Leute waren über den gefangenen Flieger aufge-
bracht, der damaligen Zeit und der Propaganda von Dr. Goebbels entsprechend. 

 
 
 
 

                                                 
54  Dafür spricht, dass in Kalinowskys Nachweis über Sterbefall und Beisetzung eines Wehrmachtange-

hörigen des Wehrmachtstandortältesten von Bad Kreuznach vom 18. Oktober 1944 als Todesort Lau-
benheim angegeben ist, vgl.: http://www.mediafire.com/download/dòr18mzówd9q7g 
/KALINOWSKY_EUGENE_11105754_IDPF_Complete_66635.pdf, Bl. 6. Ein weiteres Indiz ist die 
Angabe der Todesursache in dem Beerdigungsprotokoll (Report of burial) vom 27. Juni 1945. Darin 
heißt es GSW („Gunshot Wound“, Erg. d.A.) in Head – „Schuss in den Kopf“, (wie vor), Bl. 46.  

55  Vernehmung des Zeugen Thomas am 23. Mai 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 3 Vs + Rs  
(3 Vs).  

56  Wie Anm. 49 (Vernehmung des Zeugen Geisser, Bl. 382 Rs). 
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Abb. 14: Landestelle von Eugene Kalinowsky in den Weinbergen von St. Remigius-
berg oberhalb von Laubenheim/Nahe, die Landung erfolgte wohl in dem brachlie-

genden Stück Land, 2016 (Quelle: privat)57 
 
Inzwischen hatten sich weit über 100 Schaulustige eingefunden, Männer, Frauen und 
Kinder, „einfaches Volk“ und Funktionäre des NS-Staates und der Partei, Deutsche 
und Ausländer – polnische und französische Zwangsarbeiter, die in Laubenheim 
arbeiten mussten.58  

Zu der Menge hatte sich auch der SS-Untersturmführer Tesch gesellt.59 Er war mit 
seinem Motorrad nach Laubenheim gefahren und hatte es an der Ecke der von Bin-
gerbrück nach Langenlonsheim führenden Straße („Hauptstraße“, heute: Bundestras-
se 48 „Naheweinstraße“) und dem hoch in die Weinberge führenden Wirtschaftsweg 
(„Hungergraben“, heute: Kreisstraße 43 nach Dorsheim) am Haus „Schnell“ abge-
stellt. Seinen Militärmantel und sein Koppel zog er aus und verstaute alles in den 

                                                 
57  Die Hinweise auf  die authentischen Orte des Geschehens erhielt der Autor von dem Zeitzeugen Ernst 

Best und den Eheleuten Monika und Ernst Kuhn, alle Laubenheim. Den Dreien gilt der Dank dafür, 
zumal die sich in den Strafakten LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65 (Bl. 127) befindliche, vom Angeklagten 
Kurt Tesch angefertigte Skizze und dessen bei dem Ortstermin des Gerichts gegebenen Beschreibung 
(Bl. 125 Rs f.) als offensichtlich fehlerhaft herausgestellt haben. 

58  Vernehmung des Bürgermeisters von Laubenheim vom 25. Mai 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, 
Bl. 4 Vs + Rs (4 Vs).   

59  Vernehmung Teschs vom 20. Januar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 125 Rs, 126.  
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Packtaschen des Motorrades. Um seine Pistole nicht beim Motorrad zu lassen, steck-
te er sie lose in die (Hosen-)Tasche. Er wollte - wie er sich einließ - zu seinen ober-
halb von Laubenheim gelegenen Weinbergen gehen und dort nach dem Rechten 
sehen. 
 

 
Abb. 15: Einmündung der Kreisstraße 43 in die Bundesstraße 48 

(Naheweinstraße) in Laubenheim, das letzte Haus rechts 
ist das ehemalige Haus „Schnell“, 2016 (Quelle: privat) 

 
Abb. 16: Der Zeitzeuge Ernst Best befindet sich am Tatort: Die heutige  

Kreisstraße 43 (von Dorsheim kommend) an der  
„Scheune Renner“, 2016 (Quelle: privat) 
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Auf dem Weg hinauf traf er auf die Menschenmenge und schloss sich ihr an. Die 
Menge wurde angeführt vom Bürgermeister des Ortes, gefolgt von den beiden deut-
schen Flaksoldaten, die den amerikanischen Flieger in ihrer Mitte hatten. Kalinowsky 
machte einen verängstigten und niedergeschlagenen Eindruck60 und trug seinen Fall-
schirm immer noch mit beiden Händen vor seiner Brust. Hinter dieser Gruppe gingen 
der NSDAP-Ortsgruppenleiter von Laubenheim, andere örtliche Funktionsträger und 
dann auch SS-Untersturmführer Tesch.  
 
Die Menschen in ihrer ganz überwiegenden Mehrzahl waren dem amerikanischen 
Flieger ablehnend-feindlich gesonnen und äußerten das auch. Es fielen Worte wie 
Gangster, Mörder von Frauen und Kindern und Schlagt ihn tot! Aber es gab keine 
Tätlichkeiten gegen den Gefangenen.61 Während das „einfache Volk“ Kalinowsky 
übel beschimpfte und verlangte, dass er „umgelegt“ werden solle, gerieten die hinter 
den Soldaten gehenden Funktionsträger in einen Disput darüber, wer für ihn zustän-
dig wäre und was mit ihm geschehen sollte. Dabei reklamierte der Ortsgruppenleiter, 
der zugleich örtlicher Führer der Landwacht war, den Gefangenen für sich. Die bei-
den Soldaten und ein weiterer Soldat der leichten Flakeinheit ließen keinen Zweifel 
aufkommen, dass Kalinowsky ihr Gefangener sei und dass sie ihn zu ihrer Batterie-
befehlsstelle und ihrem Einheitsführer im Ort bringen würden. Tesch beteiligte sich 
an diesen Beschimpfungen und Diskussionen kaum. Überhaupt verhielt er sich un-
auffällig.62  
 
Der Weg führte sie alle den Wirtschaftsweg („Hungergraben“) in den Ort hinab. Als 
sie die ersten Häuser von Laubenheim (kurz vor der Einmündung des Wirtschaftswe-
ges in die Hauptstraße) erreichten – an die Scheune Renner und das Haus Jäger ka-
men -, zog Tesch unvermittelt seine Pistole und rief dem an der Spitze gehenden 
Bürgermeister mehrmals zu, er möge ein Stück zur Seite treten.63 Aus nächster Nähe 
schoss Tesch Kalinowsky hinterrücks ins Genick. Dieser fiel vornüber und blieb auf 
der rechten Straßenseite in seinem Blut liegen.64 Kalinowsky röchelte noch. Ein 
Laubenheimer Bürger stieß wohl mit dem beschuhten Fuß noch gegen dessen Kopf 
und sagte dabei: Es ist gut, dass du verrecken musst, du Hund!65 

                                                 
60  Wie Anm. 55 (Bl. 3 Rs) und Anm. 57 (Bl. 4 Rs). 
61  Wie Anm. 48 und Urteil des Landgerichts Bad Kreuznach vom 3. März 1953, LHA Ko Best. 584,6 

Nr. 65, Bl. 225 und Mitschrift des Rundfunkberichts des Südwestfunks vom 7. März 1953 („Bilanz 
der Woche“), LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 70-74 (71).  

62  Wie Anm. 47 (Bl. 88 Rs + 89 Vs), Anm. 48 (367 Vs + Rs) und Anm. 53 (Bl. 3 Vs + Rs). 
63  Wie Anm. 57 (Bl. 4 Rs). 
64  Wie Anm. 49 (Vernehmung des Zeugen Geisser, Bl. 382 Rs) und Anm. 41 (Bl. 225) sowie Verneh-

mung des Zeugen Ebert vom 9. März 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 90-93 (91).  
65  Wie Anm. 6, s. auch: Vernehmung des Zeugen Senz vom 9. März 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, 

Bl. 375-376 (376).  
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Im Prozess ließ sich Tesch dahingehend ein, dass er, als er die ersten Häuser von 
Laubenheim wieder erreicht habe, sein am Haus Schnell abgestelltes Motorrad gese-
hen habe. Blitzartig sei ihm dabei der Befehl Stroops eingefallen, der von ihm ver-
langt habe, jeden feindlichen Flieger zu töten. Im Ermittlungsverfahren schilderte 
Tesch dies so:66 
Als ich nun zu der Stelle hinkam, wo mein Motorrad stand, wurde es mir klar, selbst 
in die tollsten Schwierigkeiten zu kommen, wenn ich jetzt nicht nach meinen Befehlen 
handeln würde, da andernfalls in einigen Tagen der Chef in Wiesbaden – General 
Stoopel (sic!) – durch die Berichte erfahren würde, dass ich bei dieser Festnahme 
zugegen war und nicht den Befehlen gemäß gehandelt habe. Ich zog sodann meine 
Pistole und schoss aus einer Entfernung von 3-4 m auf das Genick des Gefangenen. 
Dieser fiel um. Hinzu kam selbstverständlich die ganze Psychose der damaligen Zeit 
und dazu noch die Erinnerung an die eigenen grauenhaften Erlebnisse, die ich selbst 
nach Luftangriffen hatte. Ich selbst habe mehrmals die furchtbaren Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung im Einsatz miterlebt. So habe ich z.B. in Bingerbrück eine Frau mit 
ihren zwei Kindern in den Sarg gelegt, die von Bomben getötet worden waren. 

In der Menschenmenge riefen die Umstehenden: Tesch hat ihn erschossen. Ein wei-
terer Flak-Soldat kümmerte sich um Kalinowsky. An dessen Hinterkopf stellte er 
eine Einschusswunde fest, konnte an der Stirn aber keine Ausschusswunde erkennen. 
Dann lief Tesch schnell weg und bestieg unbehelligt sein am Haus Schnell abgestell-
tes Motorrad. Er fuhr davon – zunächst wiederum nach Bingerbrück zu seinem SS-
Kameraden Rütz, den er zuvor wegen des Fliegeralarms nicht angetroffen hatte, und 
dann nach Hause, nach Langenlonsheim.67  

Die beiden Soldaten der leichten Flak-Einheit hoben den toten Kalinowsky vom Weg 
auf, legten ihn an das nächstgelegene Haus und deckten ihn mit seinem Fallschirm 
zu. Die Reaktion der Umstehenden war unterschiedlich. Einige äußerten, es sei gut, 
dass er „verreckt“ sei. Die meisten Zuschauer missbilligten aber Teschs Tat.68 Der 
Grund dafür lag einmal in der Tat selbst, aber vor allem auch in die Sorge, dass sie 
und ihr Ort von den näher rückenden Amerikanern zur Verantwortung gezogen wer-
den könnten.69 

Die beiden Flak-Soldaten, die den Flieger gefangen genommen hatten, meldeten das 
Geschehen sodann ihrer Dienststelle im Ort. Auf der Schreibstube herrschte ein 
ziemliches Durcheinander, einen schriftlichen Bericht fertigten sie nicht. Aber sie 

                                                 
66  Wie Anm. 40 (Bl. 182 f).  
67  Wie vor. 
68  Wie Anm. 48 (Bl. 367 Rs).  
69  Wie Anm. 47 (Bl. 89).  
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teilten den Vorfall dem dort anwesenden Schreiber mündlich mit und lieferten Kali-
nowskys Papiere, ein paar Päckchen Zigaretten und den Fliegerproviant ab.70   

Ein anderer Soldat der Flak-Einheit meldete den Vorfall dem Einheitsführer. Dieser 
reagierte empört71 und rief sofort die Feldgendarmerie und das Büro des Gauleiters 
Simon in Bad Kreuznach an, um den Vorfall anzuzeigen und eine Untersuchung zu 
veranlassen. Er gab seinen Soldaten noch den Befehl, den toten Flieger mit allen 
militärischen Ehren beizusetzen. Dann konnte er sich aber nicht mehr um die Ange-
legenheit kümmern, weil er zu einer Besprechung nach Köln musste. Dort wurde die 
Verlegung der Batterie verfügt, so dass er dann auch sehr schnell Laubenheim ver-
ließ.72 
 
 

X. Die Beerdigung und Exhumierung der beiden Toten 
 
Während Eugene Kalinowsky noch ganz in der Nähe des Tatorts lag, standen weiter 
zahlreiche Schaulustige um ihn herum. Einem von ihnen, Ebert, hatte der Ortsgrup-
penleiter den Auftrag erteilt, sich um den Toten zu kümmern. Nach dessen Darstel-
lung will er – erst jetzt – den Kopf des toten Fliegers mit dem Fuß leicht zur Seite 
gestoßen und zu den anderen gesagt haben: Jetzt guck e mal, was dem die Haare 
verbrannt sind.73 Sodann brachte man den toten Kalinowsky ins Spritzenhaus von 
Laubenheim. Wie er dahin kam ist unklar, entweder mit einem von Bürgern von 
Laubenheim geführten Fuhrwerk74 oder mit einem von einem Flak-Soldaten herbei-
gerufenen Sanka-Wagen75 oder mit einem Lkw.76 

Kalinowsky wurde im Spritzenhaus in einen provisorischen Sarg gelegt und dort 
aufgebahrt.77 Als man seine Beerdigung plante, erfuhr man von dem anderen Besat-
zungsmitglied, dem Bordschützen Richard Ellwart, der ohne bzw. mit defektem 
Fallschirm abgesprungen und beim Aufprall in der Gemarkung Heddesheim ums 
Leben gekommen war.78 

                                                 
70  Wie Anm. 49 (Vernehmung des Zeugen Geisser, Bl. 383).  
71  Wie Anm. 48 (Bl. 367 Rs). 
72  Wie vor sowie Vernehmung des Zeugen Haas vom 20. August 1954, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 

295 Vs + Rs (295 Vs).  
73  Vernehmung des Zeugen Ebert vom 9. März 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 90-93 (91).  
74  Wie vor. 
75  Wie Anm. 49 (Vernehmung des Zeugen Geisser). 
76  Vernehmung des Bürgermeisters Schmitt vom 11. September 1954(?), LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, 

Bl. 313 Rs. 
77  Vernehmung des Bürgermeisters Hartmann vom 11. September 1954(?), LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, 

Bl. 313 Rs. 
78  Vgl. dazu bereits oben S. XXXX12  
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Für Ellwart war eine Beerdigung auf dem dortigen Friedhof in die Wege geleitet 
worden. Der Tote von Laubenheim, Kalinowsky, sollte mit ihm begraben werden. 
Am folgenden Tag, am Montag, dem 16. Oktober 1944, hob der Friedhofswärter von 
Heddesheim deshalb zwei Gräber aus. Das gestaltete sich aber wegen der herrschen-
den Trockenheit schwierig. Die Arbeit war noch nicht fertig, als am Abend einige 
Soldaten der Flak-Einheit mit einem Wehrmachts-Lkw die Leiche aus Laubenheim 
nach Heddesheim brachten. Sie stellten den Sarg zu dem Toten von Heddesheim. 
Das Geschehen in Laubenheim war auch in Heddesheim allgemein bekannt und man 
sprach darüber, dass Tesch den Flieger erschossen hatte. Die Beerdigung der beiden 
toten amerikanischen Flieger, Richard Ellwart und Eugene Kalinowsky, fand am 
folgenden Tag, am Dienstag, dem 17. Oktober 1944, auf dem Gemeindefriedhof von 
Heddesheim statt.79 Entsprechend lautete auch der Eintrag hierüber im Lagerbuch der 
Grabstätten der Gemeinde Heddesheim, ohne allerdings die Namen der abgeschosse-
nen Flieger zu kennen:80  
Lfd. Nr. 35, Grabstellen-Nr. 1095, unbekannter amerikanischer Flieger, Sterbeort: 
Heddesheim, beerdigt am 17.10.1944 - Grabstellen-Nr. 1096, unbekannter amerika-
nischer Flieger, Sterbeort: Laubenheim, beerdigt am 17.10.1944. 

Nach dem Krieg kamen die Amerikaner auf ihrer Suche nach vermissten Flugzeug-
besatzungen auch an die Nahe. Aufgrund ihrer schon während des Krieges angeleg-
ten „Missing Air Crew Reports“ (MACR) fanden sie die Gräber von Kalinowsky und 
Ellwart auf dem Heddesheimer Gemeindefriedhof. Ende Juni 1945 exhumierte ein 
amerikanischer Spezialtrupp die Leichen der beiden und überführte sie zu dem ame-
rikanischen Soldatenfriedhof in Hamm, einem Vorort von Luxemburg-Stadt.81 Dort 
wurden die beiden am 27. Juni 1945 beerdigt.82 

Die anderen acht Besatzungsmitglieder der abgeschossenen Liberator hatten mehr 
Glück als die beiden in Heddesheim beerdigten und dann nach Luxemburg überführ-
ten Kalinowsky und Ellwart. Sie wurden gefangen genommen und dann nach Bingen 
oder Mainz abtransportiert.83 Von dort brachte man sie in das Durchgangslager der 
Luftwaffe in Oberursel. 
 
 

                                                 
79  Vernehmung des Friedhofwärters vom 27. August 1954, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 311 Vs + Rs 

(311 Rs). Nach Information der Zeitzeugin Ingbrand, Laubenheim, gegenüber dem Autor am 13. Ok-
tober 2016 wurde der in Laubenheim von Tesch erschossene Flieger auf dem Friedhof von Lauben-
heim beerdigt. Gegen diese Darstellung sprechen indessen die verschiedenen anderen Angaben. 

80  Bericht der Gendarmeriestation Langenlonsheim vom 11. September 1954 an die Oberstaatsanwalt-
schaft Mainz, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 314 sowie wie vor. 

81  Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_American_Cemetery_and_Memorial.  
82  Bezüglich Ellwart wie Anm. 53, Bl. 52, bezüglich Kalinowsky wie Anm. 54, Bl. 46. 
83  Wie Anm. 49 (Vernehmung des Zeugen Geisser, Bl. 383).  



408 Joachim Hennig  
 
 

XI. Die „letzten Kämpfe“ Teschs 
 
Tesch berührte der Vorfall ersichtlich nicht. Nachdem er noch am späten Sonntag-
vormittag zu seinem Geschäftsfreund und SS-Kameraden nach Bingerbrück und 
dann – endlich - nach Hause nach Langenlonsheim gefahren war, war er am nächsten 
Morgen in aller Frühe mit seinem Motorrad schon wieder auf dem Weg zur Kampf-
schule Tiefenthal. Dort erstattete er seinem Sektionschef Goß Meldung von dem 
Vorfall. Bald erfuhr auch der Höhere SS- und Polizeiführer Stroop von dem Gesche-
hen. 10 Tage später bestellte er Tesch zu sich und sagte – so Tesch später – zu ihm: 
„hart bleiben“.84  
 
Was auch immer das bedeuten mag: die beiden Männer verstanden sich und kamen 
sich auch privat näher. In diesen Tagen lud Tesch Stroop zu einem Schlachtfest und 
zu einem Besuch in seinem Weingut in Langenlosheim ein. Und die beiden hatten 
dann einen zünftigen Herrenabend zusammen.85  

Beides – der Vorfall in Laubenheim und der Herrenabend in Langenlonsheim - tat 
sicherlich ein Übriges, dass Tesch – wie es vorgesehen war – nach Abschluss der 
Lehrgänge ab dem 1. November 1944 mit Führungsaufgaben betraut wurde. Er wur-
de Werwolf-Führer und übernahm eine von zwei Kompanien im Wehrkreis XII. 
Teschs unmittelbarer Vorgesetzter war ab Dezember 1944 der SS-Sturmbannführer 
(Major) Georg Best.86 Jedenfalls Teschs Kompanie – die 2. Kompanie - war eine 
Werwolf-Kompanie. Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckte sich auf die Regierungsbe-
zirke Koblenz und Trier bzw. – in den Worten Teschs – auf das Land zwischen Ahr 
und Saar. Zunächst gab es offenbar organisatorische Probleme. Denn erst im Dezem-
ber 1944 wurden die Männer, die zuvor in kurzen Lehrgängen in der Kampfschule 
Tiefenthal ausgebildet worden waren, über ihr zuständiges Wehrbezirkskommando in 
die Kampfschule Tiefenthal einberufen. Man führte sie als Mitglieder der Waffen-SS 
und gab ihnen ein Soldbuch und eine Erkennungsmarke. Sie erhielten Truppenver-
pflegung und Wehrsold. Eine Uniform trugen sie nicht.87  
In der Kampfschule Tiefenthal wurden die einberufenen Männer der Kompanie ein-
zelnen Gruppen zugeteilt und eingewiesen, was sie im „Ernstfall“ zu tun hätten. Den 
Gruppen wurde ein bestimmter „Operationsraum“ zugewiesen. Für den jeweiligen 
Bereich hatte man verschiedene „Stützpunkte“ vorgesehen und diese dann ab De-
zember 1944 mit Waffen und Munition sowie Verpflegung ausgestattet. Die Männer 

                                                 
84  Wie Anm. 40 (Bl. 182). 
85  Vernehmung Teschs vom 27. Februar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 187 f. 
86  Wie vor (Bl. 188) sowie Anm. 39 (Bl. 124 Rs) und Anm. 40 (Bl. 180 Rs + 181 Vs).  
87  Vernehmung Teschs als Zeuge vom 21. Juni 1960 in dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 

Bad Kreuznach gegen Gewehr – 10 Js 11/60 –, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 400, Bl. 67-71 (68). 
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mussten die Stützpunkte besetzen und abwarten, bis die feindlichen Truppen anka-
men. Dann sollten sie sich vom „Feind überrollen“ lassen und zunächst ruhig verhal-
ten. Erst nach einiger Zeit hatten sie bei sich bietender Gelegenheit gegen die feindli-
chen Nachschubverbindungen oder sonstige rückwärtige Dienste aktiv zu werden. 
Ziel war es, Sabotage zu üben und die feindlichen Truppen wenigstens zu beunruhi-
gen und dadurch feindliche Kräfte zu binden. Das „Überrollen“ musste nicht zwin-
gend in den „Stützpunkten“ erfolgen. Auch war es möglich, dass die Männer unauf-
fällig in ihrem Wohnort blieben und ihrer Arbeit nachgingen. Nach dem „Überrol-
len“ sollten sie einige Zeit später zu ihrer Gruppe im Operationsgebiet stoßen und 
dann aktiv werden.88 

Eine dieser beiden Gruppen hatte Tesch aus Männern aus Bad Kreuznach zusam-
mengestellt. Ihr Gruppenführer war der Unterscharführer der Waffen-SS Kurt Stinner 
aus Bad Kreuznach. Die beiden kannten sich aus ihrer Jugendzeit. Weitere Kreuzna-
cher kamen hinzu. Das „Operationsgebiet“ dieser Gruppe war die Umgebung des 
Forsthauses Emmrichshütte im Bingerwald.89 Heute ist die Emmrichshütte, die ei-
gentumsrechtlich zum Ingelheimer Stadtwald und von der Lage her zum Binger 
Wald gehört, eine bekannte Waldgaststätte, nicht weit von der heutigen Bundesau-
tobahn A 61 zwischen Stromberg und Rheinböllen gelegen. 

Fast wäre Tesch oder ein anderer SS-Unterführer vom Kloster Tiefenthal an der wohl 
spektakulärsten Aktion des Werwolfs, der Ermordung des von den Amerikanern 
eingesetzten Aachener Oberbürgermeisters Franz Oppenhoff, beteiligt gewesen. 
Denn um diese Zeit von Oktober/November 1944 hatte Otto Skorzeny als Chef der 
SS-Jagdverbände Himmlers Befehl, den „Verräter“ Oppenhoff umzubringen, an 
Hans Gerlach vom SS-Jagdverband Südwest weitergegeben. Gerlach erwiderte, dass 
Aachen außerhalb des Gebietes des Jagdverbandes Südwest liege, kein Personal 
dafür vorhanden und dies eher eine Werwolf-Aufgabe als eine für Jagdverbände sei. 
Daraufhin übernahm es der Leiter des Wehrkreises VI, SS-Obergruppenführer (Ge-
neral) Karl Gutenberger, für die Ausführung des Himmler-Befehls zu sorgen.90 Am 
25. März 1945 ermordete dann ein Werwolf-Kommando Franz Oppenhoff in 
Aachen.91 

Der Mord an Eugene Kalinowsky am 15. Oktober 1944 in Laubenheim hatte für 
Tesch in der Endphase des Krieges und auch zunächst in der Zeit danach keine Kon-
sequenzen. Vielmehr konnte er bis zuletzt seinen Kampf für Hitler-Deutschland und 
gegen die Alliierten ganz unbehelligt weiterführen. Diesen betrieb er offensichtlich 

                                                 
88  Wie vor (Bl. 68 f). 
89  Vernehmung des Zeugen Becker vom 14. Juni 1960, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 400, Bl. 47-50 (Bl. 48). 
90  Wie Anm. 20, S. 19.  
91  Vgl. dazu im Einzelnen: Volker K o o p , Himmlers letztes Aufgebot, 2008, S. 122 ff. 
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mit großem Erfolg, dafür wurde er zuletzt noch vom SS-Untersturmführer (Leutnant) 
zum SS-Obersturmführer (Oberleutnant) befördert. 

Mit dem „Verschwinden“ des Nationalsozialismus verschwand auch Tesch. Er tauch-
te unter und lebte – wie später bekannt wurde – jahrelang in Lützelsachsen (heute ein 
Stadtteil von Weinheim an der Bergstraße). Dort war er als Untermieter bei einer 
Witwe unter dem falschen Namen Kurt Thielmann untergekommen.92 
 

 
XII. Die Dachauer Fliegerprozesse 

 
Tesch hatte aus seiner Sicht gut daran getan, unauffindbar zu sein. Denn unmittelbar 
nach der Besetzung des besiegten Deutschlands und der Befreiung ganz Europas 
begann überall eine Suche nach Überlebenden, Opfern und Tätern. Ein wichtiger 
Bereich für die Alliierten waren dabei die alliierten Opfer des Luftkrieges und deren 
Täter. Denn während des Krieges hatten die USAAF und das britische Bomber 
Command über dem europäischen Kontinent etwa 27.000 Flugzeuge sowie 152.000 
Piloten und Besatzungsangehörige verloren. Rund 61.000 alliierte Flieger gerieten 
dabei in Gefangenschaft.93  

Von daher verstand es sich von selbst, dass vor allem die Amerikaner in den ehema-
ligen Bombardierungsgebieten eine groß angelegte Suche nach vermissten Flugzeug-
besatzungen begannen. Hierfür hatten die USAAF schon während des Krieges sog. 
Missing Air Crew Reports (MACR) angelegt. Darin hatten sie alle verfügbaren In-
formationen gesammelt. Sie konnten nun durch deutsche Akten, deren sie habhaft 
wurden, und durch weitere Informationen ergänzt werden. In den westlichen Besat-
zungszonen verteilten sie an alle Bürgermeister Fragebögen, die an die Bevölkerung 
weiter verteilt wurden. Auch wurden Friedhöfe nach sterblichen Überresten alliierter 
Soldaten abgesucht.94  

So erfuhren die Amerikaner auch sehr bald von dem Vorfall in Laubenheim. Damit 
wussten sie auch von Tesch. Sie konnten seiner aber nicht habhaft werden, zu gut 
war seine Tarnung – zumal in der frühen Nachkriegszeit, in der sehr viel drunter und 
drüber ging. Immerhin stießen die Amerikaner auf den Laubenheimer Ebert, der – 
wie zuvor geschildert95 – irgendwie mit dem Fuß nach dem am Boden liegenden 
Kalinowsky getreten und ihn dabei wohl misshandelt hatte. Ebert nahmen sie fest 

                                                 
92  Vernehmung von Teschs Vermieterin in Lützelsachsen vom 21. Juli 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 

65, Bl. 57.  
93  H o f f m a n n , a.a.O. (Anm. 9), S. 128. 
94  Wie vor, S. 366.  
95  Vgl. oben S. XXXXXX17. 
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und internierten ihn im Lager Dachau. Dort in dem befreiten Konzentrationslager der 
Nazis hatten die Amerikaner ein Internierungslager u.a. für Personen eingerichtet, 
gegen die sie wegen Fliegermorden ermittelten.96 

Schon bald begannen auf dem Lagergelände die sog. Dachauer Prozesse. Einer von 
mehreren dieser Verfahrenskomplexe waren die Fliegerprozesse, die die Tötung und 
Misshandlung alliierter Flieger zum Gegenstand hatten. Verhandelt wurden sie vor 
amerikanischen Militärgerichten und sie gehörten zu den ersten Prozessen in der 
Nachkriegszeit.  

Der Laubenheimer Ebert mit der ihm wohl vorgeworfenen mehr oder minder schwe-
ren Misshandlung des amerikanischen Fliegers war in diesen Prozessen nur ein 
„kleiner Fisch“. Die Amerikaner internierten ihn zwei Jahre in Dachau, ließen ihn 
dann aber wieder frei, ohne dass er verurteilt wurde.97 Tesch war überhaupt kein 
Thema für die amerikanischen Militärgerichte. Für ihn gab es nicht einmal eine An-
klage. 
 
Damit war das Geschehen in Laubenheim bis in die 1950er Jahre gänzlich ungesühnt 
geblieben. 

Anders sah es bei den Fliegerprozessen im Übrigen aus. Insgesamt gab es allein in 
dem Komplex „Dachauer Fliegerprozesse“ mehr als 200 Verfahren der Amerikaner. 
In vielen dieser Prozesse waren einzelne Personen angeklagt. Andere richteten sich 
zwar gegen mehrere Angeklagte, Gegenstand des Verfahrens war aber „nur“ die 
Tötung eines einzelnen amerikanischen Fliegers. Von diesen Fliegerprozessen hob 
sich das erste Verfahren dieser Art ab: es war der Prozess United States v. Jürgen 
Stroop et al. (Case No. 12-2000, etc.).98 Er richtete sich gegen den Höheren SS- und 
Polizeiführer (HSSPF) „Rhein-Westmark“, Generalleutnant der Waffen-SS und der 
Polizei Jürgen Stroop sowie 21 weitere Angeklagte. In dem Sammelverfahren stand 
die eine oder andere SS-Größe aus der Region, die im Zusammenhang mit der 
Kampfschule „Kloster Tiefenthal“ erwähnt wurde, vor Gericht. Außer Stroop waren 
das die SS-Obersturmführer Georg Best, Teschs Sektionschef ab Dezember 1944, 
und Erwin Goß, Teschs Sektionschef in der Zeit davor.  

In dem Prozess, der vom 10. Januar bis zum 21. März 1947 dauerte, wurden mehrere 
Fliegermorde zusammengefasst. Sie hatten in verschiedenen hessischen Orten, alle 
im Wehrkreis XII, stattgefunden. Dabei ging es nicht nur um die Ahndung der ein-
zelnen Taten. Vielmehr wollte die Anklagebehörde anhand dieser Fälle den Nach-

                                                 
96  Wie Anm. 73 (Bl. 93). 
97  Wie vor. 
98  Dazu im Einzelnen: Robert S i g e l , Im Interesse der Gerechtigkeit, 1992, S. 113 ff. sowie: 

http://www.online.uni-marburg.de/ic/dachau/000-012-2000.pdf (Zugriff: 31. März 2016).  

https://de.wikipedia.org/wiki/SS-_und_Polizeif%C3%BChrer
https://de.wikipedia.org/wiki/SS-_und_Polizeif%C3%BChrer
http://www.online.uni-marburg.de/ic/dachau/000-012-2000.pdf
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weis erbringen, dass die Morde Kriegsverbrechen, Verletzung internationalen Rechts, 
namentlich der Haager Landkriegsordnung von 1907 und der Genfer Konvention 
über die Behandlung von Kriegsgefangenen von 1929, waren und dass diesen zu-
gleich ein „common plan or design to commit“ zugrunde lag.99 Der Anklagepunkt 
des „Common Design“ enthielt den Vorwurf, dass die Fliegermorde nicht Einzeltaten 
verschiedener unabhängig voneinander Handelnder waren, sondern vielmehr Teilakte 
eines gemeinsamen Plans oder Vorhabens „des Naziregimes“ zur Begehung solcher 
Verbrechen. Deshalb standen im Vordergrund dieses Verfahrens und auch Beispiel 
gebend für die Nachfolgeprozesse die Anordnungen und Weisungen Himmlers und 
anderer Nazigrößen und Befehlshaber. Wegen des präjudiziellen Charakters des 
Verfahrens setzte sich das Gericht zugleich mit dem in diesen Prozessen immer wie-
der geltend gemachten Einwand, auf höheren Befehl gehandelt, ja handeln gemusst 
zu haben, auseinander. Wegen dieser Grundsätzlichkeit hatte das Verfahren auch den 
Beinamen „Superior Orders Case“.  

Weiterhin wurde den Angeklagten die Mitgliedschaft in einer vom Internationalen 
Gerichtshof in Nürnberg für verbrecherisch erklärten Organisation – der SS, der 
Gestapo u.a. – vorgeworfen. Schließlich legte man den einzelnen Angeklagten noch 
konkrete einzelne Tötungshandlungen zur Last. 

Die Anklageschrift enthielt zehn Punkte. Die beiden ersten betrafen alle 22 Ange-
klagten. Anklagepunkt 1 war der Vorwurf, dass die Angeklagten grundsätzlich auf-
grund eines gemeinschaftlichen Vorhabens das Kriegsvölkerrecht verletzten, indem 
sie unbewaffnete Kriegsgefangene, die sich ergeben hatten, getötet bzw. misshandelt 
hatten. Im Anklagepunkt 2 ging es um die Mitgliedschaft in der SS und anderer Or-
ganisationen. Die Punkte 3-10 legten dann den einzelnen und verschiedenen Ange-
klagten konkret von ihnen verübte Taten zur Last.  

Einzelheiten aus diesem Prozess wie auch aus den anderen sind nicht bekannt. Die 
Prozessakten liegen im National Archiv Washington und sind für deutsche Stellen 
und Forscher grundsätzlich unzugänglich. Es kommt hinzu, dass die Gründe für die 
Urteile – entsprechend der Gerichtstradition der Amerikaner für Militärprozesse – 
nicht schriftlich niedergelegt wurden. 

Immerhin wissen wir,100 dass sich alle 22 Angeklagten bei Beginn des Prozesses für 
nicht schuldig erklärten. Das Gericht informierte sich sodann ausführlich über die 
Erlasse, Anordnungen, Befehle usw. deutscher Dienststellen aus den Jahren 1940 bis 
1944, in denen es um die Behandlung alliierter Flieger ging, die in die Hände deut-
scher Soldaten oder Zivilisten fielen. Diese Dokumente bildeten die Grundlage für 

                                                 
99  Vgl. dazu wie vor (S i g e l , S. 42 ff.).  
100  Durch S i g e l  (wie vor), S. 115 ff.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Landkriegsordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Design
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seine Entscheidungsfindung. In ihrer Gesamtschau kam das Gericht zum Ergebnis, 
dass es sich bei den Tötungen und Misshandlungen der abgestürzten alliierten Flieger 
um ein Common Design gehandelt habe. Weiterhin wies das Gericht den Angeklag-
ten nach, dass sie diese Anordnungen, Befehle usw. kannten und auf dem Dienst- 
und Befehlsweg auch weitergegeben hatten. Das bestritten die Angeklagten auch 
nicht.  
 
Die meisten von ihnen verteidigten sich damit, dass sie bei der Weiterleitung dieser 
Befehle und bei den ihnen zur Last gelegten konkreten Tötungen der Flieger „be-
fehlsgemäß“ gehandelt hätten. Um schwere Nachteile für sich bis hin zu einer eige-
nen Einweisung in ein Konzentrationslager abzuwenden, hätten sie so handeln müs-
sen wie sie gehandelt haben. Deshalb könnten sie dafür nicht bestraft werden. 

  
Abb. 17: Richterbank bei den Dachauer Prozessen 

(Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/ 
Dachauer_Prozess_-_Richterbank.jpg) 

 
Dabei waren die Verteidigungsstrategien Stroops einerseits und der anderen Ange-
klagten, seinen seinerzeit Untergebenen, andererseits diametral entgegengesetzt. Wie 
wir aus den „Gesprächen mit dem Henker“101 wissen, spielte Stroop den Ahnungslo-

                                                 
101  Diese Gespräche mit Stroop zeichnete viele Jahre später ein polnischer Mitgefangener Stroops auf, der 

mit Stroop nach dessen Todesurteil im Rahmen der Dachauer Fliegermorde und nach dessen Ausliefe-
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sen und beschimpfte seine damaligen Untergebenen. Seinem Mitgefangenen Kazi-
mierz Moczarski schilderte Stroop später den Fliegerprozess so:102 
Wir waren angeklagt, neun US-Flieger ermordet zu haben. Mir wurden fünf Morde 
angelastet. Die Todesstrafe erhielt ich für Vergehen, mit denen ich nichts zu tun 
gehabt habe. (…) Ein Fall ereignete sich in Wiesbaden, die übrigen an verschiede-
nen Orten des Wehrkreises XII. Ich hatte keine Ahnung davon und habe auch keinen 
Befehl zur Liquidierung der Männer erteilt. (…) Einige kleinere Funktionäre (haben 
die Flieger umgebracht, Erg. d. A.), wie es während der Gerichtsverhandlung hieß. 
(…) Mit den Bengeln, die neben mir auf der Anklagebank saßen, hatte ich niemals zu 
tun gehabt; schließlich war ich General. (…) Man konnte mir nichts nachweisen, 
weil ich an der ganzen Sache überhaupt nicht beteiligt gewesen war. (…) Diese Mit-
angeklagten, das waren Schnösel und überhaupt das letzte Gesindel. Sie verteidigten 
sich vor dem Tribunal damit, dass sie nur Befehle von oben ausgeführt hätten. Und 
deshalb wurde ich, ein Unschuldiger, verurteilt. 

Ganz anders äußerten sich die 21 Mitangeklagten Stroops nach dem Dachauer Flie-
gerprozess:103 
Während der Verhandlung benahm er sich wie ein Schwein. Er spielte den Ahnungs-
losen. In Dachau habe er „zum ersten Mal in seinem Leben“ von allem erfahren. Er 
belastete ungerührt seine Mitangeklagten, und nur deshalb wurden viele zum Tode 
verurteilt, dreizehn von insgesamt zweiundzwanzig Angeklagten. Stroop als Höherer 
Führer der SS und Polizei hatte alle Befehle und Anordnungen herausgegeben, aber 
im Gerichtssaal behauptete er steif und fest, dass seine Untergebenen auf eigene 
Verantwortung die amerikanischen Flieger umgebracht hätten. (…) Hätte er wenigs-
tens einen Teil der Schuld auf sich genommen, hätte er zugegeben, dass er als höhe-
rer Befehlshaber der SS und Polizeiführer in der Rhein-Westmark den Befehl gab, 
die gefangen genommenen Flieger zu erschießen – denn das hat er doch getan – 
dann hätten die Amerikaner in Dachau nicht so viele schlichte Befehlsempfänger zum 
Tode verurteilt. (…) Stroop spielte den großen Herrn, hielt sich demonstrativ von 
dem „minderen Volk“ fern, obwohl es doch seine Mitangeklagten und dazu „Kame-
raden von der SS“ waren. 

Das Gericht setzte sich eingehend mit dem Komplex „Handeln auf Befehl“ auseinan-
der, und zwar im Allgemeinen wie auch im Speziellen mit Stroops Befehlen und 
ihrer Bedeutung für seine damaligen Untergebenen und nunmehrigen Mitangeklag-
ten. Im Grundsätzlichen schloss es sich deren Argumentation nicht an. In Überein-

                                                                                                                    
rung an Polen wegen der Verbrechen bei der Niederschlagung des Warschauer Ghettoaufstandes 255 
Tage zusammen in einer Zelle im Warschauer Mokotów-Gefängnis inhaftiert war: Kazimierz 
M o c z a r s k i , Gespräche mit dem Henker, 2008, insbes. S. 396 ff. 

102  Wie vor, S. 401 f. 
103  Wie vor, S. 408 f. 
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stimmung mit Artikel 8 des Statuts für den Internationalen Gerichtshof104 und mit 
den zuvor ergangenen Entscheidungen in den großen Konzentrationslagerprozessen 
wurde ein Handeln auf Befehl nicht als ein Strafausschließungsgrund anerkannt. 
Allerdings hatte es Bedeutung als ein Strafmilderungsgrund. Um diesen im Einzelfall 
anzuerkennen, erlegte das Gericht den Angeklagten eine Beweispflicht auf. Sie 
mussten nachweisen, dass sie tatsächlich den Befehl zu einer solchen Tat erhalten 
hatten, dass sie nicht wussten und nicht gewusst haben konnten, dass die begangene 
Tat ein Unrecht war und im Widerspruch stand zu allgemein anerkannten Maßstäben 
menschlichen Verhaltens. Weiter mussten sie beweisen, dass sie - bis zu einem ge-
wissen Grad zumindest - unter unmittelbarem Zwang handelten.  

Am 21. März 1947 verkündete das Gericht die Urteile:105 Gegen einen Angeklagten 
erging kein Urteil, ein anderer wurde freigesprochen. Gegen sieben Angeklagte ver-
hängte das Gericht Freiheitsstrafen von drei bis 15 Jahren. Zu ihnen gehörte auch 
Georg Best, der zu 15 Jahre Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Gegen die übrigen 13 
Angeklagten ergingen Todesurteile; darunter gegen Jürgen Stroop und Erwin Goß. 
Beide, wie auch Best, wurden wegen der (allgemeinen) Tatvorwürfe der Anklage-
punkte 1 und 2 für schuldig befunden, Stroop außerdem wegen fünf Fliegermorden, 
Goß, wie auch Best, wegen eines weiteren Fliegermordes.  

Gegen diese Entscheidungen gab es kein förmliches Rechtsmittel. Sie waren endgül-
tig. Auf Antrag schloss sich für sie – wie gegen Urteile amerikanischer Militärgerich-
te generell - ein Überprüfungsverfahren an. Tätig wurde zunächst der Deputy Judge 
Advocate for War Crimes – European Command.106 Er überprüfte die Urteile und 
sprach eine Empfehlung für die zweite Überprüfungsinstanz aus. Dies war der War 
Crimes Board of Review. Dieser wiederum gab nach erneuter Überprüfung eine 
Empfehlung an den Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone General 
Lucius D. Clay ab. Clay hatte das Recht, die Urteile abzuändern oder zu bestätigen. 
Im November 1947 bestätigte er 10 der 13 Todesurteile, darunter das Todesurteil 
gegen Goß, und wandelte drei Todesstrafen in lebenslängliche Haftstrafen um.107  
 
Zu Stroop lautete die Entscheidung des Militärgouverneurs Clay im November 1947 
(in deutscher Übersetzung):108 
Jürgen Stroop wird folgender Straftaten vom Höchsten Militärtribunal in Dachau für 
schuldig befunden und mit Urteil vom 21.3.1947 zum Tode durch den Strang verur-
teilt: Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation, Beteiligung an einem 

                                                 
104  S i g e l , a.a.O. (Anm. 98), S. 117 f.  
105  Wie vor, S. 118 f. 
106  Vgl. dazu: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/report-deputy-JA-war-crimes.pdf. 
107  So S i g e l , a.a.O. (Anm. 98), S. 119. 
108  Vgl. M o c z a r s k i , a.a.O. (Anm. 101), S. 414 f. 



416 Joachim Hennig  
 
 
gemeinsamen Tötungsplan sowie Tötung von Kriegsgefangenen, die sich ergeben 
hatten. 
Die oben erwähnte Strafsache wurde mir zur Prüfung vorgelegt; nach Abwägen des 
Sachverhalts und in Einklang mit meinen Kompetenzen ordne ich an: Strafmaß und 
Urteil werden bestätigt; der Kommandierende General des I. Armeebereichs hat die 
Vollstreckung des Urteils im Kriegsverbrecher-Gefängnis Nr. 1 in Landsberg, 
Deutschland, zu einem von ihm festzusetzenden Termin zu veranlassen. 

Damit waren die Verfahren so wie die Militärprozessordnung der Amerikaner das 
vorsah beendet.  

Zu dieser Zeit – November 1947 – befanden sich fast alle Verurteilten im Kriegsver-
brechergefängnis Landsberg am Lech. Nicht aber mehr Stroop. Er war von den Ame-
rikanern Ende Mai 1947 an Polen ausgeliefert worden. Inhaftiert war er im Mo-
kotów-Gefängnis in Warschau und unterstand der Rechtsprechung des polnischen 
Staates. Stroop haderte mit seinem Schicksal und ließ dies seinen Mitgefangenen 
Moczarski wissen:109 
Diese Amerikaner waren elende Betrüger! Sie hatten mir mehrmals versichert, ich 
würde niemals an die östlichen Verbündeten ausgeliefert und die Todesstrafe wegen 
der US-Flieger würde durch einen Gnadenakt in „lebenslänglich“ umgewandelt 
usw. (…) So war also eingetreten, wovor ich mich am meisten gefürchtet hatte. Unter 
den Kriegsgefangenen und Häftlingen der Amerikaner, Engländer und Franzosen 
herrschte die Meinung, dass die östlichen Verbündeten die reinsten Teufel seien; mit 
den Amerikanern konnte man irgendwie zurechtkommen, aber bei den Russen und 
Polen gab es nur Hölle und Folter. 

Die anderen in Landsberg verbliebenen Verurteilten waren ebenfalls der Auffassung, 
dass man „mit den Amerikanern irgendwie zurechtkommen“ konnte. Sie gaben auch 
nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens nicht auf, sondern machten Eingaben an 
den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten.  

Die Zeit dafür war günstig. Denn die Dachauer Prozesse standen inzwischen in der 
öffentlichen Kritik in Deutschland und auch in den USA. Die Vorwürfe und die Re-
aktionen in der amerikanischen Öffentlichkeit veranlassten den amerikanischen Hee-
resminister, die Todesurteile zunächst auszusetzen und eine Untersuchungskommis-
sion einzusetzen. In ihrem Bericht110 stellte die Kommission fest, dass die Prozesse 
grundsätzlich und ihrem Wesen nach fair gewesen seien und unzulässige Verneh-
mungsmethoden prinzipiell und systematisch nicht angewandt worden seien. Es gebe 
keinen Grund, bereits überprüfte und bestätigte Todesurteile weiter auszusetzen. Die 

                                                 
109  Wie vor, S. 416 f. 
110  Vgl. S i g e l , a.a.O. (Anm.98), S. 148. 
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Kommission empfahl jedoch, in 29 Urteilen die Todesstrafe in eine Haftstrafe um-
zuwandeln. Darüber hinaus sprach sie sich dafür aus, auch künftig die Gnadengesu-
che zu überprüfen. 

Daraufhin wurde der Exekutionsstopp aufgehoben und die Hinrichtungen begannen 
erneut. Im Oktober bzw. Dezember 1948 vollstreckten die Amerikaner in Landsberg 
weitere in den Fliegerprozessen ergangene Todesurteile, nachdem auch mehrere 
Eingaben der Verurteilten an den Obersten Gerichtshof abgelehnt worden waren.  

Wer von den Verurteilten Ende 1948 noch lebte, hatte Glück. Inzwischen hatte sich 
das ganze politische Umfeld zu ihren Gunsten verändert. Das lag dabei weniger an 
der Fortsetzung der Kampagne gegen die Prozesse, die eine Veröffentlichung des 
Kommissionsberichts und die Einsetzung eines Unterausschusses des US-Senats 
erreichte.111 Denn dieser stellte nach einer „imponierenden“ Beweisaufnahme fest, 
dass von den Vorwürfen gegen die amerikanischen Ermittler wenig bestehen blieb. 
Insbesondere konnten medizinische Untersuchungsergebnisse die erhobenen Folter-
vorwürfe entkräften. 

Der „Stimmungsumschwung“ hatte vielmehr vor allem außenpolitische Gründe. Die 
werden deutlich, wenn man sich erinnert, dass die drei Westzonen am 21./22. Juni 
1948 die Währungsreform durchgeführt und die Reichsmark durch die Deutsche 
Mark ersetzt hatten. Daraufhin verhängte die Sowjetunion wenige Tage später die 
Berlin-Blockade zu Lande und zu Wasser über West-Berlin. Unter dem Einfluss des 
Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter („Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt 
…“) und des US-Generals Clay begann die englisch-amerikanische Luftbrücke, die 
West-Berlin notdürftig mit Lebensmitteln und Waren versorgte und bis zum 30. 
September 1949 dauerte. Damit waren die Gemeinsamkeiten der Anti-Hitler-
Koalition der Alliierten aufgebraucht und die Viermächteverwaltung „praktisch“ 
beendet. 

Diese Situation änderte vieles. Für die USA wurde aus dem Bündnispartner Sowjet-
union ein möglicher Gegner. Dadurch verblasste das Bild des alten, gerade besiegten 
Gegners des Zweiten Weltkrieges. Und der Kalte Krieg begann. Dafür brauchte man 
Verbündete, Deutschland sollte und wollte ein Partner des Westens werden.  

Da war es schwierig, die Kriegsverbrecher so zu behandeln wie bisher und die Urtei-
le – wie gesprochen – zu vollstrecken. Das galt umso mehr, als die übergroße Mehr-
heit der Deutschen die Schuld an den nationalsozialistischen Verbrechen nicht aner-
kennen wollte und die Prozesse der Alliierten als „Siegerjustiz“ diffamierte. Manche 
Unzulänglichkeiten der Prozesse, wie etwa die fehlenden Urteilsbegründungen, wa-
ren ein guter Hebel, um eine Revision der Urteile zu erreichen oder ihre Vollstre-
                                                 
111  Wie vor, S. 150. 
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ckung ganz oder teilweise abzuwenden. Dies bot den Amerikanern die Möglichkeit, 
„Gnade vor Recht“ ergehen zu lassen. Schon bald gab es für die weiterhin im Lands-
berger Gefängnis einsitzenden verurteilten Kriegsverbrecher Strafnachlässe und 
Amnestien.112 
 
 

XIII. Tesch taucht langsam wieder auf 
 
Für den untergetauchten Tesch entwickelte sich nicht nur die weltpolitische Lage 
sehr positiv, sondern auch die ganz konkrete Situation vor Ort. Längst war der Lau-
benheimer Ebert, der einzige, gegen den die Amerikaner wegen des Vorfalls am  
15. Oktober 1944 in Laubenheim ermittelt hatten, ohne Urteil frei gekommen. Damit 
und auch sonst war das Geschehen für die Amerikaner erledigt. Ihre beiden im Zu-
sammenhang mit dem Absturz ums Leben gekommenen Flieger Kalinowsky und 
Ellwart hatten sie inzwischen auf dem Heddesheimer Friedhof exhumieren und auf 
dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Luxemburg-Hamm bestatten lassen.113  

 

 
Abb. 18: Foto vom Soldatenfriedhof Hamm in Luxemburg (Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_American_Cemetery_and_Memorial) 
 
Und die guten Nachrichten für Tesch gingen weiter. Im Januar 1951 gab der ameri-
kanische Hochkommissar McCloy eine allgemeine Erklärung über die Gnadengesu-
che für die in Nürnberg verurteilten Kriegsverbrecher ab. Konkret zu den Gnadenge-

                                                 
112  Wie vor, S. 119. 
113  Vgl. oben S. XXXXXX17-18. 



 Der Meuchelmord von Laubenheim 419 
 
 
suchen der in den „Fliegerprozessen“ verurteilten Verbrecher erklärte der Oberbe-
fehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland, General Handy:114 
„H. D., R. Sch. und K. H. wurden verurteilt, weil sie an der Ermordung amerikani-
scher und alliierter Flieger, die von beschädigten Flugzeugen abgesprungen waren, 
teilgenommen haben. Ihre Verantwortlichkeit für diese Morde steht außer Frage. Es 
sind jedoch eine Reihe von mildernden Umständen geltend gemacht worden: die mit 
einem Luftangriff verbundene Aufregung; der Umstand, dass die Tat nach schweren 
Bombenabwürfen erfolgt ist, die Tatsache, dass die Verbrechen für ihr Charakterbild 
nicht typisch zu sein scheinen, und andere Momente, die ich für weniger wichtig 
halte. Ich fühle mich berechtigt, die Todesstrafen in beiden Fällen in lebenslängliches 
Gefängnis umzuwandeln“. 

Und weiter hieß es zu dem Erlass von zeitigen Freiheitsstrafen, dass den Gefangenen 
– wie in amerikanischen Gefängnissen üblich – für gutes Betragen ein Teil der Haft-
zeit erlassen wurde und dementsprechend insgesamt 190 Kriegsverbrecher vor Ab-
lauf ihrer vom Gericht verhängten Strafen entlassen wurden.115 

Abgerundet wurde das sich dadurch ergebende Bild noch dadurch, dass die Alliierten 
keine neuen Fliegerprozesse angestrengt hatten und auch vor deutschen Gerichten 
derartige Prozesse nicht anhängig waren.  

In diesem Umfeld durfte sich Tesch Hoffnungen machen, dass über den „Vorfall“ in 
Laubenheim inzwischen Gras gewachsen war und er deswegen auch nichts zu be-
fürchten hatte. Diesen Hoffnungen ließ er bald Taten folgen und er bereitete sein 
„Wiederauftauchen“ vor. Dazu gehörte vor allem, dass er entnazifiziert wurde. Das 
leitete er aber nicht selbst in die Wege, sondern schickte seine Frau vor. 

Sie hatte im Februar 1948 ihren Mann als zurzeit vermisst gemeldet.116 Daraufhin 
wurde das Vermögen Teschs gesperrt. Ebenso gesperrt wurde das Privatvermögen 
seiner Ehefrau mit der Begründung, nach deutschem Recht könne der Ehemann auch 
über das Vermögen seiner Ehefrau verfügen. Um diese Blockade aufzuheben und 
Tesch zu entnazifizieren, legte seine Ehefrau im Januar 1950 für ihn den politischen 
Fragebogen zur politischen Säuberung vor.117 Dabei gab sie an, er sei seit den Kämp-
fen März 1945 vermisst und seit dieser Zeit sei weder ihr noch anderen ein Lebens-
zeichen von ihm zugekommen. Den Vorgang selbst erklärte sie damit, dass sie beim 
Amt für Kontrollierte Vermögen einen Antrag auf Entsperrung ihres Privatvermö-
gens gestellt habe. Dessen Erfolg sei von einer Bescheinigung abhängig, dass ihr 
vermisster Ehemann, wenn er nunmehr ein Säuberungsverfahren durchlaufen müsste, 
                                                 
114  Vgl. S i g e l , a.a.O. (Anm. 98), S. 182. 
115  Wie vor. 
116  Meldebogen vom 28. Februar 1948, LHA Ko Best. 856, Nr. 127314/119. 
117  Fragebogen vom 28. Januar 1950, LHA Ko Best. 856, Nr. 116631. 
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voraussichtlich nicht in die Gruppe der Hauptschuldigen oder Belasteten eingereiht 
würde.  

Dem Antrag fügte sie mehrere Bescheinigungen bei. Der Bürgermeister von Langen-
lonsheim118 attestierte Tesch, er habe sich stets den Mitbürgern gegenüber hilfreich 
und loyal gezeigt. Ihm sei kein Fall bekannt, in dem Tesch seine Zugehörigkeit zur 
SS dazu genutzt habe, seine Mitbürger zu unterdrücken oder irgendeinen Zwang auf 
sie auszuüben. Auch habe er seine Mitgliedschaft in Partei und deren Organisationen 

in keiner Weise dazu genutzt, sich oder 
seinem Hof irgendwelche Vorteile zu 
verschaffen. Auch der Pfarrer von 
Langenlonsheim119 legte ein gutes 
Wort für Tesch ein: Ihm sei nichts 
Nachteiliges über ihn bekannt gewor-
den. Er werde allseits als fleißiger, 
strebsamer und stets hilfsbereiter 
Mensch geschildert. Seine Kinder 
seien im evangelischen Glauben erzo-
gen worden. Das lasse darauf schlie-
ßen, dass er trotz seiner Zugehörigkeit 
zur NSDAP und zur Allgemeinen SS 
insbesondere auf die Erziehung seiner 
Kinder in keiner Weise im Sinne der 
NSDAP Einfluss ausgeübt habe. Und 
schließlich bescheinigte ihm auch ein 
Langenlonsheimer Bürger,120 er sei 
seinen Mitbürgern gegenüber stets 
hilfsbereit gewesen.  
 
 

Abb. 19: Kurt Tesch, um 1935  
(Quelle: BArch Berlin, Signatur: R 

9361 III/205991) 
 

Obwohl er Angehöriger der SS und Unterscharführer der Waffen-SS gewesen sei, 
habe er während des Krieges uneigennützig viele Langenlonsheimer Betriebe bei der 

                                                 
118  Anlage zum Fragebogen, wie vor. 
119  Anlage zum Fragebogen, wie vor. 
120  Anlage zum Fragebogen, wie vor.  
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Feldbestellung und bei der Ernte unterstützt, in der Hauptsache solche, bei denen der 
Bauer als Soldat im Felde gestanden habe. 
Offensichtlich wollte man sich nicht mehr an den Meuchelmord an dem amerikani-
schen Flieger im Nachbarort Laubenheim erinnern – obwohl er gerade einmal fünf 
Jahre zurücklag, und der Vorfall in Laubenheim ebenso allgemein bekannt war wie 
in Heddesheim, wo der getötete Ellwart zusammen mit dem ums Leben gekommenen 
Kalinowsky beerdigt worden war. Das hatte sich mit Sicherheit auch in Langenlons-
heim herumgesprochen, war das doch ein Nachbarort von Laubenheim und Heddes-
heim und der Geburts- und Wohnsitz sowie Familienstammsitz von Tesch. Zudem 
wurde das Geschehen in der ohnehin nur kurzen Zwischenzeit wach gehalten: Einmal 
durch das Verschwinden Teschs selbst, dann durch die Rückkehr des Laubenheimer 
Ebert aus der zweijährigen Haft im Rahmen der Dachauer Fliegerprozesse und 
schließlich wegen der Exhumierung der Leichen von Ellwart und Kalinowsky auf 
dem Friedhof von Heddesheim und deren Überführung auf den Soldatenfriedhof in 
Luxemburg. 

Angesichts dieser Leumundszeugnisse aus Langenlonsheim hatte der Antrag von 
Frau Tesch schnell Erfolg. Unter dem 22. Februar 1950 bescheinigte der Öffentliche 
Ankläger beim Untersuchungsausschuss für die politische Säuberung in Koblenz 
Frau Tesch als Erbin/Hinterbliebene ihres vermissten Ehemannes, dass ihr keine 
Vorteile lediglich aufgrund der Betätigung des Verstorbenen zugunsten des Natio-
nalsozialismus oder Militarismus zugefallen sind.121 Deshalb bestünden gegen die 
Auszahlung evtl. Hinterbliebenenbezüge und ggf. die Aufhebung der Kontrollrats-
maßnahmen der Militärregierung über das ehemalige Vermögen des Verstorbenen 
(gemeint war Kurt Tesch) vom Standpunkt der politischen Säuberung keine Beden-
ken. Und einen Monat später hieß es in einer weiteren Bescheinigung des Öffentli-
chen Klägers, der vermisste Ehemann Kurt Tesch (… würde) voraussichtlich nicht in 
die Gruppe der Belasteten oder Hauptschuldigen eingereiht (…), wenn er sich heute 
einem politischen Säuberungsverfahren unterwerfen müsste.122 

Das war für Tesch schon einmal gut - aber wohl nicht gut genug. Er wartete noch 
weiter ab, lebte sein Leben im Untergrund, sammelte neue Informationen über die 
Verurteilten und die aus dem Landsberger Gefängnis Entlassenen und anderes mehr.  

                                                 
121  LHA Ko Best. 856, Nr. 116631. 
122  Bescheinigung des Öffentlichen Anklägers beim Untersuchungsausschuss Koblenz vom 11. März 

1950, wie vor.  
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Dann auf einmal und ohne dass ein äußerer Anlass erkennbar wäre, tauchte er auf. 
Unter seinem richtigen Namen beantragte er bei der Stadt Stuttgart einen Bundesper-
sonalausweis und einen Führerschein der Klassen 1 und 2. Beides wurde ihm unter 
dem 21. Mai 1952 ausgestellt. Und am folgenden Tag, am 22. Mai 1952, war Tesch 
wieder in Langenlonsheim.123  

 

Abb. 20: Kurt Tesch, 1954 (Quelle: Familie Tesch, Langenlonsheim) 

Das war schon schlau gemacht - aber trotzdem sollte ihn seine jüngste Vergangenheit 
einholen. Nicht alle Langenlonsheimer stellten ihm „Persilscheine“ aus und hatten 
seine Tötung des amerikanischen Fliegers Kalinowsky in Laubenheim vergessen 
(wollen). Zumindest einer von ihnen zeigte Teschs Rückkehr bei der Ortspolizei 
Langenlonsheim an. Daraufhin wurde Tesch am folgenden Tag, dem 23. Mai 1952, 
gegen 20.30 Uhr in Langenlonsheim vorläufig festgenommen. Am nächsten Tag 
erging gegen ihn Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.124  
 

                                                 
123  Strafanzeige der Ortspolizeibehörde Langenlonsheim vom 24. Mai 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, 

Bl. 2 Vs + Rs.   
124  Haftbefehl des Amtsgerichts Bad Kreuznach – 4 Gs. 242/52 –, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 8. 
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Auch wenn Tesch nicht darüber sprach, so erfuhr man doch bald etwas über die Zeit 
seines jahrelangen Untertauchens.125 Unter dem Namen Kurt Thielmann hatte er in 
Lützelsachsen bei einer Witwe in Untermiete gewohnt. Dort war er vom 20. August 
1946 bis zum 17. April 1952 polizeilich gemeldet. Bis zur Währungsreform wurde er 
von der Vermieterin auch bekocht, danach nicht mehr. Im Ort hatte er sich mit einer 
anderen Witwe angefreundet, sie war seine „Verlobte“. Als diese von seinem Ver-
schwinden aus Lützelsachsen und seiner Verhaftung in Langenlonsheim erfuhr, holte 
sie Teschs restliche Sachen ab. Damit und aus der gemeinsamen Zeit in Lützelsach-
sen war zwischen den beiden noch einiges zu regeln - auch in finanzieller Hinsicht, 
denn Tesch hatte sich ihr gegenüber nicht gerade korrekt verhalten. Deshalb kam 
Teschs „Verlobte“ einige Zeit später wegen dieser Angelegenheit nach Langenlons-
heim. Es kam aber weder zu einem Wiedersehen noch zu einer Regelung. Bei ihrer 
Vorsprache im Weingut wies ihr Tesch kühl die Tür.126 

Auch anderes hing Tesch aus dieser Zeit noch an. So soll er sich in wirtschaftlichen 
Dingen unlauter, erpresserisch und betrügerisch verhalten haben.127 Bei der Staats-
anwaltschaft Mannheim war deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter 
Erpressung anhängig. Das wurde dann aber im Hinblick auf das Verfahren in Bad 
Kreuznach vorläufig eingestellt.128  
 
 

XIV. Das Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach 
 
Im Ermittlungs- und Strafverfahren in Bad Kreuznach tauchte zunächst ein unvor-
hergesehenes Problem auf: die Frage nach der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft 
und des Landgerichts Bad Kreuznach bzw. genauer gesagt die nach der deutschen 
Gerichtsbarkeit für dieses Verfahren. Denn eigentlich gehörte es in den Zuständig-
keitsbereich der Alliierten. Sie hätten das Verfahren selbst betreiben müssen oder 
aber es an die deutschen Stellen – Staatsanwaltschaft und Gericht – abgeben können. 
Das war aber nicht geschehen. Vielmehr hatte sich die Staatsanwaltschaft Bad 
Kreuznach ungefragt mit der Angelegenheit befasst und da sie das Problem zunächst 
auch nicht erkannt hatte, die französische Besatzungsmacht auch nicht darüber in-
formiert. Als sie dann problembewusst wurde, schaltete sie den (französischen) Re-
gierungskommissar bei dem Gericht erster Instanz in Rastatt ein. Dieser ermächtigte 

                                                 
125  Bericht des LP-Kommissariats Mannheim – Hauptposten Weinheim – vom 21. Juli 1952 an das 

Gerichtsgefängnis Bad Kreuznach, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 57.  
126  Anonymes Schreiben o.D. (Eingang: 15. März 1955) an die Staatsanwaltschaft Mainz, LHA Ko Best. 

584,6 Nr. 67, Bl. 666. 
127  Schreiben vom 8. März 1953 an den Südwestfunk, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 68. 
128  Schreiben der Staatsanwaltschaft Mannheim vom 22. September 1953 an den Oberstaatsanwalt Bad 

Kreuznach, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 88. 
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zunächst die Staatsanwaltschaft, die mit der Untersuchungshaft im Zusammenhang 
stehenden Maßnahmen in deutscher Zuständigkeit zu ergreifen.129 Später gestattete er  
gemäß Artikel 1 des Gesetzes Nr. 13 der Alliierten Hohen Kommission über die 
Rechtsprechung in den vorbehaltenen Gebieten der Staatsanwaltschaft und dem 
Landgericht Bad Kreuznach, das Verfahren zu bearbeiten und zu entscheiden.130 

In dem Verfahren räumte Tesch den Vorfall vom 15. Oktober 1944 in Laubenheim 
im Wesentlichen so ein, wie er bereits geschildert wurde.131 Zu seiner Verteidigung 
brachte er – wie auch die in den Dachauer Fliegerprozessen Angeklagten – im We-
sentlichen vor: Er habe den amerikanischen Flieger auf Befehl getötet. Sein Vorge-
setzter, der HSSPF Rhein, Generalleutnant Stroop, hätte bei einem Besuch der 
Kampfschule im „Kloster Tiefenthal“ den Teilnehmern, und damit auch ihm, bekannt 
gegeben, dass jeder Flieger, der in die Hände von Deutschen käme, zu erschießen sei. 
Ihm sei gar nichts anderes übrig geblieben, als diesem Befehl nachzukommen, denn 
Stroop sei ein unberechenbarer Mann gewesen. Wenn Stroop erfahren hätte – und er 
hätte das erfahren –, dass er in dieser Situation nicht geschossen hätte, dann hätte ihm 
großes Unheil gedroht. Dem Befehl sei er damals auch deshalb nachgekommen, weil 
er persönlich die grausamen Folgen von Luftangriffen auf die Zivilbevölkerung ge-
sehen habe. Im Übrigen legte Tesch eine Vielzahl von Schreiben vor, die ihm eine 
große Hilfsbereitschaft für die Langenlonsheimer Bevölkerung und darüber hinaus 
während des Krieges bescheinigten.  

Am 27. Oktober 1952 erhob die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach Anklage132 gegen 
Tesch mit dem Vorwurf, den abgeschossenen amerikanischen Flieger heimtückisch 
von hinten mit einem Genickschuss getötet zu haben. Mit der Bewertung seines Ver-
haltens als „heimtückisch“ sah die Staatsanwaltschaft in der Tat einen Mord. Für 
diesen gab es – ohne jede Milderungsmöglichkeit – nur ein Strafmaß: lebenslanges 
Zuchthaus.  

Das Landgericht Bad Kreuznach ließ daraufhin das Hauptverfahren zu, allerdings 
nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlages.133 Totschlag ist wie Mord ein 
Tötungsdelikt, hat aber nicht die Mordmerkmale wie etwa das Merkmal der „Heim-
tücke“. Der Strafrahmen für Totschlag war auch deutlich differenzierter und gerin-
ger. Er reichte von lebenslangem Zuchthaus bis zu Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. 

                                                 
129  Verfügung des Oberstaatsanwalts Bad Kreuznach an das Amtsgericht Bad Kreuznach vom 23. Juli 

1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 38-41 (39).  
130  Schreiben vom 7. Oktober 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 66. 
131  Vernehmung Teschs am 1. August 1952 und vom 22. Oktober 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 

41 Vs + Rs und Bl. 70-71.  
132  LHA Ko, Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 74-76. 
133  Beschluss des Landgerichts Bad Kreuznach vom 24. Januar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 

130. 
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Zudem bestand beim Totschlag – anders als beim Mord – eine Milderungsmöglich-
keit, die Strafe konnte bis zu einer Gefängnisstrafe nicht unter sechs Monaten redu-
ziert werden. Im Prozess ging es sowohl bei der Sachverhaltsermittlung – allerdings 
eher inzidenter – als auch bei der rechtlichen Bewertung immer wieder auch darum, 
ob Tesch mit dem Genickschuss den gefangenen und wehrlosen Flieger „heimtü-
ckisch“ getötet und damit ermordet hatte.  

Das waren die beiden „Knackpunkte“ des Prozesses: „Handeln auf Befehl“ und 
„heimtückisch“. Daneben gab es noch einen verfahrensrechtlichen Streitpunkt: die 
Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr. Gleich nach der vorläufigen Festnahme hatte 
das Amtsgericht Bad Kreuznach Haftbefehl erlassen. Wiederholt hatte Tesch dann 
beantragt, auf freien Fuß gesetzt zu werden. Als ein solcher Antrag Ende Januar 1953 
insoweit Erfolg hatte, als der Haftbefehl gegen Sicherheitsleistung außer Vollzug 
gesetzt wurde, stellte sich kurz darauf heraus, dass Tesch Anfang Januar 1953 an 
einem von drei anderen Mitgefangenen begangenen Ausbruchversuch beteiligt gewe-
sen war. Daraufhin wurde er mit sieben Tagen Arrest bestraft und die Staatsanwalt-
schaft konnte mit der Beschwerde eine Abänderung des Beschlusses durch das Ober-
landesgericht Koblenz erreichen.  

Am 24. Februar 1953 begann die Hauptverhandlung gegen Kurt Tesch vor dem 
Landgericht – Schwurgericht – Bad Kreuznach unter dem Vorsitz von Amtsgerichts-
direktor Schott. Der Prozess in dem kalten, schmucklosen Sitzungssaal hatte überre-
gionale Bedeutung. Denn nach den Dachauer Fliegermordprozessen war er das erste 
weitere Verfahren wegen eines Fliegermordes und der erste Prozess zu einem sol-
chen Geschehen vor einem deutschen Gericht überhaupt. Deutlich wird dies auch 
daran, dass zeitweilig zwei Vertreter von amerikanischen Militär- und Zivilbehörden 
im Zuschauerraum anwesend waren. 

Diese und andere Informationen über den Prozessverlauf finden sich in den Berichten 
des Öffentlichen Anzeigers,134 einem Artikel von Unser Tag135 und in einem Rund-
funkbericht des Südwestfunks vom 7. März 1953.136 

Das Verfahren fand sehr viel Interesse. Sehr zahlreiche Besucher waren zur Haupt-
verhandlung gekommen, unter ihnen eine Klasse der Bad Kreuznacher Elisabeth-
Charlotte-Schule (heute: Lina-Hilger-Gymnasium, Erg. d. A.) und zahlreiche Richter 
des Landgerichts. Zunächst machte Tesch Angaben zu seiner Person und dann schil-

                                                 
134  Vom 25. Februar 1953 (1. Verhandlungstag: „Wir standen unter Kriegsgesetzen“), vom 28. Februar/1. 

März 1953 (2. Verhandlungstag: „Sie haben das Schwurgericht bewusst irregeführt!“), vom 3. März 
1953 (3. Verhandlungstag: „Zwischen lebenslänglichem Zuchthaus und Freispruch“) und vom 4. 
März 1953 („Verkündungstermin: Acht Monate muss Kurt Tesch noch absitzen“).  

135  Vom 15. März 1953 („Wer ist der Mörder Tesch?“). 
136  Vgl. Anm. 60. 
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derte er noch einmal den Vorfall in Laubenheim, und begann dies mit der folgenden 
Darstellung:137 
So fuhr ich an dem fraglichen Sonntagvormittag nach Dienstschluss zunächst nach 
Bingen. Hier wollte ich einen Geschäftsfreund aufsuchen, den ich jedoch nicht zu 
Hause antraf. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde gerade Fliegeralarm gegeben. Bei 
diesem Geschäftsfreund handelt es sich um den Weinhändler und SS-
Hauptsturmführer der Waffen-SS Rütz. Ich fuhr dann nach Laubenheim weiter, um 
mir meine Weinberge anzusehen und um dann zu Hause die nötigen Anweisungen für 
die bevorstehende Traubenlese zu treffen. Mein Motorrad stellte ich am Hause 
Schnell ab (…). Hierauf begab ich mich in meine Weinberge. Die lose Pistole, wel-
che ich nicht in meinem Krad lassen konnte, steckte ich in die Hosentasche. (…) 
Plötzlich hörte ich lautes Schreien der Zivilbevölkerung und sah dann auch von 
Nordwesten her einen Fallschirm angetrieben kommen, welcher etwa 150 Meter von 
mir entfernt niederging. 

Bei seiner Anhörung kam er bald auf seine Kommandierung zur Kampfschule im 
Kloster Tiefenthal und auf den Kontakt zu General Stroop zu sprechen. Er wiederhol-
te seine frühere Darstellung, Stroop habe auch den Befehl gegeben, jeden abgestürz-
ten Flieger zu erschießen, damit sie sich auf der Gegenseite ihre Gedanken machen. 
Dieser Befehl sollte eine Repressalie sein.138 Erläuternd fügte er hinzu:139 
Ich war für einen besonderen Posten vorgesehen; wenn ich nicht gehandelt hätte, 
wäre bei der Führung der Eindruck entstanden, aha, der zweifelt auch schon am 
Endsieg. 

In der späteren Beweisaufnahme bestätigte der damalige SS-Fürsorgeoffizier für den 
Bezirk Koblenz, SS-Sturmbannführer Johann Schüller, als Zeuge die Existenz eines 
solchen Befehls:140 
Tesch war einer meiner Obmänner und ich kann nur sagen, dass jeder von mir gege-
bene Befehl von ihm restlos ausgeführt wurde. Wir sprachen uns oft über geheime 
Befehle aus. Auch über den, feindliche Flieger zu erschießen. Doch die Courage, 
dagegen etwas zu unternehmen, fanden wir nicht. Stroop war hart! Einmal hat Tesch 
gesagt: „So ein verfluchter Befehl, den soll der Teufel holen.“ – Vorsitzender: Dann 
war also Tesch innerlich mit dem Befehl nicht einverstanden?“ – Nein, wir alle 
nicht. Tesch musste den Befehl ausführen aufgrund seines Eides mit dem Jagdver-
band. Hätte er sich geweigert, dann hätte ihn Stroop liquidiert. Ich vermute, dass der 
Befehl von Himmler kam. Er kann aber auch von Stroop gegeben worden sein.“  

                                                 
137  Wie Anm. 40, Bl. 181 Rs. 
138  Öffentlicher Anzeiger vom 25. Februar 1953. 
139  Wie Anm. 60, Bl. 71. 
140  Wie Anm. 138. 
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Wie noch zu zeigen sein wird, war diese Darstellung zum einen neu und zum anderen 
widersprüchlich. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass der Redakteur des Öffent-
lichen Anzeigers ein recht eigenwilliges Resümee des 1. Verhandlungstages zog:141 
Fest steht: Kurt Tesch hat auf Befehl gehandelt. Inwieweit ein menschliches Strau-
cheln in Frage kommt, bleibt abzuwarten. Das dürfte in etwa das Ergebnis der gest-
rigen Beweisaufnahme sein.   

Die Berichterstattung des Öffentlichen Anzeigers wurde auch in den Folgetagen 
nicht besser. Obwohl – wie eingangs dargestellt – in der Nacht zwischen dem 1. und 
2. Prozesstag üble Schmierereien am Landgerichtsgebäude angebracht wurden, hielt 
es der Redakteur nicht für nötig, dies im Artikel über den zweiten Tag überhaupt zu 
erwähnen. Stattdessen rätselte er, wie der Prozess wohl ausgehen werde:142 
Wer sich in der gestrigen Schwurgerichtsverhandlung (2. Tag) gegen Kurt Tesch 
eine Wendung zugunsten oder zu ungunsten des Angeklagten erhofft hatte, wurde 
enttäuscht. Weder der Verlauf der Verhandlung noch die Ereignisse lassen für den 
Prozessbeobachter eine klare Prognose über die juristische Schuld oder Nichtschuld 
zu. Von psychologischen Aspekten abgesehen, dürften wohl an der Zugehörigkeit des 
Angeklagten Tesch zu einer militärischen Einheit keine Zweifel mehr bestehen. Für 
seine Beurteilung wird deshalb voraussichtlich das ehemalige Militärstrafgesetzbuch 
in Frage kommen.  

Damit lag der Reporter wieder schief. Ein Grund dafür mag gewesen sein, dass beim 
Öffentlichen Anzeiger damals ebenfalls ein führendes Mitglied eines Jagdverbandes, 
der „I c“ des Jagdverbandes Nordwest, tätig war und dieser im Tesch-Prozess sogar 
als Sachverständiger bzw. sachverständiger Zeuge auftrat.143 Das kann dem Bericht-
erstatter über den Prozess den Blick für das Wesentliche getrübt haben. Und dabei 
gab der Reporter seinem Bericht die treffende und wichtige Überschrift: ’Sie haben 
das Schwurgericht bewusst irregeführt!’ Totschläger Tesch kam von Langenlonsheim 
zum Tatort / Anonymer Brief machte auf Falschaussage aufmerksam!144 

Am 2. Verhandlungstag brachte nämlich die Vernehmung des Zeugen Schmitt einen 
kleinen, aber wichtigen Teilaspekt zur Fahrt von Tesch nach Laubenheim ans Licht. 
Er war nicht wirklich neu, aber erst jetzt erkannte man seine Bedeutung. Es ging um 
die Ankunft Teschs in Laubenheim. Der erste, der ihn sah, war der Zeuge Schmitt. Er 
schilderte sie wie folgt:145 

                                                 
141  Wie vor. 
142  Öffentlicher Anzeiger vom 28. Februar/1. März 1953. 
143  Vgl. die Vernehmung des Zeugen Gieseler vom 24. Februar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 

188 sowie den Bericht des Oberstaatsanwalts Bad Kreuznach an den Generalstaatsanwalt Koblenz 
vom 10. März 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 56-56a (56). 

144  Wie Anm. 142. 
145  Wie vor. 
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Ich hielt an der Panzersperre in Laubenheim (die in Richtung Langenlonsheim er-
richtet war, Erg. d. A.) Wache. Da kam Tesch mit dem Motorrad aus Richtung Lan-
genlonsheim und hielt bei mir an. Ich weiß noch wie er sagte: „Da scheint allerhand 
los zu sein! Fahr mit, da gehen wir mal gucken!“ Ich ging aber nicht mit, weil ich 
Angst hatte, sie klauen mir die Panzersperre.  

Daraufhin hielt der Vorsitzende Tesch dessen wiederholte Aussage vor:146 
Sie haben doch gesagt, sie wären gar nicht in Langenlonsheim gewesen. Ich hole 
Ihnen Zeugen, die Sie in Langenlonsheim gesehen haben. Ein anonymer Brief hat 
mich auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht. 
Und als Tesch darauf antwortete:147 
Ich halte meine erste Aussage aufrecht. Ich kann mich an ein Zusammentreffen mit 
dem Zeugen nicht erinnern. In Langenlonsheim war ich zwar, aber nur kurz 
stellte der Vorsitzende, seinen geduldigen Ton verlierend fest:148  
Dann haben Sie also Theater gespielt. Sie haben uns – ein mit neun Mann besetztes 
Schwurgericht – bewusst irregeführt.  

Dazu schwieg Tesch.  

Über den 3. und letzten Verhandlungstag berichtete der Öffentliche Anzeiger unter 
der Überschrift: Zwischen lebenslänglichem Zuchthaus und Freispruch – (…) Der 
Angeklagte blickt vertrauensvoll auf seine Richter. Zu den Plädoyers des Staatsan-
walts und der beiden Verteidiger stellte der Bericht fest:149 
Hinter beiden Anträgen stehen ausgewogene menschliche und juristische Überle-
gungen. Dazwischen wägt das Gericht. Wie wird es entscheiden? Ist Kurt Tesch ein 
Mörder oder handelte er aus überzeugtem soldatischem Gehorsamkeitspflichtgefühl, 
also auf höheren Befehl im Glauben an sein Vaterland? Die Entscheidung ist diesmal 
mehr denn je eine schwere Aufgabe für das Gericht.  

Das erste Plädoyer für Tesch hielt sein Verteidiger Dr. Schmidt aus Bad Kreuznach. 
Er beleuchtete ihn psychologisierend und kam dann auch auf den Vorfall selbst zu 
sprechen:150 
Die grauenhaften Ereignisse der damaligen Zeit haben auf Kurt Tesch ebenso ge-
wirkt wie die Erziehung auf der Kampfschule in Martinsthal (gemeint ist Marienthal 
bzw. Kloster Tiefenthal, Erg. d. A.). Es ist daher belanglos, ob der Angeklagte von 

                                                 
146  Wie vor. Der Tippgeber war ersichtlich gut informiert. Er hatte einiges interessante „Hintergrundwis-

sen“ über Tesch, und zwar nicht nur zu dessen Fahrtroute am Morgen des 15. Oktober 1944, sondern 
auch zu seinen persönlichen und geschäftlichen Verhältnissen. Er beschränkte sich aber auf Andeu-
tungen, vgl. das anonyme Schreiben vom 25. Februar 1953, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 45. 

147  Wie vor. 
148  Wie vor. 
149  Öffentlicher Anzeiger vom 3. März 1953. 
150  Wie vor. 
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Bingen oder von Langenlonsheim zum Tatort gelangte. Auf der Fahrt jedenfalls hat 
er den Vorsatz zur Erschießung noch nicht gehabt. Er hat daher auch nicht bewusst 
die Unwahrheit gesagt. Erst die Empörung unter dem Publikum bewog Tesch zu 
seiner Handlungsweise. Eine kühle Berechnung liegt daher nicht vor. Die Tat ge-
schah rein impulsiv. 

Dem Vorwurf der Heimtücke hielt er noch entgegen, dass der abgeschossene, waf-
fen- und wehrlose und gefangen genommene Flieger ohnehin mit seiner Ermordung 
gerechnet habe. Jeder Flieger – so Dr. Schmidt –, der damals abgesprungen sei, habe 
mit seiner Liquidierung bei der Gefangennahme gerechnet. Insofern läge also keine 
Heimtücke vor, denn das Opfer konnte von dem Genickschuss aus nächster Nähe 
nicht überrascht sein. Auch lasse der gute Leumund Teschs darauf schließen, dass er 
niemals heimtückisch gehandelt habe. Kurt Tesch – so sein Ausruf – hat aus edlen 
Motiven die Tat begangen!151  

Die Sympathie des Redakteurs war erkennbar auf Seiten der beiden Verteidiger, 
insbesondere des Trierer Rechtsanwalts Dr. Heim. Sein – wie der Bericht anerken-
nend feststellte – bis ins Letzte durchgearbeitetes, dreistündiges Plädoyer begann Dr. 
Heim mit der deutschen Klassik und dem Hinweis, dass auch Wilhelm Tell aus dem 
Hinterhalt geschossen (hat). Dann breitete Dr. Heim152 eine wahre Bibliothek von 
Fachbüchern und juristischen Zeitungen vor sich aus (…). Ein Teil seines Plädoyers 
bestand nur noch aus Zitaten und Beispielen anderer Rechtsauffassungen. „Für 
einen Soldaten (…) gibt es nur den unbedingten Gehorsam. Schon ein Zögern ist 
Kritik am Befehl.“ Auch die Ansicht eines Moraltheologen blieb nicht unerwähnt. 
Selbst fremdsprachliche Kommentare bildeten für ihn keine Schwierigkeit. Dr. Heim 
war in allen Sätteln gerecht! 

Nach diesem juristischen und linguistischen Höhepunkt appellierte Dr. Heim an die 
Richter und machte sich bis hin zum Hass auch die Stimmung zunutze, die jahrelang 
in der deutschen Bevölkerung gegen die Militärprozesse der Alliierten und die Voll-
streckung deren Urteile bestand. Sein Plädoyer schloss er mit den Worten:153 
Sie, meine Herren Richter, haben mit der Urteilsfindung eine schwere Aufgabe vor 
sich. Das Verfahren hat umso größere Bedeutung, als es das erste Verfahren dieser 
Art ist, das vor deutschen Gerichten abgewickelt wird. Für die vielen anderen noch 
hinter Gefängnismauern sitzenden deutschen Häftlinge, die seinerzeit von alliierten 
Gerichten in mehr oder minder fragwürdiger Weise abgeurteilt wurden, kann Ihr 
Urteil eine Hoffnung bedeuten. Ich erwarte ein Urteil, das in die Zukunft weist, ein 
Urteil, das mich hoffen lässt! Für meinen Mandanten bitte ich daher um Freispruch. 

                                                 
151  Wie vor. 
152  Wie vor. 
153  Wie vor. 



430 Joachim Hennig  
 
 
Am 3. März 1953 verkündete das Schwurgericht sein Urteil: Ein Jahr und sechs Mo-
nate Gefängnisstrafe wegen Totschlags unter Zubilligung mildernder Umstände und 
unter Anrechnung der erlittenen Untersuchungshaft.  

Das Urteil wurde erkennbar mit Erleichterung aufgenommen. Der Öffentliche An-
zeiger titelte Acht Monate muss Kurt Tesch noch absitzen und berichtete, wie sich die 
beiden Verteidiger ihrem glückstrahlenden Mandanten zuwandten und ihm – zum 
Ausgang des Prozesses beglückwünschend – die Hände schüttelten.154  

Kaum war das Urteil verkündet, aber noch nicht schriftlich begründet, meldete sich 
wieder der Mob, diffamierte und bedrohte den Vorsitzenden des Schwurgerichts und 
den Vertreter der Anklage. Unter einem Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen 
hieß es:155 
AN DIE LANDESVERÄTER (SIC!) SCHOTT UND ARNOLD SEID VORSICHTIG IHR RÖMISCHEN 

HURENBÖCKE WIR SEHN NICHT MEHR LANGE ZU FALLS SICH EURE MEINUNG NICHT ÄNDERT 

WIR LASSEN UNS DURCH EINE MINDERHEIT NICHT DEN LETZTEN REST TAPFERER HELDEN 

ERMORDEN/ EIN HOCH AUF DIE VERTEIDIGER DR HEIM UND DR SCHMIDT DIESE BEWIESEN 

DAS (SIC!) ES NOCH GERMANEN GIBT WIR WERDEN SOBALD DIE AUSLÄNDISCHEN MASSEN-

MÖRDER ABZIEHN EURE GESAMTE SAUCLIQUE AUFHÄNGEN GZ DER CHEF DER GERMANI-

SCHEN REVOLUTIONSARMEE ABT RHEIN GENERAL SATANAS 

Ein „stilisierter“ Galgen „zierte“ noch das Ende dieses zweiseitigen Pamphlets.  

In dem drei Wochen später abgesetzten Urteil begründete das Landgericht Bad 
Kreuznach ausführlich den zuvor verkündeten Urteilsspruch.156 Dabei folgte es in 
weiten Teilen der Auffassung der Staatsanwaltschaft, wich aber in einigen Punkten 
von deren Rechtsmeinung ab. Die für den Ausgang des Verfahrens entscheidende 
Weichenstellung traf das Landgericht bei der Frage, ob Tesch den amerikanischen 
Flieger „heimtückisch“ getötet hatte. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft verneinte 
es die Heimtücke. Diese setze voraus – so das Gericht –, dass der Täter die „Arg- und 
Wehrlosigkeit des Opfers zur Tat benutzt“ habe. So habe es hier nicht gelegen. Die 
Einlassung Teschs, zunächst sei er der Menschenmenge ohne Tötungsabsicht gefolgt, 
sei ihm nicht zu widerlegen. Daraus, dass er – wie er im Prozess habe einräumen 
müssen – mit seinem Motorrad zunächst nach Langenlosheim und erst dann von dort 
aus nach Laubenheim gefahren sei, könne nicht geschlossen werden, er habe schon in 
Langenlosheim die Absicht gehabt, den Flieger zu töten. Tesch sei Soldat gewesen 
und als solcher habe er sich nach Laubenheim in Marsch gesetzt. Dabei habe er nicht 
wissen können, dass Soldaten einen niedergehenden Flieger dort gefangen nehmen 

                                                 
154  Öffentlicher Anzeiger vom 4. März 1953. 
155  Anonymes Schreiben, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, „Bl. 58“ (im Briefumschlag zwischen Bl. 57 und 

Bl. 58 a). 
156  LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 216-236. 
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würden. Als er in Laubenheim angekommen und mit der Menschenmenge in den Ort 
gegangen sei, habe er auch noch nicht die Absicht gehabt, diesen zu erschießen. 
Denn sonst hätte er das schon früher tun können. Der Gedanke, den Gefangenen zu 
töten, sei ihm erst gekommen, als er auf dem Weg in den Ort sein Motorrad gesehen 
habe. Da sei ihm plötzlich der Befehl Stroops eingefallen, dass jeder gefangene Flie-
ger zu erschießen sei. Allein der Gedanke, den Befehl auszuführen, habe ihn zum 
Handeln veranlasst. Die Wehrlosigkeit des Fliegers sei ihm dabei gar nicht zu Be-
wusstsein gekommen. Deswegen habe er auch die Arg- und Wehrlosigkeit des Op-
fers bei der Tat nicht ausnutzen können. Tesch sei es allein um die Ausführung des 
Befehls gegangen. 

Damit hatte das Gericht dem Verfahren die entscheidende Wende gegeben. Ohne 
„Heimtücke“ war die Tötung kein Mord, sondern „nur“ Totschlag. Als Strafmaß 
schied lebenslanges Zuchthaus aus; es kam nur noch eine zeitige Freiheitsstrafe in 
Betracht.  

Für diese Tötungshandlung prüfte das Gericht weiter, ob Tesch im „Notstand“ ge-
handelt hätte. Das kam in zwei Möglichkeiten in Betracht: 
 
Einmal als Befehlsnotstand im Sinne des damals geltenden § 47 des Militärstrafge-
setzbuchs. Danach war der befehlende Vorgesetzte grundsätzlich allein für die Fol-
gen seines Befehls verantwortlich – und der den Befehl ausführende Untergebene 
straffrei. Allerdings war der Untergebene ausnahmsweise doch für sein Handeln 
strafrechtlich verantwortlich, wenn ihm bekannt war, dass er mit der Tat ein Verbre-
chen beging. In diesem Fall war der Untergebene nicht als Täter, sondern milder als 
Teilnehmer der Tat (als „Gehilfe“) zu bestrafen. Das Gericht bejahte einen solchen 
Befehlsnotstand. Als Soldat sei Tesch Stroops Untergebener gewesen. Stroop habe 
auf der Kampfschule allen Teilnehmern des Lehrgangs, und damit auch Tesch, be-
fohlen, jeden feindlichen Flieger zu töten. Das sei ein bindender Befehl gewesen. Das 
entlaste Tesch – aber nicht vollständig. Er hätte nämlich erkennen können, dass die 
Tötung eines wehrlosen Gefangenen ein Verbrechen sei.  

Auch die zweite Möglichkeit, Straffreiheit zu erlangen, die Annahme eines „Nöti-
gungsnotstandes“ nach § 52 StGB, verneinte das Gericht. Es sah dabei – was hierfür 
erforderlich gewesen wäre – nicht, dass Tesch einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit ausgesetzt gewesen wäre, wenn er den Befehl nicht befolgt hätte. 

Danach war Tesch für das Schwurgericht Bad Kreuznach als Teilnehmer eines Tot-
schlags schuldig, wobei das Gericht nicht näher erörterte, ob er als Täter (Alleintäter 
oder Mittäter) oder als Gehilfe gehandelt hatte, und danach auch nicht den Strafrah-
men festlegte. Weiter stellte das Schwurgericht fest, dass Tesch diesen Totschlag 
unter mildernden Umständen begangen hatte. Zu berücksichtigen sei, dass er nicht 
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vorbestraft sei und sich im Krieg als Soldat im guten Sinne des Wortes gezeigt habe. 
So sei er als Feldwebel einer Einheit nicht beim Tross (verblieben), sondern (habe 
sich) bei einem Alleingang besonders hervorgetan und (sei) dieserhalb mit dem EK 
II, gleich zu Beginn des Frankreichfeldzuges ausgezeichnet (worden). Außerdem 
glaubte das Gericht ihm seine Darstellung, in Frankreich gegenüber der Zivilbevölke-
rung und den Gefangenen eine vorbildliche Haltung an den Tag gelegt (zu haben). 
Zudem habe sich Tesch – wie Zeugen bekundeten – gegenüber in seinem Betrieb in 
Langenlonsheim eingesetzten Zwangsarbeitern äußerst korrekt verhalten. Für ihn 
spreche auch, dass er sich für Leute aus dem Ort eingesetzt und sie bei der Aufrecht-
erhaltung ihres Betriebes im Krieg tatkräftig unterstützt habe. Vor allem müsse aber 
auch die allgemeine Stimmung und Lage zur Tatzeit berücksichtigt werden. Fast 
pausenlos fänden die Angriffe der feindlichen Flieger auf deutsches Gebiet statt. Sie 
würden durchgeführt ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung und die Verluste von 
Frauen und Kindern seien enorm gewesen. Zudem seien der Tat die Drohrufe von 
Einwohnern von Laubenheim vorausgegangen, man möge den Mörder der Frauen 
und Kinder, den gefangenen amerikanischen Flieger, totschlagen. Auch hätten ihn 
zuvor mit Weinbergspfählen bewaffnete Männer aus Laubenheim bedroht. 

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände hielt das Schwurgericht – wenn auch 
grundsätzlich (…) die Unverletzlichkeit und die Heiligkeit des Leben eines jeden 
Menschen und auch eines Gefangenen als eines der obersten Sittengesetze bejaht 
(werde) – eine Zuchthausstrafe für unangemessen. Ausreichend und angemessen sei 
vielmehr eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.  

Sehr differenziert und ausgewogen berichtete der Südwestfunk in Mainz am 7. März 
1953157 – also nach der mündlichen Urteilsverkündung aber noch vor Kenntnis der 
schriftlichen Urteilsgründe – über den Prozess als das zweifellos beachtenswerteste 
Ereignis der abgelaufenen Woche. 
 
Der Bericht erkannte den psychologischen Druck an, unter dem das Gericht stand. So 
war es das erste deutsche Gericht, das über einen solchen Fliegermord zu entscheiden 
hatte. Die Fliegermorde waren zudem eine Reaktion auf die alliierten Luftangriffe, 
bei denen auch die Gegenseite schuldig geworden (war). Auch sah der Bericht den 
Zusammenhang dieses Verfahrens mit den Dachauer Prozessen, schien doch – so der 
Bericht – neben dem Angeklagten die große Zahl der Deutschen zu stehen, die sich in 
den vergangenen Jahren wegen der Ausführung verbrecherischer Befehle vor alliier-
ten Gerichten zu verantworten hatten.  

Gleichwohl beurteilte der Bericht den Prozess und das Urteil kritisch. Zu der im 
Prozess immer wieder angesprochenen NS-Propaganda, durch die auch Tesch nach 
                                                 
157  Wie Anm. 60. 
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Meinung des Gerichts fanatisiert worden sei und die ihm bei der Tat zu Gute gehal-
ten wurde, stellte er fest:158  
Auch scheint uns politischer Fanatismus eher ein strafschärfendes als ein strafmil-
derndes Moment zu sein. (…) Politischen Fanatismus aber als Entschuldigung für 
einen feigen Mord zu werten, ist ein Hohn auf die distanzierte Haltung des weitaus 
überwiegenden Teils der deutschen Bevölkerung gegenüber der von Wahnsinn dik-
tierten verbrecherischen Kriegsführung des Nationalsozialismus. 

Das Urteil und das Strafmaß waren für den Berichterstatter des Südwestfunks und für 
die Öffentlichkeit – wie er betonte – eine Überraschung, zumal das Gericht die Ar-
gumente der Verteidigung bei der Urteilsfindung verworfen hatte und in der Urteils-
begründung im Wesentlichen der Beweisführung des Staatsanwalts gefolgt war.159  
 
Mehr als Kopfschütteln verursachte die verhängte Strafe:160  
Unter diesen Umständen müssen eineinhalb Jahre Gefängnis als Sühne für einen 
Mann, der aus eigenem Entschluss ohne Befehlsnotstand einen wehrlosen Menschen 
meuchlings tötete, wie ein Schlag ins Gesicht der tausende erscheinen, die zum Tode 
oder zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, weil sie nachgewiesenermaßen 
unter dem unmittelbaren Befehlszwang ihrer Vorgesetzten handelten. Das Urteil 
muss aber auch den Angehörigen derjenigen deutschen Soldaten unverständlich sein, 
die sich, ebenso wie der von Tesch getötete amerikanische Flieger, im Vertrauen auf 
die Ritterlichkeit des Gegners in Gefangenschaft begaben. 
 
Der Beitrag endete mit einer Vermutung, die interessant erscheint, aber nicht zwin-
gend zutreffend sein muss – denn eine „juristische Vorbildung“ schützt, wie wir 
spätestens seit einem genaueren Blick auf die Justiz des NS-Staates wissen, keines-
wegs vor Fehlurteilen:161 
Wir wissen nicht, wie dieses Urteil zustande gekommen ist. Möglicherweise haben 
sich die juristisch nicht vorgebildeten Geschworenen von in diesem Fall unange-
brachten Gefühlsmomenten leiten lassen und die Berufsrichter überstimmt. Wir 
möchten daher die Erwartung aussprechen, dass mit dem Kreuznacher Urteil im 
Prozess Tesch das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde. 
 
 
 
 

                                                 
158  Wie vor, Bl. 73 f. 
159  Wie vor, Bl. 73.  
160  Wie vor, Bl. 74. 
161  Wie vor, Bl. 74. 
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XV. Die Revision gegen das Urteil und die Kritik an ihm 
 
Und in der Tat: Das Kreuznacher Urteil war nicht das letzte Wort. Erstaunlicherweise 
ging Tesch in die Revision – mit dem Ziel, einen Freispruch zu erreichen. Rechtsmit-
tel legte auch die Staatsanwaltschaft ein. Das war nahe liegend, hatte sie doch mit 
guten Gründen auf Mord und eine lebenslange Zuchthausstrafe plädiert – und statt-
dessen sollte Tesch „unter mildernden Umständen“ nur noch acht Monate „absitzen“.  

Mit ihrer Revision rügte die Staatsanwaltschaft die Verletzung formellen und materi-
ellen Rechts.162 Insbesondere wandte sie sich gegen die Würdigung der Tat als Tot-
schlag unter mildernden Umständen. Ihre Argumente werden hier referiert, dabei 
aber auch ergänzt. Das geschieht, weil mit der Revision nur Rechtsrügen zulässig 
sind und grundsätzlich nicht die Beweiswürdigung angegriffen werden kann – und 
deshalb dieser Teil der Urteilskritik von der Revision weitgehend ausgespart werden 
musste.  

Kritisch setzte sich die Revision mit der Würdigung des Urteils auseinander, die 
Tötung des amerikanischen Fliegers Eugene Kalinowsky durch Tesch sei kein Mord 
(gemäß § 211 StGB), sondern „nur“ ein Totschlag (gemäß § 212 StGB) gewesen.  
Dabei ging es um folgenden Wortlaut des § 211 StGB: 
§ 211 Mord 
(1) Der Mörder wird mit dem Tode bestraft. 
(2) Mörder ist, wer 
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst nied-
rigen Beweggründen, 
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine ande-
re Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken; 
einen Menschen tötet.  
(3) Ist in besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe nicht angemessen, so ist die 
Strafe lebenslanges Zuchthaus. 

Der Mordparagraf in dieser Form war durch das NS-Regime, dem Tesch fanatisch 
jahrelang gedient und dem er bei seiner Aburteilung immer noch nicht abgeschworen 
hatte, im Jahr 1941 neu gefasst worden.163 Von daher konnte Tesch der jungen Bun-
desrepublik Deutschland schon unendlich dankbar sein, dass es mit der Verabschie-
dung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 in Art. 102 geregelt hatte: Die Todesstrafe 
ist abgeschafft. Dadurch drohte ihm – anders als unter seinem „Führer“ Adolf Hitler 
– schon nicht mehr die Todesstrafe. Vielmehr war § 211 StGB so zu lesen, dass der 

                                                 
162  Vgl. die Revisionsbegründungsschrift des Oberstaatsanwalts Bad Kreuznach vom 7. April 1953, LHA 

Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 247-252. 
163  Durch das Gesetz vom 4. September 1941 (RGBl. I S. 549).  
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Mörder mit lebenslangem Zuchthaus zu bestrafen und der Absatz 3 des § 211 StGB 
gegenstandslos war. Dementsprechend änderte der Bundesgesetzgeber klarstellend 
und nach Ergehen des Urteils gegen Tesch § 211 StGB durch das Dritte Strafrechts-
änderungsgesetz vom 4. August 1953.164 

Für die Anwendung bzw. Nichtanwendung des § 211 StGB war entscheidend, ob 
Tesch bei der Tötung Kalinowskys „heimtückisch“ gehandelt hatte. Der Begriff der 
„Heimtücke“ war damals schon höchstrichterlich geklärt. Mit Urteil vom 21. De-
zember 1951 hatte das höchste deutsche Strafgericht, der Bundesgerichtshof (BGH) 
dazu festgestellt: 
Heimtückisch tötet, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Angegriffenen zur Tat aus-
nutzt. (…) Ein länger erwogener Tatplan gehört ebenso wenig zum Begriff wie eine 
längere Überlegung (…). Es genügt, wenn der Täter die Umstände kennt, die die Tat 
zur heimtückischen machen, und zwar auch dann, wenn er einer raschen Eingebung 
zur Tat folgt (es folgen Nachweise zur bisherigen Rechtsprechung, Erg. d. A.). Kenn-
zeichnend für die heimtückische Tötung ist nach außen hin regelmäßig die hilflose 
Lage des von der Tat überraschten, arglosen und daher auch wehrlosen Opfers. Der 
Angegriffene ist jedem überraschenden Tötungsangriff in der Regel hilflos ausgesetzt 
und preisgegeben. Er hindert ihn, sich zu verteidigen, zu fliehen, Hilfe herbeizurufen, 
andere Tathindernisse zu errichten oder sonst wie auf den Täter einzuwirken. Zwar 
genügt diese Blickrichtung vom Angegriffenen her für sich allein nicht; es muss noch 
das Bewusstsein des Täters von diesen Umständen hinzutreten.  

Diese grundlegende Entscheidung des BGH war längere Zeit vor dem Urteil in Sa-
chen Tesch nachzulesen.165 Die Publikationen müssen den Berufsrichtern bekannt 
gewesen sein. Die das Urteil veröffentlichende Juristische Rundschau war damals 
eine führende juristische Fachzeitschrift; höchstwahrscheinlich wurde sie vom Land-
gericht Bad Kreuznach bezogen, ging dann in den Umlauf bei den Richtern und kam 
anschließend in die Bibliothek des Gerichts. Ähnliches galt für die Neue Juristische 
Wochenschrift. Sie war schon damals die führende juristische Fachzeitschrift, wurde 
als solche höchstwahrscheinlich vom Landgericht Bad Kreuznach ebenfalls bezogen, 
war ebenfalls bei den Richtern im Umlauf und kam dann in die Bibliothek. Und die 
Amtliche Sammlung des BGH war erst recht ein „Muss“ für jedes Landgericht und 
jeden Richter. Deshalb war auch diese in der Landgerichtsbibliothek vorhanden und 

                                                 
164  BGBl. I S. 735. 
165  Veröffentlicht war er in der Juristischen Rundschau (JR) 1951, S. 687 f. und in der Amtlichen Samm-

lung des BGH in Strafsachen (BGHSt) Bd. 2, S. 60 ff. sowie als Leitsatz in der Neuen Juristischen 
Wochenschrift (NJW) 1952, S. 392. Aus einem Vermerk des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft 
über die Hauptverhandlung, datierend vom 6. März 1953, ergibt sich zudem, dass diesem das Urteil 
des BGH vom 21. Dezember 1951 samt Fundstelle bekannt war. Es spricht nichts dafür, dass das 
Schwurgericht Bad Kreuznach schlechter als der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft hätte infor-
miert sein können. S. den Vermerk in: LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 48-53 (48).  



436 Joachim Hennig  
 
 
musste vom Gericht eingesehen werden, zumal die Veröffentlichungen des BGH – es 
war 1952 erst der zweite Band erschienen – damals noch sehr übersichtlich waren.  
 
Es kommt hinzu, dass sich der BGH in einem weiteren Urteil vom 22. Januar 1952 
mit der Frage der heimtückischen Tötung befasst und dabei seine Rechtsprechung 
wiederholt und bekräftigt hat. Auch diese Entscheidung des BGH wurde veröffent-
licht.166 

Damit musste das Schwurgericht Bad Kreuznach bei seiner Hauptverhandlung Ende 
Februar und bei seinem Urteil am 3. März 1953 diese Rechtsprechung des höchsten 
deutschen Strafgerichts kennen. Dafür spricht auch, dass es in seinem Urteil diese in 
den Entscheidungen des BGH verwendete Begriffsbestimmung zitiert: Heimtückisch 
tötet, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Angegriffenen zur Tat ausnutzt. 

Nach dieser Rechtsprechung hatte die „Heimtücke“ zwei Komponenten: eine objek-
tive und eine subjektive Seite. Zur objektiven Seite gehörten die Umstände, die die 
Tat zu einer heimtückischen machen. Die subjektive Seite war das Erkennen dieser 
Umstände und deren Ausnutzung zur Tat, und zwar auch dann, wenn der Täter einer 
raschen Eingebung zur Tat folgte.  

Die objektive Seite konnte hier nicht zweifelhaft gewesen sein und war es auch nicht 
für das Landgericht. Die Ausführung der Tat war heimtückisch, denn während der 
unbewaffnete und wehrlose Eugene Kalinowsky von den beiden Soldaten abgeführt 
wurde und in deren „Obhut“ war, schoss Tesch aus der Menschenmenge heraus ohne 
Vorwarnung und urplötzlich hinterrücks den Gefangenen aus nächster Nähe mit 
einem Genickschuss nieder. Nach allgemeiner Meinung ist das geradezu der „klassi-
sche“ Fall einer „heimtückischen Tötung“. Und die Rechtsprechung des BGH bewer-
tete das genauso.  

Hingegen verneinte das Landgericht die subjektive Seite. Es schloss aus, dass Tesch 
bei der Ausführung der Tat diese Umstände erkannte und sie für die Tat ausnutzte. 
Zu dieser Bewertung gelangte es durch die Annahme, Tesch sei beim Anblick seines 
Motorrades plötzlich der Befehl Stroops eingefallen und dieser habe sein Sinnen und 
Trachten derartig bestimmt, dass er die Situation im Übrigen nicht wahrgenommen 
habe. Eine nähere Begründung für diese entscheidende Würdigung gab das Gericht 
dabei allerdings nicht. 

Diese Annahme ist schon für sich sehr zweifelhaft. Denn im Normalfall, in dem 
keine Sinnestäuschung durch physikalische oder medizinische Abnormitäten vor-
liegt, nimmt man auch das wahr, was man unmittelbar vor Augen hat. Von daher 

                                                 
166  Zum einen in der NJW 1952, S. 834 f. und zum anderen in der Amtlichen Sammlung BGHSt Bd. 2, S. 

251 ff.  
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hätte es schon einer eingehenden Begründung bedurft, weshalb hier eine Ausnahme 
gelten sollte. Allein der Hinweis auf einen früher einmal gegebenen Befehl – so die 
Darstellung Teschs – reicht dafür kaum aus.  

Im Übrigen darf daran erinnert werden, dass schon in den Dachauer Fliegerprozessen 
die Existenz eines solchen von Stroop gegebenen Befehls sehr umstritten war. Stroop 
hatte einen solchen vehement abgestritten, während seine damaligen Untergebenen 
zu ihrer Entlassung auf einen solchen Befehl verwiesen.167 Diese kontroversen und 
spärlichen Informationen ließen schon damals keine sichere Beurteilung zur Existenz 
eines solchen Befehls zu. Die widersprüchlichen Angaben können auch diese Frage 
hier nicht klären, weil sie keine Aussage gerade zu Tesch und dessen Wissen enthal-
ten. Darum geht es aber hier allein. Nebenbei gesagt wäre es auch unangemessen, 
derartige Erkenntnisse hier zu berücksichtigen, denn dem damals entscheidenden 
Landgericht Bad Kreuznach waren die Umstände der Dachauer Fliegerprozesse er-
sichtlich unbekannt. 

Vielmehr ist allein auf das Wissen abzustellen, das sich aus dem Prozess gegen 
Tesch selbst ergab. Dieses und gerade die Darstellung Teschs sprechen aber gegen 
die Würdigung durch das Landgericht. Bei seiner ersten Aussage, in der er auf einen 
Befehl Stroops zu sprechen kam, gab Tesch an:168 
Ich gebe zu, dass ich den amerikanischen Flieger erschossen habe, und zwar von 
rückwärts. Ich habe dies deshalb getan, weil bei uns, d.h. bei der Einheit, bei der ich 
damals war, als Befehl des Generals Stroop bekannt gegeben worden war – der 
General hat selbst bei unserer Einheit dies vorgetragen – , dass jeder Flieger, der in 
Händen von Deutschen käme, zu erschießen wäre. 

Damit behauptete Tesch schon nicht ausdrücklich, dass er persönlich und nachweis-
bar von Stroop den Befehl zum Töten erhalten habe, wurde dieser doch angeblich „in 
seiner Einheit“ bekannt gegeben.  

Es kommt hinzu, dass aus dieser Aussage nicht klar wird, wann der Befehl – wie 
auch immer – ausgegeben worden sein soll. Es bleibt die Frage, ob das vor dem Vor-
fall am 15. Oktober 1944 in Laubenheim oder danach gewesen sein soll. Beides ist 
möglich. Denn Tesch war zwar ab September im Kloster Tiefenthal, aber auch noch 
in der Zeit danach, jedenfalls noch bis Dezember 1944. Zudem spricht der Umstand, 
dass Tesch dabei zweimal von seiner „Einheit“ spricht, für einen Zeitpunkt nach dem 
15. Oktober 1944. Denn bis dahin hatte Tesch noch keine Einheit, sondern war „nur“ 
Lehrgangsteilnehmer im Kloster Tiefenthal. Einheitsführer wurde er erst zum 1. 

                                                 
167  Vgl. oben S. XXXXXX21. 
168  Vernehmung Teschs vom 1. August 1952, wie Anm. 131, Bl. 41. 
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Dezember 1944 – und damit längere Zeit nach dem Vorfall am 15. Oktober 1944 in 
Laubenheim.  

Nicht besser wurde es für Tesch nach dessen Vernehmung am 20. Januar 1953.169 
Darin sprach er zwar davon, Stroop habe bei der Besichtigung des Lehrgangs im 
Kloster Tiefenthal diese Äußerung gemacht. Aber was sollte man von dieser Schilde-
rung halten, hatte Tesch zuvor doch nicht von einer persönlichen Befehlsausgabe in 
Tiefenthal gesprochen, sondern davon, dass bei der Einheit der Befehl Stroops be-
kannt gegeben worden (sei). Überdies fehlte auch bei dieser neuerlichen Darstellung 
eine eindeutige Zeitangabe. Deshalb konnte diese angebliche Äußerung Stroops auch 
tatsächlich nach dem 15. Oktober 1944 gefallen sein. Auch der von Tesch benannte 
frühere SS-Sturmbannführer Schüller konnte als Zeuge diesen angeblichen Befehl 
Stroops nicht eindeutig zeitlich fixieren.170 Schließlich war auch die Aussage von 
Stroops Sekretärin sehr pauschal und enthielt zudem keine zeitliche Einordnung 
eines eventuellen Befehls. Sie sprach nur davon, dass Stroop damals einen Erlass 
herausgegeben hat mit dem ungefähren Inhalt, abgesprungene Flieger zu vernichten. 
Man sollte sofort auf sie losgehen und sie vernichten.171  

Damit ist der für die strafrechtliche Würdigung wichtige Punkt der Befehlsausgabe 
auch im Prozess völlig unklar geblieben. Ein solcher Befehl kann Tesch deshalb von 
vornherein nicht entlasten. Wenn ihm vor dem Vorfall am 15. Oktober 1944 die 
Tötung niedergegangener alliierter Flieger persönlich nicht bekannt gegeben wurde, 
dann kann er dadurch auch unmöglich zur Tötung Kalinowskys an diesem Tag be-
stimmt worden sein. 

Zudem ist es sehr kühn, aus dieser Darstellung einen derartigen Zwang abzuleiten, 
dass Tesch bei der Tötung überhaupt nicht mehr in der Lage war, die Situation wahr-
zunehmen. Denn es ist danach nicht erkennbar, dass der Befehl für ihn derartig ver-
pflichtend und bestimmend war, dass er alles andere um sich herum nicht mehr 
wahrnahm. Die gegenteilige Annahme des Gerichts ist eine äußerst wohlwollende 
Unterstellung. 

Im Übrigen sprechen die weiteren Angaben Teschs in dieser Vernehmung auch noch 
gegen diese Würdigung durch das Gericht, denn er hatte zu Protokoll gegeben:172  
Dem Befehl bin ich damals wohl auch deshalb nachgekommen, weil ich persönlich 
die grausigen Folgen eines Luftangriffs, d.h. mehrerer Luftangriffe auf die Zivilbe-
völkerung gesehen habe.  

                                                 
169  Wie Anm. 37, Bl. 125 Rs, ebenso die Vernehmung Teschs in der Hauptverhandlung des Landgerichts 

Bad Kreuznach am 24. Februar 1953, wie Anm. 40, Bl. 181.  
170  S. oben S. XXXXXX29. 
171  Öffentlicher Anzeiger vom 28. Februar/1. März 1953. 
172  Wie vor. 
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Dabei verwies er darauf, er habe dabei eine Frau mit ihren zwei Kindern in den Sarg 
gelegt, die von Bomben getötet worden waren.173  

Wenn Tesch andere Motive für sein Handeln als möglicherweise bestimmend ansah, 
dann kann andererseits das vom Gericht angenommene Motiv – die Befolgung des 
Befehls – nicht so bestimmend für ihn gewesen sein, dass alles andere demgegenüber 
zurücktrat.  

Aber nicht nur der Befehl als solcher, sondern auch die Umstände bei der Tötung des 
amerikanischen Fliegers sprechen eher gegen als für die Annahme des Schwurge-
richts. Auch die Behauptung des Schwurgerichts, Tesch sei erst beim Anblick seines 
Motorrades am Hause Schnell die Existenz des Befehls und seine Bindung hieran 
plötzlich wieder eingefallen, ist nicht nachvollziehbar. Eine Begründung dafür gab 
Tesch nicht, auch das Landgericht ließ eine solche vermissen.  

Die Annahme des Landgerichts ist auch nicht plausibel. Wenn dieser Befehl Stroops 
für Tesch derartig wichtig war und von ihm als bindend empfunden wurde, dann 
hätte er ihm ständig präsent sein müssen und ihm nicht erst bei dem Anblick seines 
Motorrades im Ort wieder einfallen dürfen. Denn dann hätte Stroop den Befehl nur 
wenige Tage oder Wochen zuvor auf dem Lehrgang in Tiefenthal bekannt gegeben. 
Als solcher hätte er Tesch auch noch am 15. Oktober 1944 gegenwärtig sein müssen. 
Das gilt umso mehr, als er angeblich über den Tod der Frau und deren beider Kinder 
bei dem Luftangriff auf den Bingerbrücker Bahnhof erschüttert gewesen sein will174 
und dieser Vorfall kaum drei Wochen vor dem Vorfall in Laubenheim stattgefunden 
hatte.  

Des Weiteren ist nicht nachvollziehbar, weshalb Tesch der Befehl erst beim Anblick 
seines Motorrades und nicht schon früher am Vormittag des 15. Oktober 1944 wieder 
eingefallen sein sollte. Denn er hatte bis zu dem Vorfall zahlreiche Anlässe, sich 
Stroops angeblichen Befehls zu erinnern.  

Das begann schon mit dem vergeblichen Besuch bei dem Hauptsturmführer der Waf-
fen-SS Rütz in Bingerbrück. Ihn traf er nach seinen eigenen Angaben deshalb nicht 
an, weil es Fliegeralarm gegeben hatte. Der Alarm und der Umstand, dass er knapp 
drei Wochen zuvor den Luftangriff auf den Bahnhof Bingerbrück erlebt hatte, hätte 
Tesch bereits an den Befehl erinnern müssen.  

Der nächste Anlass für ihn war sein Aufbruch in Langenlonsheim nach Laubenheim. 
Welchen anderen Grund hatte Tesch, nicht nach Hause zu gehen, sondern nach Lau-
benheim zu fahren, als das Niederkommen des Fliegers miterleben zu wollen – denn 

                                                 
173  Wie Anm. 37, Bl. 126. 
174  Wie vor. 
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die angebliche Nachschau nach seinen Weinbergen war ja eine Schutzbehauptung. 
Wenn es ihm tatsächlich um die Kontrolle seiner Weinberge in Laubenheim gegan-
gen wäre, hätte er sich das auf der Fahrt nach Laubenheim in Ruhe überlegen können 
und wäre dann nicht an Laubenheim vorbei nach Langenlonsheim gefahren – um 
dann von Langenlonsheim nach Laubenheim zurückzukehren. Wenn er aber wegen 
des abgestürzten Fliegers nach Laubenheim gefahren war, dann hätte er sich jeden-
falls dann des Befehls erinnern müssen.  

Soweit das Landgericht dazu meinte, Tesch habe bei dem Aufbruch von Langenlons-
heim nach Laubenheim noch nicht die Tötungsabsicht gehabt, sondern folgerichtig 
und pflichtgemäß gehandelt, um dafür Sorge zu tragen, dass am Fallschirm nieder-
gehende Flieger gefangen genommen (…) und dass verhindert wurde, dass die Flie-
ger evtl. durch Flucht sich der Gefangennahme entziehen und vielleicht Sabotage auf 
deutschem Gebiet ausüben würden,175 so geht das fehl. Zum einen hatte Tesch mit 
keinem Wort solche Gedankengänge behauptet, das war eine reine Unterstellung des 
Gerichts. Zum anderen ist gänzlich unverständlich, dass Tesch – wenn er sich diese 
Gedanken gemacht hätte – sich nicht an den Tötungsbefehl Stroops erinnert, sondern 
sich andere Gedanken zur Gefangennahme des Fliegers gemacht hätte. Dafür, dass 
spätestens diese Situation in Langenlonsheim für Tesch der Anlass war, sich an  
Stroops Befehl zu erinnern, spricht auch der Umstand, dass er zunächst den Fahrtver-
lauf falsch geschildert hatte. Denn zunächst behauptete er, auf der Fahrt die Nahe 
hinauf nach Laubenheim abgebogen und zu seinen Weinbergen dort gefahren zu 
sein. Er verschwieg, erst noch nach Langenlonsheim – gleichsam vor die Haustür – 
gefahren und dann nach Laubenheim zurückgekehrt zu sein. Diese falsche Darstel-
lung war kein Versehen, sondern geschah, um den Hintergrund und die Motivation 
für sein Erscheinen in Laubenheim zu verschleiern. Für seine Fahrt von Langenlons-
heim nach Laubenheim kann das aber nur der Befehl Stroops gewesen sein.  

Entsprechendes gilt für den Vorfall an der Panzersperre am Ortseingang von Lau-
benheim. Wenn Tesch dort den Ortsgruppenleiter – wie dieser bekundete – mitzu-
kommen mit den Worten aufgeforderte, dass da „oben“, d.h. in der Luft, in Richtung 
oberhalb des Dorfes Laubenheim, „allerhand los sei“, dann ergibt sich zwingend, 
dass der Angeklagte, der dies auch ernstlich nicht mehr bestreitet, Kenntnis genom-
men hatte, dass eine Maschine zum mindesten durch Flakbeschuss getroffen und die 
Insassen abgesprungen waren.176 Unter diesen vom Gericht selbst angenommenen 
Umständen hätte sich Tesch an den Befehl erinnern müssen – bzw. hatte sich schon 
längst an diesen Befehl erinnert. 

                                                 
175  Urteilsabschrift S. 13, wie Anm. 156, Bl. 228. 
176  Wie vor, Urteilsabschrift S. 9, Bl. 224. 
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Schließlich musste die gesamte Gefangennahme Kalinowskys und dessen Verbringen 
zu der leichten Flakeinheit im Ort ein einziger Anlass für Teschs Erinnerung an den 
Befehl gewesen sein. So ist es beispielsweise nicht nachvollziehbar, dass er bei dem 
Disput über die Zuständigkeit für den Flieger nicht an den Befehl Stroops dachte. 
Denn während die Flak-Soldaten und der Chef der Landwacht darüber stritten, wem 
der Flieger „gehöre“, musste Tesch doch längst wissen, dass es „sein“ Gefangener 
sein müsste und dass er ihn – in Ausführung des Befehls – zu töten hatte. Für dieses 
Wissen spricht auch, dass er sich nicht an der Diskussion beteiligte. Sollten doch – so 
wohl seine Überlegung – die anderen diskutieren, er würde handeln, und zwar so wie 
ihm befohlen war und wie er es für nötig hielt. 

Der bloße Anblick seines Motorrades hatte da keine entscheidende Bedeutung mehr 
– jedenfalls nicht für die Besinnung auf den Befehl Stroops. Wichtig war dies mög-
licherweise für die Entscheidung Teschs, wo er den Schuss auf den gefangenen Kali-
nowsky abgeben sollte. Denn da er sich – trotz allem – nicht so sicher sein durfte, 
dass er nach der Tötung des Fliegers von der Menschenmenge unbehelligt bleiben 
würde, war es für ihn schon gut, einen Fluchtpunkt zu haben. Diesen bot ihm sein 
Motorrad, das er schnell besteigen und mit dem er ebenso schnell den Tatort verlas-
sen konnte. 

Im Übrigen sprechen auch die weiteren Umstände der Tat gegen eine „blind ma-
chende“ Ausführung des Befehls. Denn Tesch erkannte sehr wohl die Situation und 
die Umstände der Tat. Das zeigten vor allem seine wiederholten Zurufe an den vo-
rangehenden Bürgermeister, aus der Schusslinie zu gehen. Offensichtlich hatte Tesch 
die gesamte Situation registriert, „durchschaut“ und sie sogar noch inszeniert, um 
dann Kalinowsky allein hinterrücks zu töten und Umstehende nicht zu gefährden. 
Deshalb überzeugt keineswegs, dass er – wie das Gericht meinte – von dem Befehl 
so „ergriffen“ war, dass alles um ihn herum „verschwand“.  

Sehr wohlwollend hätte man zugunsten Teschs allenfalls annehmen können, dass er 
sich beim Anblick seines Motorrades wieder an den Befehl Stroops erinnerte und 
dann dieser Eingebung folgend Kalinowsky hinterrücks erschoss. Eine solche „plötz-
liche Eingebung“ schloss indessen nach der ausdrücklichen und dem Landgericht 
damals bekannten Rechtsprechung des BGH177 die subjektive Seite der Heimtücke 
gerade auch nicht aus.  

Deshalb kann man es wenden wie man will: Bei richtiger Würdigung des Sachver-
halts und richtiger Rechtsanwendung hatte Tesch den Tatbestand eines Mordes ver-
wirklicht. 

                                                 
177  Siehe oben S. XXX36.  
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Da die Tat auch rechtswidrig war, hätte eine Bestrafung wegen Mordes nur dann 
nicht in Betracht kommen können, wenn sich Tesch mit Erfolg auf einen Schuldaus-
schließungsgrund oder einen Strafausschließungsgrund hätte berufen können. Ein 
solcher Grund hätte sich hier nur aus dem Gesichtspunkt des „Handelns auf Befehl“ 
ergeben können. Das Schwurgericht gab diesem Komplex in seiner Verhandlung 
breiten Raum und sprach diesen auch in den Urteilsgründen an mehreren Stellen an, 
so nicht nur – wie oben erwähnt178 – bei der Verneinung der Heimtücke, sondern 
auch im Rahmen des sog. Befehlsnotstandes gemäß § 47 des Militärstrafgesetzbuchs 
(MilStGB) und des sog. Nötigungsnotstandes gemäß § 52 StGB.  

Gleichwohl soll an dieser Stelle im Rahmen der Urteilskritik darauf nicht eingegan-
gen werden. Denn dieser Gesichtspunkt ist – wie dargelegt – für die Frage der 
„Heimtücke“ bei richtiger Rechtsanwendung ohne Bedeutung. Zudem hat das Ge-
richt wegen des Befehls eine Straflosigkeit gemäß § 47 Abs. 1 MilStGB und auch 
einen Nötigungsnotstand gemäß § 52 StGB selbst verneint. Nach der Argumentation 
des Schwurgerichts konnte dieser Komplex lediglich mit Blick auf die Strafmilde-
rung gemäß § 47 Abs. 2 MilStGB bedeutsam sein. Die Erwägungen dazu, also letzt-
lich die Strafzumessung, sollen hier aber noch nicht erörtert, sondern zurückgestellt 
werden. Auch soll nicht auf die Gründe eingegangen werden, mit denen das Schwur-
gericht einen Totschlag unter mildernden Umständen annahm. Denn war es schon 
rechtsfehlerhaft, überhaupt einen Totschlag anzunehmen, so war es erst recht fehler-
haft, hierzu auch noch mildernde Umstände zu bejahen. 

Somit wäre richtig gewesen, Tesch wegen Mordes mit lebenslangem Zuchthaus zu 
bestrafen. Stattdessen verurteilte das Schwurgericht Tesch wegen Totschlags in ei-
nem minder schweren Fall zu einen Jahr und sechs Monaten Gefängnis. Auf dem 
Weg zu dieser Entscheidung führte das Gericht mehrere Argumente an, die sehr 
zweifelhaft waren. Einige von ihnen griffen die Revisionen der Staatsanwaltschaft 
und der Verteidigung Teschs auf.  

Tatsächlich hob der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 5. Mai 1954179 das Urteil des 
Schwurgerichts Bad Kreuznach vom 3. März 1953 auf. Dies geschah aber aus ande-
ren Gründen. Der BGH beanstandete die unzureichenden Erörterungen des Landge-
richts zur Täterschaft bzw. Gehilfenschaft Teschs sowie zum Nötigungsnotstand 
gemäß § 52 StGB. Das Gericht hob das Urteil mit seinen gesamten Feststellungen 
auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück, und 
zwar nicht an das Landgericht Bad Kreuznach, sondern vielmehr an das Landgericht 

                                                 
178  Siehe oben S. XXX33. 
179  Az.: 1 StR 626/53, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 265-268 Rs, veröffentlicht in: Justiz und Verbre-

chen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966 
(„Rütersche Sammlung“), Band XIII, 1975, lfd. Nr. 413 b-1, S. 83-85.  
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Mainz. Letzteres geschah offensichtlich auf die Anregung der Staatsanwaltschaft hin. 
Diese hatte in der Revisionsbegründungsschrift eine Verweisung an das Schwurge-
richt Koblenz oder Mainz beantragt, da es nach den während der Hauptverhandlung 
und auch nachher an die Adresse des Gerichts gerichteten Drohungen (…) zweck-
mäßig (erscheint), den Fall aus der unmittelbaren Tatatmosphäre herauszulösen und 
ihn vor dem Schwurgericht eines großen Landgerichts zu verhandeln.180  
 
 

XVI. Das Verfahren vor dem Landgericht Mainz 
 
Damit musste das Landgericht Mainz den Prozess vollständig neu aufrollen. Die 
Vorgaben dazu waren dürftig, hatte doch der BGH das Urteil mit allen Feststellungen 
aufgehoben. Klar war nur, dass in dem neuen Verfahren die Frage der Täterschaft 
und Teilnahme und der Komplex des Nötigungsnotstandes zu klären und im Urteil 
abzuhandeln war. Insgesamt war die Entscheidung des BGH für Tesch durchaus viel 
versprechend. Das erkannte auch seine Verteidigung und dabei kam ihr auch noch 
ein neues Gesetz sehr gelegen, das Straffreiheitsgesetz vom 17. Juli 1954.181 Dessen 
§ 6 lautete: 
§ 6 Taten während des Zusammenbruchs 
Für Straftaten, die unter dem Einfluss der außergewöhnlichen Verhältnisse des Zu-
sammenbruchs in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 1944 und dem 31. Juli 1945 in 
der Annahme einer Amts-, Dienst- oder Rechtspflicht, insbesondere aufgrund eines 
Befehls, begangen worden sind, wird (…) Straffreiheit gewährt, wenn nicht dem 
Täter nach seiner Stellung oder Einsichtsfähigkeit zuzumuten war, die Straftat zu 
unterlassen, und keine schwerere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und 
Geldstrafe, allein oder nebeneinander, beim in Kraft treten dieses Gesetzes rechts-
kräftig verhängt oder zu erwarten ist. 

Gestützt auf diese Vorschrift stellte Teschs Verteidigung den Antrag auf Einstellung 
des Verfahrens.182 Zur Begründung verwies sie darauf, dass der neuerliche Prozess 
von den Feststellungen des BGH auszugehen habe und dass das zu keinem für Tesch 
nachteiligen Ergebnis führen könne. Durch das Landgericht Bad Kreuznach sei er 
aber bei Bejahung eines Befehlsnotstandes gemäß § 47 Abs. 2 MilStGB „nur“ zu 
einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Voraussichtlich 
werde das Landgericht Mainz im neuen Verfahren dieses Strafmaß noch unterschrei-
ten. Geschickt war damit die Frage des Befehlsnotstandes gemäß § 47 MilStGB bzw. 

                                                 
180  Wie Anm. 162, Bl. 252. 
181  Gesetz über den Erlass von Strafen und Geldbußen und die Niederschlagung von Strafverfahren und 

Bußgeldverfahren (Straffreiheitsgesetz 1954) vom 17. Juli 1954 (BGBl. I S. 203). 
182  Schriftsatz vom 10. September 1954, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 288-293. 
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des Nötigungsnotstandes gemäß § 52 StGB erneut und in einem anderen, zusätzli-
chen Kontext in den Raum gestellt. 

Dem Einstellungsantrag widersprach die Staatsanwaltschaft.183 Sie verwies darauf, 
dass die Ausführungen des BGH auf der Grundlage der Feststellungen des landge-
richtlichen Urteils zu sehen seien, diese seien aber durch den BGH gerade aufgeho-
ben worden. In dem neuerlichen Verfahren sei vielmehr noch alles offen, es sei sogar 
noch eine Verurteilung wegen Mordes möglich. Deshalb lägen die Voraussetzungen 
des § 6 des Straffreiheitsgesetzes 1954 nicht vor. Zudem sei nach § 9 Absatz 1 des 
Straffreiheitsgesetzes 1954 bei Mord eine Einstellung des Verfahrens ausdrücklich 
ausgeschlossen. Mit Beschluss vom 6. November 1954 lehnte das Landgericht Mainz 
aus diesen Gründen den Antrag auf Einstellung des Verfahrens ab.184 

Der Streit um die Anwendung des § 6 des Straffreiheitsgesetzes 1954 war nicht das 
einzige zusätzliche Problem, das das Schwurgericht Mainz auf dem Weg zum Urteil 
zu lösen hatte. Ein weiteres war der Antrag der Staatsanwaltschaft, einen beisitzen-
den (Berufs-)Richter des Schwurgerichts, den Berichterstatter in diesem Verfahren, 
wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Dieser hatte – wie es im Be-
schluss des Landgerichts vom 7. Dezember 1954 hieß185 – bei der Rückgabe der 
Akten an den zuständigen Staatsanwalt zum Ausdruck gebracht, nach dem Urteil des 
BGH sei eigentlich nur eine einzige Frage, nämlich die des subjektiven Tatbestandes 
zu prüfen, und er verstehe nicht, warum man die Sache zur Hauptverhandlung bringe. 
Im weiteren Disput äußerte der Richter, ihm sei die ganze Stellungnahme der Staats-
anwaltschaft unverständlich, berücksichtige sie doch in keiner Weise die Verhältnis-
se zur Tatzeit und tue sie so, als habe sich der Vorfall im tiefen Frieden ereignet. Sie 
werde – so der Richter weiter – sicherlich auch von der Öffentlichkeit nicht verstan-
den werden, mit Ausnahme von einigen wenigen geistig zurückgebliebenen Volksge-
nossen.  

Den Befangenheitsantrag lehnte das Landgericht Mainz kurzerhand unter Hinweis 
auf die dienstliche Erklärung des Richters ab. Es stellte fest, dass das in jedem Falle 
die vorläufige Erklärung des Richters gewesen sei. In einem solchen Fall könn(t)en 
die Beteiligten mit der gewissenhaften Erfüllung der Pflicht des Richters in der 
Hauptverhandlung rechnen.186 

                                                 
183  Schriftsatz vom 29. September 1954, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 316-320. 
184  LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 322-325.  
185  LHA Ko Best. 584,6 Nr. 66, Bl. 344-347 (344 f.).  
186  Wie vor, Bl. 346. 
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Zu der ab dem 15. Dezember 1954 stattfindenden Hauptverhandlung lud das Landge-
richt Mainz insgesamt 22 Zeugen und führte eine Ortsbesichtigung durch.187 Noch 
vor Weihnachten 1954 schloss das Gericht die Beweisaufnahme ab und der Vertreter 
der Staatsanwaltschaft und die Verteidiger Teschs hielten ihre Plädoyers. Termin zur 
Urteilsverkündung wurde auf den 28. Dezember 1954 anberaumt.  

Dann geschah doch das, was das Schwurgericht bei dem Befangenheitsantrag gegen 
den beisitzenden Richter noch hatte verhindern können: der Prozess „platzte“. Am 
Tag zuvor, am 27. Dezember 1954, erschien der Sohn eines Geschworenen bei Ge-
richt und entschuldigte seinen Vater für diesen Termin. Der Vater sei am 1. Weih-
nachtsfeiertag zu einem Spaziergang ausgegangen. Seitdem fehle von ihm jede Spur, 
obwohl man nach ihm überall nachgeforscht habe. Schnell vermutete man, dass sein 
Verschwinden etwas mit dem Prozess gegen Tesch zu tun haben könnte. Das stellte 
sich aber als Irrtum heraus. Der Geschworene war auf dem Spaziergang im Winter 
eines natürlichen Todes gestorben.188 

Damit war nicht nur der Termin zur Verkündung des Urteils am 28. Dezember 1954 
„geplatzt“, sondern zugleich auch der ganze Prozess. Die gesamte Hauptverhandlung 
bisher war vergebens, der Prozess musste noch einmal ganz von vorn aufgerollt wer-
den. Das war natürlich Anlass für die Verteidigung Teschs, erneut den Antrag auf 
Einstellung des Verfahrens zu stellen, der bei einer Stattgabe eine erneute – dritte – 
Hauptverhandlung überflüssig gemacht hätte. Aber auch jetzt lehnte das Schwurge-
richt dies ab und setzte eine neue Hauptverhandlung an. 

Begleitet wurde das Verfahren wieder von Beschimpfungen und Diffamierungen des 
Gerichts – und das von unterschiedlichen Standpunkten aus. Ein Zeitungsleser aus 
Düsseldorf stellte fest, dass sich die Amerikaner, deren Sache diese Angelegenheit 
eigentlich sei, gar nicht darum kümmerten. Aber ausgerechnet Sie (das Gericht, Erg. 
d. A.), die Sie das einen feuchten Staub angeht, führen einen Prozess gegen einen 
Deutschen, weil er als Soldat einen Befehl ausführte. Das ist eine Schande!189  

Im Namen hundert tausender Deutscher meldete sich aus Oberstein ein anonymer 
Schreiber und forderte endlich einen Schlussstrich unter die kriegsbedingten Maß-
nahmen soldatischer Verpflichtungen.190 Hätte sich seine Maßnahme gegen alliierte 

                                                 
187  Vgl. dazu die Berichte in der Rhein-Zeitung vom 21. Dezember 1954 („Zum dritten Mal Prozess 

Tesch“), in: Die Freiheit vom 22. Dezember 1954 („’Dachten Sie nicht daran, dass Sie einen arg- und 
wehrlosen Menschen töteten?’“) und in der Rhein-Zeitung vom 23. Dezember 1954 („Drei Jahre sechs 
Monate beantragt“), LHA Ko Best. 700,145 Mappe 132 Heft 7. 

188  Vermerk der Geschäftsstelle des Landgerichts vom 27. Dezember 1954, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 67, 
Bl. 454; Rhein-Zeitung vom 29. Dezember 1954 („Prozess Tesch vorläufig unterbrochen“), LHA Ko 
Best. 700,145 Mappe 132 Heft 7. 

189  Schreiben vom 21. Dezember 1954, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 67, Bl. 453. 
190  Schreiben vom 3. März 1955, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 67, Bl. 543 f. 
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Flieger so verbreitet, dass jeder lebend abgeschossene Flieger dem Tod geweiht war, 
hätten Millionen deutscher Zivilisten ihr Leben erhalten und die Feindstaaten ihre 
Aktionen nur auf militärische Ziele abgestellt. Abschließend richtete der Briefschrei-
ber noch eine Warnung an die deutsche Justiz: Sollte das hoffentlich letzte Verfahren 
gegen Tesch nunmehr nicht durch Freispruch beendet werden, dann darf sich die 
deutsche Justiz nicht mehr ohne aggressive Haltung der Bevölkerung zu einer allge-
meinen Rechtsprechung bekennen. Hiervor wird mit aller Eindringlichkeit ernstlich 
gewarnt, noch mehr aber von den Folgen einer Bestrafung, für die das Schwurge-
richt Mainz alle Konsequenzen ziehen muss. 

Nicht alle Schreiber waren „Wutbürger“. Einer, ein Volksschullehrer aus Bad Kreuz-
nach, hatte die Hoffnung auf eine NS-Verbrechen aufarbeitende Nachkriegsjustiz 
schon aufgegeben und schrieb:191 
Vermutlich wird das Gericht auch in diesem Verfahren sämtliche Augen zudrücken. 
Tesch machte schon in Langenlonsheim das Gericht lächerlich, „mit den Armleuch-
tern werde ich auch fertig“ usw. Nun ja, er ist ein gut gestellter Mann und hat viel 
Wein. Das Gericht, das einen Mörder einen Mörder sein lässt und die entsprechende 
Strafe verhängt, das scheint heute nicht mehr zu bestehen. Nur zu verständlich, dass 
allgemein die Achtung vor dem Gesetz (Gericht) permanent im Sinken ist. Im „Un-
tergang des Abendlandes“ ist schon von der [Absch?]affung der Strafe die Rede. 
Der triumphale Einzug Teschs nach Langenlonsheim ist schon arrangiert. Küche und 
vor allem Keller kommen zu Wort. 

In der erneuten Hauptverhandlung Anfang bis Mitte März 1955 vernahm das 
Schwurgericht Mainz nochmals einige Zeugen, darunter den ehemaligen Sektions-
chef Teschs im Kloster Tiefenthal, den SS-Obersturmführer Best. Best war inzwi-
schen als parolierter192 Kriegsverbrecher nach Verbüßung von fünf Jahren der gegen 
ihn verhängten Freiheitsstrafe von 15 Jahren auf Bewährung aus dem Kriegsverbre-
chergefängnis Landsberg entlassen worden und firmierte als „Ingenieur“.193 An sei-
ner Nachkriegsgeschichte sieht man exemplarisch, wie sich die Zeiten inzwischen 
geändert hatten. In der ersten Verhandlung beim Schwurgericht Bad Kreuznach hatte 
die Verteidigung Teschs erfolglos Bests Vernehmung beantragt, damals hätte er noch 
aus dem Kriegsverbrechergefängnis nach Bad Kreuznach überführt werden müssen. 
In der neuerlichen Verhandlung erschien er als freier Mann, allerdings wurde er, weil 
er noch unter Bewährung stand, in Gegenwart eines Vertreters der amerikanischen 
Hohen Kommission vernommen. Das machte bei der Ladung des Zeugen und seiner 

                                                 
191  Schreiben o.D. (Eingang bei Gericht: 14. März 1955), LHA Ko Best. 584,6 Nr. 67, Bl. 545 Vs + Rs. 
192  Abgeleitet von „on parole“ – „auf Ehrenwort“. „Parole“ war ein umfassendes Begnadigungs- und 

Bewährungssystem der Amerikaner. 
193  Öffentlicher Anzeiger vom 10. März 1955 („Der ‚Befehlsnotstand’ im Tesch-Prozess“). 
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Vernehmung ein recht umständliches Prozedere nötig.194 Bests Vernehmung brachte 
für den Prozess letztlich keine neuen Erkenntnisse. Er äußerte sich lediglich zu den 
möglichen Folgen einer Weigerung, dem Befehl Stroops nachzukommen, und zu 
Stroops Charakter, bestätigte aber nicht einen derartigen ausdrücklichen Befehl Stro-
ops an Tesch vor dem 15. Oktober 1944. Wie unergiebig Bests Aussage – jedenfalls 
für eine Entlastung Teschs – war, macht auch der Umstand deutlich, dass Best erst 
im Dezember 1944 in den Stab Stroops berufen und seitdem Teschs Sektionschef in 
der Kampfschule war. Deshalb konnte er zu einem angeblich vor dem 15. Oktober 
1944 erteilten Befehl Stroops beim Besuch der Kampfschule nichts aussagen.  

In seinem Plädoyer rückte der Vertreter der Staatsanwaltschaft schon resignierend 
von seiner bisherigen Position und seinem Antrag vor dem Landgericht Bad Kreuz-
nach ab. Er plädierte nun „nur“ noch auf Totschlag, weil die „Heimtücke“ Tesch 
wohl nicht nachzuweisen sei, billigte ihm in den Wirren des Krieges mildernde Um-
stände zu und beantragte lediglich noch eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und 
sechs Monaten. Teschs Verteidiger plädierten auf Befehlsnotstand und auf Frei-
spruch.195  

Mit Urteil vom 18. März 1955 verurteilte das Schwurgericht Mainz Tesch wegen 
Beihilfe zum Totschlag zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr Gefängnis.196 Die 
erlittene Untersuchungshaft wurde ihm auf die erkannte Strafe angerechnet. In der 
Begründung folgte das Gericht weitgehend dem Schwurgericht Bad Kreuznach und 
verneinte wie dieses eine heimtückische Tötung Kalinowskys, weil Tesch erst beim 
Anblick seines Motorrades der Befehl General Stroops plötzlich eingefallen sei. 
Danach habe Tesch lediglich einen Totschlag begangen. Für diesen sei er auch ver-
antwortlich. Zwar habe er aufgrund eines ihn bindenden Befehls von General Stroop 
gehandelt, jedoch sei ihm dessen (Völker-)Rechtswidrigkeit bekannt gewesen. Des-
halb habe er sich gemäß § 47 Abs. 2 MilStGB in einem Befehlsnotstand befunden, 
der seinen Tatbeitrag als Beihilfe zu dem Totschlag darstelle. Da er sich aber in kei-
ner lebensbedrohenden Konfliktlage, die einen Nötigungsnotstand gemäß § 52 StGB 
bewirkt habe, befunden habe, sei er der Beihilfe zum Totschlag schuldig. Diesen 
habe er unter mildernden Umständen begangen. Ins Gewicht zugunsten von Tesch 
fielen – wie schon das Schwurgericht Bad Kreuznach festgestellt hatte – seine Tüch-
tigkeit als Soldat im Polen- und im Westfeldzug, sein soziales Engagement in Lan-
genlonsheim und Umgebung, die allgemeine Stimmung und die allgemeine Lage zur 
Zeit der Tat und schließlich der Fanatismus, der auf der Kampfschule im Kloster 

                                                 
194  Kleiner Vorgang in LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 195-196. 
195  Öffentlicher Anzeiger vom 15. März 1955 („Gefängnis für Tesch beantragt“). 
196  Az.: 3 Ks 1/54 Landgericht Mainz, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 67, Bl. 588-617, veröffentlicht in: Justiz 

und Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 
1945-1966 („Rütersche Sammlung“), Band XIII, 1975, lfd. Nr. 413 a-1, 69-82.  
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Tiefenthal geherrscht habe. Eine Einstellung des Verfahrens gemäß § 6 des Straffrei-
heitsgesetzes lehnte das Gericht ab, stellte aber fest, dass Tesch die Vergünstigung 
nach § 2 Abs. 2 des Straffreiheitsgesetzes vom 31. Dezember 1949197 zugute komme. 
Danach wurde ihm an die an sich noch zu verbüßende Reststrafe erlassen. Tesch 
verließ den Gerichtssaal in Mainz als freier Mann. 

Das reichte Tesch aber immer noch nicht. Auch gegen dieses Urteil legte er Revision 
ein. Zur Begründung behauptete er wiederum einen Befehls- und Nötigungsnot-
stand.198 Dem folgte der BGH aber nicht und verwarf mit Urteil vom 15. November 
1955 Teschs Revision.199  
 
 

XVII. Die Kritik am Urteil 
 
Damit war das Urteil des Schwurgerichts Mainz rechtskräftig und die mehr als 11 
Jahre zurückliegende Tat Teschs strafrechtlich erledigt. Rechtskräftig wurde ein 
Urteil, das unverständlich milde war. Offensichtlich hatte nach so langer Zeit und zu 
Beginn des „Wirtschaftswunders“ keiner mehr ein ernstliches Interesse daran, dieses 
Verbrechen angemessen zu ahnden. Das Verfahren ist ein Beispiel dafür, wie auch 
die Justiz bei der Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts Jahrzehnte lang 
versagte. Aus einem weitgehend eindeutigen und von Anfang an feststehenden Le-
benssachverhalt und dessen Subsumtion auf die feststehende und eindeutige Recht-
sprechung hat die Justiz einschließlich aller Beteiligter geradezu einen Monsterpro-
zess gemacht bis hin zu stundenlangen Plädoyers, der Aufbietung von Moraltheolo-
gen und einer Bibliothek auch fremdsprachiger Texte. Zudem beschäftigte der Pro-
zess wiederholt mehrere Gerichte und ging durch die Instanzen. Als „mildernde Um-
stände“ kann man für die Justiz nur erwägen, dass sie nicht besser war (und auch 
nicht besser sein musste?) als der Großteil von „Volkes Stimme“ damals. Aber ent-
schuldigt das die Justiz? Immerhin ist sie Recht und Gesetz verpflichtet. Sie hat 
Recht zu sprechen um der Gerechtigkeit willen. Dazu brauchte man kein „hochkarä-
tiger“ Jurist zu sein. Wie stellte doch der „juristisch nicht vorgebildete“ Arzt Dr. 
Behrens fest, als er von dem Mord hörte:200 
Aus Langenlonsheim fuhr ein Herr Tesch, ein Weinbauer, anscheinend Mitglied der 
Landwacht, mit dem Motorrad raus und schoss den Gefangenen nieder. (…)  Das ist 

                                                 
197  Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 31. Dezember 1949 (BGBl. I S. 37). 
198  Mit Revisionsbegründungsschriftsätzen vom 18. Mai 1955, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 67, Bl. 643-652 

und 653-660.  
199  Az.: 1 StR 284/55, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 67, Bl. 679-682, veröffentlicht in: Justiz und Verbrechen. 

Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966 („Rü-
tersche Sammlung“), Band XIII, 1975, lfd. Nr. 413 c-2, S. 86-88).  

200  Vgl. oben Anm. 7. 
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doch ein unglaubliches Verhalten! Durch nichts zu entschuldigen! Die Soldaten (…)  
hätten den Tesch auf das Gemeine seiner Handlungsweise aufmerksam gemacht. 
Welchen Zeiten wir wohl entgegengehen? 

Welchen Zeiten gingen wir – um mit Behrens zu sprechen – damals wohl entgegen, 
wenn schon ein im letzten Kriegsjahr nicht verhinderter Mord von der Justiz der 
jungen Demokratie nicht als solcher geahndet wurde?  

Dabei stritt man bis zuletzt über einen Befehlsnotstand, obwohl bei richtiger Würdi-
gung ein solcher überhaupt nicht vorlag. Denn wie zuvor dargestellt, war nicht er-
wiesen, dass Tesch – wo und wann und wie auch immer – überhaupt einen Befehl 
erhalten hatte, jeden abgeschossenen alliierten Flieger zu töten. Mit der gegenteiligen 
Annahme jagte man einem Phantom hinterher, weil man dieses Phantom brauchte. 
Man brauchte es für die Entschuldigung Teschs und auch für die große Zahl der 
Deutschen (…), die sich in den vergangenen Jahren wegen der Ausführung verbre-
cherischer Befehle vor alliierten Gerichten zu verantworten hatten.201 

Nachdem man dieses Phantom „entdeckt“ hatte, konnte man dann trefflich über seine 
Bedeutung für den Prozess und die Entlastung Teschs streiten. Und dabei ließ sich 
beim besten Willen daraus kein Befehlsnotstand konstruieren.  

§ 47 MilStGB wollte den Untergebenen in einer von ihm nicht geschaffenen und für 
ihn zwingenden Konfliktsituation entlasten. Eine solche bestand für Tesch aber gar 
nicht. Am Vormittag des 15. Oktober 1944 war er mit seinem Motorrad nach Lan-
genlonsheim zurückgekehrt. Was hätte näher gelegen, als das Motorrad in die Garage 
zu stellen und mit seiner Familie zusammenzukommen und zu Mittag zu essen? Das 
wäre der normale Gang der Dinge gewesen. Stattdessen stellte er das Motorrad nicht 
in die Garage und ging nicht zu seiner Familie, sondern sah – wie die beiden 
Schwurgerichte unterstellten – den niederkommenden Flieger und fuhr nach Lauben-
heim, um – wie er dem Zeugen Schmitt an der Panzersperre sagte – zu sehen, was los 
ist. Tesch wurde also diese Situation nicht aufgezwungen, vielmehr suchte er sie 
ganz bewusst – und das in Kenntnis von Stroops Befehl. Damit kann keine Rede 
davon sein, dass er sich in einer Zwangslage befand, in der ihm nichts anderes übrig 
blieb, als den amerikanischen Flieger Eugene Kalinowsky zu töten.  

Diese Erwägungen führen noch zu einem weiteren Gesichtspunkt. Der Befehl  
Stroops, „jeden abgeschossenen Flieger zu erschießen“, war ja nicht so zu verstehen, 
dass jeder Empfänger des Befehls verpflichtet war, jedem abgeschossenen Flieger wo 
auch immer er ihn am Himmel niederkommen sah, hinterher zu fahren, ihn zu stellen 
und dann zu töten. Deshalb konnte dieser ganz allgemeine Befehl, wenn ihn Stroop 
überhaupt und gerade auch vor dem 15. Oktober 1944 gegeben haben sollte, Tesch 
                                                 
201  Vgl. dazu bereits oben S. XXXXXXXX34.  
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nicht verpflichten, von Langenlonsheim nach Laubenheim zu fahren und den Flieger 
dort umzubringen. Ganz abgesehen davon – und das muss auch noch hervorgehoben 
werden – stellt sich die Frage, wie Stroop und sein Stab von einer „Befehlsverweige-
rung“ Teschs hätten erfahren können. Denn wenn überhaupt hätte Tesch eine solche 
Befehlsverweigerung durch Unterlassen begehen können, dadurch, dass er – zu Hau-
se angekommen – nicht nach Laubenheim gefahren wäre, sondern stattdessen sein 
Motorrad in die Garage eingestellt hätte, zu seiner Familie zurückgekehrt wäre und 
mit ihr zu Mittag gegessen hätte.  

Eine Bindung Teschs an einen derartigen Befehl ist auch aus weiteren Erwägungen 
sehr zweifelhaft. Das gilt einmal deshalb, weil Tesch seit dem Verlassen des „Klos-
ters Tiefenthal“ nicht mehr im Dienst und es auch nicht selbstverständlich war, dass 
der Befehl auch für einen „Privatmann“ gelten sollte und konnte. Zudem erscheint 
die Bindung Teschs an einen solchen etwaigen Befehl auch deshalb zweifelhaft, weil 
Kalinowsky nicht in seiner Obhut, sondern in der der beiden Flak-Soldaten war. Um 
den Befehl auszuführen, hätte er – und das hat er auch getan – in den Zuständigkeits-
bereich der beiden Soldaten eingreifen und sich Kalinowskys bemächtigen müssen. 
Ob der angebliche Befehl Stroops auch in einem solchen Fall gelten sollte und er ein 
derartiges – auch für den Untergebenen möglicherweise gefährliches – Einschreiten 
verlangte, ist sehr unwahrscheinlich und wurde von den verschiedenen Gerichten 
überhaupt nicht geprüft. 

All dies wird noch fragwürdiger, wenn man – was die Gerichte auch nicht getan 
haben – die Aussage von Teschs ehemaligem SS-Fürsorgeoffizier, dem SS-
Sturmbannführer Schüller, zu dem angeblichen Befehl Stroops ernst nimmt. Denn 
dieser hatte unter Eid Tesch mit den Worten zitiert: So ein verfluchter Befehl, den 
soll der Teufel holen und auf Nachfrage behauptet, Tesch sei mit dem Befehl inner-
lich nicht einverstanden gewesen, hätte ihn aber aufgrund seines dem Jagdverband 
gegebenen Eides ausführen müssen.202 Wenn man diese Aussage nicht für einen 
Meineid hielt – was kein Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt getan hat –, dann 
lehnte Tesch diesen Befehl kategorisch ab. Dann hätte er ihn aber gar nicht ausführen 
müssen – was ihm ohne weiteres schon dadurch möglich gewesen wäre, dass er bei 

                                                 
202  Vgl. oben S. XXXX29. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass ein anonymer aber ersichtlich sehr gut 

informierter Beobachter des Prozesses diesen SS-Fürsorgeoffizier als einen Märchenerzähler be-
zeichnete und in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach u.a. ausführte: Während 
dieser Zeuge (…) behauptet, dass Tötungsbefehl feindl. Flieger in der Wohnung von Tesch (bei einem 
Trinkgelage soll es geschehen sein) erfolgt sei, erklärt Tesch vorsichtigerweise, der Befehl sei im 
Schulungsraum in Martinsthal (gemeint ist Marienthal, Erg. d.A.) gegeben worden. – Das Geschwätz 
des SS-Fürsorgeoffiziers klingt völlig unglaubhaft (wenn er auch unverständlicherweise vereidigt 
wurde). Der Zeuge kommt sich überaus wichtig vor und da das Gegenteil nicht zu beweisen ist, kann 
er die tollsten Märchen erzählen: dicke Freundschaft mit Generälen, Einlaufen nicht für ihn bestimm-
ter geheimster Geheimbefehle; er wollte über fast alles, was er gefragt wurde, orientiert sein, so als 
sei er bald der komm. General gewesen, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 45.   
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seiner Familie in Langenlonsheim geblieben und nicht nach Laubenheim gefahren 
wäre.  

Demnach war in dem Prozess bis zuletzt nicht nur die Existenz eines Befehls von 
Stroop unbewiesen, sondern auch die Bindung Teschs an einen solchen. All das er-
kannten die Schwurgerichte in Bad Kreuznach und Mainz nicht bzw. wollten es nicht 
erkennen.  

Aber wenigstens hatten sie zu Recht einen strafbefreienden Notstand für Tesch ver-
neint. Das war nach dem Urteil des BGH vom 22. Januar 1952 zu den Morden von 
SS-Leuten im Rahmen des sog. Röhm-Putsches Ende Juni/Anfang Juli 1934 auch 
nicht anders möglich. Diese Entscheidung soll hier ergänzend zitiert werden, um zu 
verdeutlichen, welche Bedeutung ein „Handeln auf Befehl“ schon in der frühen 
Rechtsprechung hatte – und welche nicht:203 
Dass die Angeklagten nur auf Befehl gehandelt haben, entschuldigt sie nicht. (…) 
Das Strafrecht kennt keinen Entschuldigungsgrund des blinden Gehorsams und kann 
ihn nicht anerkennen, weil es damit die Grundlagen der Verantwortlichkeit des Men-
schen als Person aufgeben würde. Selbst der nationalsozialistische Fahneneid 
(RGBl. 1935 S. 1035) der den Soldaten zum unbedingten Gehorsam gegen Hitler 
ausdrücklich verpflichtete, schloss die unerlässliche Ausnahme nach § 47 MilStGB 
nicht aus. Im Übrigen erklärt das Strafrecht auch zur Tatzeit in § 128 StGB die Teil-
nahme an einer Verbindung, der gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam ver-
sprochen wird, an den Mitgliedern der Vereinigung für strafbar. Aber auch ohne 
diese Vorschrift entbindet blinder Gehorsam nicht von der strafrechtlichen Verbind-
lichkeit. Sollte der SS-Eid und die Zugehörigkeit zur SS solchen blinden Gehorsam 
gefordert haben, so wäre das rechtlich unbeachtlich. Wer sich freiwillig fremden 
Willen unterwirft, bleibt strafrechtlich verantwortlich.  

Nicht nur die Würdigung des Geschehens nicht als Mord sondern als Totschlag war 
durch die beiden Landgerichte Bad Kreuznach und Mainz sehr fragwürdig. Ebenso 
problematisch war die Feststellung des Schwurgerichts Mainz, dass Tesch als Tatge-
hilfe handelte. Obwohl er den gesamten Ablauf der Tat von seiner Abfahrt in Lan-
genlonsheim, seinem Ankommen und Aufenthalt in Laubenheim bis hin zum Meu-
chelmord an Eugene Kalinowsky ganz allein offensichtlich geplant, selbst bestimmt 
und das Tatgeschehen vollständig beherrscht hatte, sah ihn das Gericht nicht als 
Alleintäter und auch nicht als Mittäter, sondern als Gehilfe an. Danach leistete er eine 
Unterstützungshandlung zu einer fremden Tat. Ermöglicht wurde diese sehr gewagte 
Konstruktion wiederum durch die Annahme des Gerichts, es habe überhaupt einen 
derartigen Befehl Stroops an Tesch gegeben und dieser sei von dem Befehl so „be-
sessen“ gewesen, dass er ausschließlich diesen Befehl Stroops ausführen wollte, 
                                                 
203  BGHSt Bd. 2, S. 251 (256 f.). 
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nicht aber – auch – ein persönliches Motiv und Interesse an dem Tod Kalinowskys 
hatte. 

Auch die Erwägungen zur Strafzumessung sind kritikwürdig. Unter Zubilligung 
mildernder Umstände gemäß § 213 StGB gingen die Schwurgerichte von einer Min-
deststrafe von sechs Monaten Gefängnis aus. Wenn sie aber richtigerweise das Vor-
liegen eines Mordes angenommen hätten, dann hätte das Strafmaß – selbst bei An-
nahme nur einer Gehilfenstellung Teschs – mindestens drei Jahren Zuchthaus betra-
gen müssen.204 Insoweit handelt es sich aber „nur“ um einen „Folgefehler“ der bei-
den Schwurgerichte. 

Zudem haben die Gerichte die Strafzumessungsgesichtspunkte wohl eindeutig feh-
lerhaft gewichtet. Bei der Strafzumessung hätte man nicht einseitig die soldatische 
Haltung Teschs in den Angriffskriegen Hitlers und seine „Nachbarschaftshilfe“ wür-
digen dürfen. Vielmehr wäre maßgeblich einzustellen gewesen, dass er offensichtlich 
und sehr früh auf die Tötung des abgeschossenen Fliegers aus war. Nur so kann man 
wohl seinen Aufbruch in Langenlonsheim und seine Rückkehr nach Laubenheim und 
insbesondere auch die Mitnahme seiner Pistole erklären. Sodann nutzte er sein Mo-
torrad zur Ausführung der Tat und zur schnellen Abfahrt nach dem Mord in Lauben-
heim. Dies zeigt, dass er schon frühzeitig aufgrund eines in groben Zügen durchdach-
ten Plans handelte und diesen dann zielstrebig und „kalt“ mit dem Mord an dem 
gefangenen und wehrlosen Kalinowsky umsetzte. Dies hätte in die Strafzumessung 
einfließen und zu einer deutlich höheren Bestrafung führen müssen.  

Stattdessen verließ Tesch den Gerichtssaal in Mainz als „freier Mann“. Es spricht für 
seinen Charakter und seine Einstellung zur Tat auch Jahre später, dass ihm dieses 
sehr milde Urteil und seine so erlangte Freiheit immer noch nicht genug waren und er 
auch noch gegen dieses Urteil Revision einlegte. Wenigstens dieses Rechtsmittel 
vom ihm blieb erfolglos. 

Und dann bekam dieses Verfahren doch noch einmal eine Wendung. Denn nach 
Abschluss des Revisionsverfahrens stellte der Oberstaatsanwalt Bad Kreuznach unter 
dem 24. Februar 1956 an die Haftanstalt Mainz ein Aufnahmeersuchen für Teschs 
Strafantritt. Diese lud ihn dann Anfang März 1956 zum Strafantritt zur Verbüßung 
der Reststrafe.205 Hintergrund dafür war, dass der BGH inzwischen entschieden hat-
te, dass die Entscheidung über den Erlass der Strafe nach dem Straffreiheitsgesetz 
1949 nicht im Urteil selbst, sondern vielmehr im Strafvollstreckungsverfahren zu 
treffen war. Deshalb war die Feststellung des Schwurgerichts Mainz in seinem Urteil 
vom 18. März 1955 (auch insoweit) fehlerhaft und unbeachtlich. 
                                                 
204  Vgl. § 47 Abs. 2 MilStGB, wonach der Untergebene als Teilnehmer zu bestrafen war.  
205  Vgl. das Aufnahmeersuchen des Oberstaatsanwalts, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, nach Bl. 59 sowie 

den Schriftsatz von Teschs Verteidiger vom 6. März 1956, a.a.O. Bl. 50-52. 
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Daraufhin stellte Teschs Verteidiger den Antrag festzustellen, dass die Reststrafe 
nach § 2 Abs. 2 des Straffreiheitsgesetzes 1949 erlassen ist, hilfsweise, Tesch für die 
Reststrafe eine Bewährungsfrist zu bewilligen.206 

Es war dann der Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach vorbehalten, über 
diesen Antrag zu befinden und damit das Verfahren endgültig zum Abschluss zu 
bringen. Mit Beschluss vom 21. März 1956 gab es dem Hauptantrag Teschs statt und 
erließ ihm die Reststrafe. Voraussetzung dafür war u.a., dass Tesch nicht vorzuwer-
fen war, aus Grausamkeit oder aus ehrloser Gesinnung gehandelt zu haben. Auf der 
Grundlage der Feststellungen der Schwurgerichte Bad Kreuznach und Mainz ver-
neinte die Strafkammer das Merkmal der Grausamkeit, hatte danach Tesch doch 
plötzlich so gezielt geschossen, dass der amerikanische Flieger sofort tot war. Qualen 
und Schmerzen erlitt er – danach - keine, so dass der Meuchelmord nicht als grausam 
anzusehen war.  

Aber auch das Merkmal der ehrlosen Gesinnung verneinte die Strafkammer. Und 
wieder waren es der nie bewiesene Befehl Stroops und Teschs angebliche Bindung 
an ihn, die ihn vor Schlimmerem bewahrten. Das Gericht behauptete gar, Tesch habe 
den Meuchelmord aus Vaterlandsliebe begangen, und stellte fest:207 
So glaubte der Antragsteller, der sich sowohl als SS-Offizier im Felde und nach sei-
ner UK-Stellung ehrenhaft verhalten und die in seinem Betrieb beschäftigten Gefan-
genen anständig behandelt hatte, bei der Durchführung des Befehls im Interesse 
seines Vaterlandes zu handeln. Wenn er auch hierbei dem Strafgesetz zuwider han-
delte, so kann ihm doch nicht eine ehrlose Gesinnung vorgehalten werden.  

Dieser Beschluss der Strafkammer war ein konsequenter Schlusspunkt in diesem 
gesamten Verfahren Tesch. Allerdings wird man der Strafkammer zugute halten 
müssen, dass sie an die Feststellungen im Strafprozess zuvor gebunden und  ihr Ent-
scheidungsspielraum von vornherein eingeschränkt war. Zwar nicht von Rechts we-
gen, wohl aber rein faktisch blieb dem Gericht kaum etwas anderes übrig, als die 
Reststrafe zu erlassen. Denn nach den beiden zuvor ergangenen sehr milden Urteilen, 
die zudem beide ohne weiteres das Straffreiheitsgesetz 1949 angewandt hatten, wäre 
eine andere Entscheidung auf sehr viel Unverständnis gestoßen. Zudem stand auch 
noch eine Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung im Raum. Und von allem einmal 
abgesehen: Bei dieser letzten Entscheidung ging es gerade einmal um nur noch zwei 
Monate und 20 Tage – lautete das Urteil des Schwurgerichts Mainz doch auf ein Jahr 
Gefängnis und war Tesch darauf die erlittene Untersuchungshaft von neun Monaten 
und 11 Tagen anzurechnen.  Zwei Monate und 20 Tage Freiheitsstrafe für den Meu-
chelmord in Laubenheim wären als Sanktion aber ohnehin völlig indiskutabel gewe-

                                                 
206  Schriftsatz von Teschs Verteidiger, wie vor. 
207  Beschlussabschrift S. 4, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 68, Bl. 56. 
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sen. Deshalb kam es für das Gerechtigkeitsempfinden darauf auch schon nicht mehr 
an. So konnte Tesch seinen Triumph voll und ganz auskosten.   
 
 

XIX. Weitere Verfahren in Bad Kreuznach 
 
Nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens war Tesch 45 Jahre alt, also 
noch in den „besten Mannesjahren“. Über sein weiteres Leben ist nur noch wenig 
und das punktuell bekannt. Wir wissen, dass er mit seiner Familie, mit seiner Ehefrau 
Käthe und seinen drei minderjährigen Kindern weiter in Langenlonsheim lebte. Of-
fenbar nach dem Tod seiner Mutter war er nicht Alleineigentümer, sondern Miteigen-
tümer des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes und Weingutes. Beides verwal-
tete er mit und baute beides weiter aus, nachdem Betrieb und Weingut während sei-
ner SS-Tätigkeit und seines jahrelangen Untertauchens von seiner Ehefrau und unter 
Mithilfe seines Schwiegervaters, des Sprendlinger Fabrikanten Johann Strunck II, 
geführt worden waren.208 Schon bald war das Weingut eines der größten in Langen-
lonsheim. 

Tesch war aber nicht nur als Mitverwalter des Betriebs und Weinguts erfolgreich. Er 
war auch sonst sehr rührig. So war er politisch aktiv und für die Freie Demokratische 
Partei Deutschlands (FDP) tätig, bekleidete mehrere Ehrenämter und war im Vor-
stand der Jagdgenossenschaft von Laubenheim. 

Es war auch die Jagdgenossenschaft, durch die viele Jahre später der Meuchelmord 
Teschs in Laubenheim in die Öffentlichkeit und Tesch zu Gericht kam. Auslöser war 
die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft am 3. Juni 1982 im Dorfgemein-
schaftshaus in Laubenheim.209 Sie verlief in sehr gespannter Atmosphäre und führte 
nicht zu dem von Tesch gewünschten Erfolg. Nach dem Ende des offiziellen Teils 
setzte man die hitzige Debatte im kleinen Kreis fort. Tesch und ein anderer Jagdge-
nosse gerieten besonders aneinander. Im Streit brach es dabei bei dem anderen Jagd-
genossen heraus: „Weißt Du, was Du bist, für mich bist Du ein Meuchelmörder. Ich 
habe mitansehen müssen, wie der (angeschossene amerikanische Flieger, Erg. d. A.) 
noch stundenlang gelebt hat. Du hattest Dich ja nach dem Genickschuss aus dem 
Staub gemacht.“ Tesch wehrte ab: „Das ist doch alles erledigt und vergessen.“ Für 

                                                 
208  Bescheinigung des Amtsbürgermeisters von Langenlonsheim vom 12. April 1949, LHA Ko 856, Nr. 

116631; Schriftsatz von Teschs Rechtsanwalt vom 18. Juli 1952, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 65, Bl. 34-
36 (35).  

209 Vgl. dazu das Urteil des Landgerichts Bad Kreuznach vom 10. Dezember 1982 – Az.: 3 O.369/82 –, 
archiviert im Landgericht Bad Kreuznach. Den Hinweis darauf erhielt der Autor von Vizepräsident 
des Landgerichts Bad Kreuznach a.D. Karl Ludwig Knodel, der damals den Vorsitz in der entschei-
denden Zivilkammer führte. Herrn Knodel sei für die Information gedankt. 
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den anderen war es das nicht: „Für mich ist das gar nicht erledigt und vergessen. Ich 
habe als Bub das alles mit angesehen.“210  

Das ließ Tesch nicht auf sich sitzen und stellte Strafantrag gegen den Jagdgenossen 
wegen Beleidigung. Zu seiner Rechtsverteidigung schilderte der Jagdgenosse seinem 
Rechtsanwalt, wie er als zehnjähriger Junge die Gefangennahme des amerikanischen 
Fliegers Eugene Kalinowsky und dessen Ermordung am 15. Oktober 1944 miterlebt 
hatte:211 

Das (dieser Streit mit Tesch, Erg. d. A.) kommt alles nur daher, weil ich im Sommer-
halbjahr 1944, an den genauen Tag kann ich mich nicht mehr erinnern, als zehnjäh-
riges Kund (geboren am 25.12.1933) Augenzeuge der grausamen Bluttat des Herrn 
Kurt Tesch geworden bin. Herr Tesch war zu dieser Zeit SS-Führer, m.W. SS-
Sturmführer. Seinerzeit habe ich durch diese furchtbare Tat einen schweren Schock 
erlitten, der zuweilen auch heute noch auf mich nachwirkt. Wenn ich heute den ehe-
maligen SS-Führer Kurt Tesch sehe, tritt dieses grausame und heimtückische Ge-
schehnis aus dem Jahre 1944 ungewollt vor meine Augen. Ich sehe alles, als wäre es 
gestern gewesen. Ich stehe dann unter einem Zwang. Ich kann mich dann auch heute 
diesen Bildern, welche einfach da sind, nicht entziehen. 

Es handelt sich bei der schrecklichen Bluttat des SS-Führers Kurt Tesch von 1944 im 
Hungergraben zu Laubenheim um das folgende Tatgeschehen, für das m. W. Herr 
Kurt Tesch in den Jahren nach 1950 wegen Mordes verurteilt worden ist (nein, inso-
weit irrt R., wegen Totschlages, Erg. d. A.). 

Es war am hellen Tage, als ich im Sommerhalbjahr 1944 zusammen mit Laubenhei-
mer Kindern gesehen habe, wie ein von unserer Flak abgeschossener feindlicher 
Flieger, es war ein Engländer (nein, auch insoweit irrt R., es war ein Amerikaner, 
Erg. d. A.), vom Hungergraben aus gesehen, über nach Münster-Sarmsheim hin 
gelegenen Weinbergen mit dem Fallschirm zur Erde schwebte. Ich weiß noch genau, 
dass der feindliche Flieger vor dem Aufsetzen auf dem Boden, noch hoch in der Luft 
befindlich, seine Maschinenpistole weggeworfen hat und sich damit (deutlich sicht-
bar) selbst wehrlos gemacht hat. Der englische (s.o.) Flieger hat sich dann auch zwei 
deutschen Flak-Soldaten ergeben. Die deutschen Soldaten haben den englischen 
(s.o.) Flieger gefangen genommen und abgeführt. Sie nahmen ihn in die Mitte und 
wollten ihn zu einem Verhör zu einem deutschen Flak-Hauptmann im Gasthaus „Zur 
Traube“ (Gastwirtschaft Bock) am entgegen gesetzten Ortsausgang (Dorfausgang 
nach Langenlonsheim) bringen. Sie führten den Kriegsgefangenen den Hungergra-

                                                 
210  So die Darstellung eines weiteren Jagdgenossen, zit. nach dessen schriftlicher Erklärung im Nachlass 

des mit Tesch streitenden Jagdgenossen. Der Nachlass wurde dem Autor dankenswerterweise zur Ver-
fügung gestellt.  

211  Schreiben vom 26. Juni 1982 im Nachlass des Jagdgenossen, wie vor.  
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ben, einen Wirtschaftsweg aus Richtung Dorsheim herunter in Richtung heutiger 
Bundestrasse B 48. Wir neugierigen Kinder folgten den beiden Flak-Soldaten mit 
dem gefangen genommenen feindlichen Flieger unmittelbar auf dem Fuße. 

Plötzlich näherte sich von der (heutigen, Erg. d. A.) Bundesstraße 48 her Herr Kurt 
Tesch auf einem Motorrad. Er trug Zivilkleidung. Er stieg vom Motorrad und kam 
uns zu Fuß entgegen. Er ließ den Kriegsgefangenen mit den beiden deutschen Solda-
ten an sich vorbeigehen und setzte sich dann hinter die drei Personen. Diesen folgte 
er auf einer Wegstrecke von 100 bis 150 Metern unmittelbar auf dem Fuße. Herr 
Tesch hat uns Kinder mehrfach wegjagen wollen. Ob und gegebenenfalls was Herr 
Tesch mit den beiden Soldaten und dem Engländer (s.o.) gesprochen hat, weiß ich 
nicht. 

Als man auf dem Wege zum Gasthaus „Zur Traube“ die zur B 48 hin nächstliegende 
Ecke des Anwesens Renner (es handelt sich um Wirtschaftsgebäude, die um einen 
Hof herumgebaut sind) im Hungergraben erreicht hatte, habe ich deutlich gesehen, 
wie Herr Kurt Tesch unvermittelt dem ahnungslosen Kriegsgefangenen von hinten 
eine Pistole in den Nacken drückte oder dicht hinter das Genick hielt und abdrückte. 
Es löste sich ein Schuss und der kriegsgefangene Soldat fiel zu Boden mit dem Ge-
sicht in den Fallschirm. Nach diesem Genickschuss schleifte und zerrte man den 
schwer getroffenen Mann in den Hofraum des Anwesens Renner am Hungergraben. 
Der tödlich getroffene Soldat röchelte und krümmte sich auf dem Boden des Hofrau-
mes. Der helle Fallschirm war von Blut rot. Herr Kurt Tesch jagte uns Kinder weg, 
kümmerte sich nicht mehr um den von ihm hinterrücks niedergeschossenen Soldaten, 
setzte sich wieder auf sein Motorrad und fuhr weg. 

Nunmehr lief ich mit drei oder vier Kindern zu meinem Elternhaus in der Rathaus-
straße 8. Die Rathausstraße ist eine mit einem Zwischenraum von 50 bis 60 Metern 
verlaufende Parallelstraße zum Hungergraben. Die Hoffläche des Anwesens Renner 
im Hungergraben, auf welcher sich der niedergeschossene Kriegsgefangene im To-
deskampf krümmte, grenzt unmittelbar an die Rückseite meines Elternhauses in der 
Rathausstraße 8. 

Wir Kinder gingen durch unsere Scheune und stellten uns an einen Birnbaum in 
unserem schmalen Grundstück hinter meinem Elternhaus. Derselbe Birnbaum steht 
dort heute noch. Unser Garten mit Birnbaum liegt mehrere Meter über dem Niveau 
der Rennerschen Hoffläche. Die Hoffläche ist vom Birnbaum aus voll einzusehen. 
Von dort sahen wir auf eine Entfernung von zehn Metern den hinterhältig niederge-
schossenen Kriegsgefangenen in seinem Todeskampf. Es dauerte mindestens zwei bis 
drei Stunden bis der sich hilflos am Boden wälzende Mann regungslos liegen blieb. 
Der Mann röchelte, raffte sich immer wieder auf und wollte ganz offensichtlich weg-
laufen. Wenn er sich mühsam aufgerappelt hatte, stieß er bzw. taumelte er immer 
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wieder mit dem Kopf gegen eine Wand bzw. einen Laden der Wirtschaftsgebäude 
Renner. Er hatte offensichtlich jedes Orientierungsvermögen und den Gleichge-
wichtssinn verloren.  

Der Kriegsgefangene war noch nicht tot, als meine verängstigte Mutter uns Kinder 
endgültig aus dem Garten hinter dem Haus wegschickte. Meine Mutter hatte uns 
vorher mehrfach weg gewiesen. Wir sind aber aus kindlicher Neugierde immer wie-
der zum Birnbaum im Hausgarten zurückgekommen. 

Nachtragen möchte ich noch: 1944 hatten alle Leute im Dorf (meist Frauen und 
Kinder) Angst vor dem SS-Führer Kurt Tesch und haben es nicht gewagt, etwas zu 
unternehmen. 

Nach dem Kriegsende 1945 wollten dieselben Leute (einschließlich meiner Eltern) 
keine Denunzianten sein. Auch hatte man und hat man heute noch Angst vor der 
wirtschaftlichen Macht des Weingutbesitzers Kurt Tesch.  

Diese sehr detailreiche, authentisch klingende und mit der Örtlichkeit voll überein-
stimmende Schilderung eines damals zehnjährigen Jungen, den das Geschehen offen-
sichtlich stark beeindruckt hatte und das er in plastischer Erinnerung behalten hatte, 
steht mit den Feststellungen, die das Schwurgericht Bad Kreuznach damals aufgrund 
von Zeugenaussagen getroffen hatte, nicht in vollem Einklang. In dieser Darstellung 
wird vor allem das lange und qualvolle Leiden des von Tesch angeschossenen Kali-
nowsky deutlich, das das Verwerfliche der Tat nachdrücklich vor Augen führt. In den 
Aussagen der damals gehörten Zeugen und in den Feststellungen des Schwurgerichts 
war davon keine Rede. Über die Gründe hierfür und darüber, welche Version die 
„Richtige“ ist, kann man nur spekulieren. Immerhin ist diese Schilderung, die ein 
völlig Unbeteiligter viele Jahre später und ohne den Druck des damaligen Strafver-
fahrens abgegeben hat, durchaus in sich schlüssig und nachvollziehbar. Zudem darf 
in Erinnerung gerufen werden, dass schon nach Abschluss des schwurgerichtlichen 
Verfahrens beim Landgericht Bad Kreuznach das Polizeiamt Bad Kreuznach den 
dringenden Verdacht aussprach,  Tesch und die Zeugen hätten wissentlich Vorgänge 
verschwiegen. Alle Befragten hätten sich sehr zurückhaltend geäußert; keiner habe 
den anderen belasten wollen und man habe recht deutlich gemerkt, dass jedem die 
Aussage peinlich sei.212 

Das soll hier nicht weiter vertieft werden. Für die hier im Vordergrund stehende 
rechtliche Würdigung des Meuchelmordes in Laubenheim ist das weitere Geschehen 
ohne Belang. Diese Darstellung wirft „nur“ ein weiteres hässliches Licht auf die Tat 
und deren Umstände und die damalige Situation, die eine Aufklärung sehr erschwer-
ten. Nur am Rande sei erwähnt, dass diese Darstellung eines so qualvollen Todes 
                                                 
212  XXXXXXXXXXXXXXXXXVgl. Bereits oben S. XXXX und Anm. XXXXX 
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lediglich für den (Nicht-)Erlass der Reststrafe durch die Strafkammer Bad Kreuznach 
und das Merkmal der „grausamen“ Tat hätte wichtig sein können. 

Zur öffentlichen Anklage aufgrund von Tesch Strafantrags kam es aber nicht. Die 
Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach verneinte ein für eine Anklage erforderliches 
öffentliches Interesse und verwies Tesch auf das Privatklageverfahren. Auch damit 
kam er aber zunächst nicht weiter. Er hatte es nämlich versäumt, zuvor den vorge-
schriebenen Sühneversuch erfolglos unternommen zu haben.213  

Aber auch sein Kontrahent, der Jagdgenosse, war zunächst nicht erfolgreicher. Um 
seine subjektive Erinnerung durch aktenmäßig feststehende Tatsachen zu belegen, 
beantragte er bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Einsichtnahme in die 
Akten des in den 1950er Jahren stattgefundenen Strafprozesses. Dieser Antrag blieb 
ebenfalls im „Paragrafengestrüpp“ hängen.214 Die Staatsanwaltschaft lehnte den 
Antrag mit der Begründung ab, Tesch habe – welch Wunder(!) – der Einsichtnahme 
widersprochen. Zudem liege die Tat und Teschs Verurteilung sehr lange zurück. 
Schon längst sei die geringe Strafe nach dem geltenden Recht im Bundeszentralregis-
ter gelöscht worden. Unter diesen Umständen – so die Staatsanwaltschaft damals – 
wäre mit der umfassenden Einsichtnahme von Teschs Kontrahenten in die Akten eine 
Bloßstellung Teschs verbunden, die es zu vermeiden gelte. Die Staatsanwaltschaft 
war lediglich bereit, dem Jagdgenossen den Tenor des ergangenen Urteils mitzutei-
len. Ob er von diesem „Angebot“ Gebrauch gemacht hat, ist nicht bekannt.  

Danach hatte Teschs Kontrahent nichts an gerichtsfesten Belegen für seine Behaup-
tung des „Meuchelmordes“ in den Händen und musste so abwarten. Tatsächlich 
strengte Tesch dann einen Zivilprozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach gegen 
ihn an, in dem Tesch ihn wegen dessen Äußerungen auf ein Schmerzensgeld von 
5.000 D-Mark verklagte.215 Tesch machte damit eine besonders schwere Verletzung 
seines Persönlichkeitsrechts geltend, die Äußerungen seien geeignet, ihn als im öf-
fentlichen Leben Stehenden und auch im geschäftlichen Bereich zu schädigen.  

Das Landgericht Bad Kreuznach wies die Klage Teschs mit Urteil vom 10. Dezem-
ber 1982 ab.216 Es stellte als „gerichtsbekannt“ fest, dass Tesch wegen Totschlags 
verurteilt worden sei, weil er 1944 einen kriegsgefangenen amerikanischen Soldaten 
durch einen Genickschuss getötet habe. Zeuge der Tat sei der damals zehnjährige 
Beklagte gewesen, der unter diesem Vorfall noch heute leide. Unter diesen Umstän-

                                                 
213  Vgl. dazu das Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalt Bad Kreuznach vom 5. Oktober 1982 an den 

Generalstaatsanwalt Koblenz und dessen Antwort vom 13. Oktober 1982, LHA Ko Best. 584,6 Nr. 
68, Bl. 323-324 und 327-328.  

214  Wie vor.  
215  Wie Anm. 209. 
216  Wie vor. 
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den habe Tesch für einen Laien, der nicht näher zwischen Mord und Totschlag unter-
scheide, seinerzeit einen „Meuchelmord“ begangen.  

Während dieses Zivilurteil rechtskräftig wurde, betrieb Tesch dann noch ein Privat-
klageverfahren gegen den Jagdgenossen und holte – erfolglos – den Sühneversuch 
vor dem Schiedsmann nach. Aber auch auf dieser „strafrechtlichen Schiene“ kam er 
nicht zum Erfolg. Das Privatklageverfahren wurde vom Amtsgericht Bad Kreuznach 
mit Beschluss vom 20. November 1983 eingestellt.217 
 
 

XX. Die Erinnerung heute 
 
So weit die Geschichte des Meuchelmords in Laubenheim und ihre juristische Nach-
geschichte. Beides hat sich vor Jahrzehnten in Bad Kreuznach und Umgebung ereig-
net. Vor Ort erinnert nichts an dieses grausige Geschehen. In Laubenheim gibt es 
keinen Gedenkstein und keine Gedenkplatte für den ermordeten amerikanischen 
Flieger Eugene Kalinowsky. Die Ortsgeschichte von Laubenheim schweigt zu die-
sem Verbrechen. Auch die Justizgeschichte von Bad Kreuznach will nicht das eigene 
Versagen in der Nachkriegszeit dokumentieren. Kaum jemand erinnert sich ungefragt 
noch an diese Geschehnisse. Aber sie sind nicht ganz vergessen. Fragt man nach, so 
erinnern sich die Älteren doch noch schnell und recht zutreffend an „den Vorfall“ 
„vom Tesch“.  

Das ist gut so. Wir wollen diese Geschichte auch in ihren Wirren und Verästelungen 
bewahren. Dabei wollen wir nicht nachholen, was früher nicht „bewältigt“ wurde. 
Die Geschichte soll uns aber vor „neuen Ansteckungsgefahren“ (Richard von 
Weizsäcker) warnen und uns vor Augen führen, wie wichtig eine kritische Öffent-
lichkeit und eine unabhängige und verantwortungsbewusste Justiz sind. Zurzeit des 
Meuchelmordes in Laubenheim schrieb Bertold Brecht im Exil den „Kaukasischen 
Kreidekreis“. In ihm lässt er Azdak, den Arme-Leute-Richter, der das Chaos zu einer 
„kurzen, goldenen Zeit beinah der Gerechtigkeit“ macht, den Satz sagen: „Das Recht 
ist weg wie nix, wenn nicht aufgepasst wird“. 

Diese Geschichte soll uns aber auch an die alliierten Toten der „Fliegermorde“ erin-
nern, die wie Millionen anderer ebenfalls Opfer des Nationalsozialismus geworden 
sind. Wenn wir überhaupt der Opfer vor Ort erinnern, dann sind es fast ausschließlich 
Deutsche. Viel zu selten machen wir uns bewusst, dass auch hier bei uns Menschen 
ausländischer Staatsangehörigkeit Opfer von NS-Willkür und -Brutalität waren. 
Immerhin sind inzwischen die Millionen ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangene in das Blickfeld der Öffentlichkeit gekommen. 
                                                 
217  Hinweis in dem Nachlass des Jagdgenossen (wie Anm. 3). 
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Andere Opfergruppen – wie etwa die ermordeten alliierten Flieger – sind weiter so 
gut wie vergessen. Allerdings ist es auch nicht einfach, diese Schicksale aufarbeiten. 
Denn hier sind allenfalls die Flugzeugabschüsse bekannt, nicht aber auch die Namen 
der dabei ums Leben gekommenen und/oder misshandelten Flieger. Anders ist die 
Situation etwa in den USA. Dort sind aufgrund der intensiven Nachforschungen 
unmittelbar nach dem Krieg und der Auswertung der dabei ermittelten und sonst wie 
vorhandenen Unterlagen die einzelnen Abschüsse ebenso bekannt wie die Besatzun-
gen der Flugzeuge. Auch weiß man in groben Zügen um das Schicksal der Flieger, 
ob sie in Kriegsgefangenschaft gerieten, „POW“ („Prisoner of War“) wurden oder ob 
sie ums Leben kamen, „KIA“ („Killed in Action“) waren. Diese Informationen sind 
auch im Internet vorhanden und können – wenn man den Einstieg findet – abgerufen 
werden.  

Das Problem ist allerdings, dass bei den KIA nicht weiter nach den Umständen und 
der Ursache des Todes differenziert wird. Das geschah möglicherweise, um die An-
gehörigen zu schonen oder aus Pietät der Toten gegenüber oder weil man es im Ein-
zelnen nicht ermitteln konnte. So bleibt im Allgemeinen unklar, ob sie beim Ab-
schuss des Flugzeugs darin umgekommen sind oder beim Niedergehen starben oder 
bei der Gefangennahme zu Tode kamen o.ä. Deswegen können diese Angaben nicht 
ohne weiteres das Schicksal der Flieger im Einzelnen belegen und die Feststellung 
rechtfertigen, sie seien Opfer des Nationalsozialismus gewesen. Denn der Tod im 
„normalen“ Kriegsgeschehen macht den Betroffenen noch nicht zum Opfer des Nati-
onalsozialismus (im engeren Sinne), unabhängig davon, dass Hitler-Deutschland den 
Zweiten Weltkrieg entfesselt und im Osten einen Vernichtungskrieg geführt hat. 

Anders ist es nur, wenn es weitergehende Informationen gibt und diese – diesseits 
und jenseits des Atlantik – miteinander verknüpft werden. Das ist mit den vorliegen-
den Informationen aus dem Strafverfahren Tesch und mit der Hilfe der amerikani-
schen Journalistin und Buchautorin Anne Kazel-Wilcox218 gelungen. Ihre Recher-
chen, die noch zwei Nichten Eugene Kalinowskys, Frau Donna Kalinowsky und Frau 
Carole Brooks, ausfindig gemacht haben, und weitere Informationen ergeben das 
folgende Bild: 

 

                                                 
218  Der ganz herzliche Dank geht an Anne Kazel-Wilcox für ihre freundliche, „hartnäckige“ und erfolg-

reiche Unterstützung bei der Recherche nach der Besatzung der B-24 Liberator mit der 566. Squadron 
der 389. Bomb Group., insbesondere nach den abgeschossenen Fliegern Richard Ellwart und Eugene 
Kalinowsky und nach Kalinowskys Familie.  
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Abb. 21: Eugene Kalinowsky  

(Quelle: Carole Brooks, USA) 
 

 
Abb. 22: Eugene Kalinowsky als Flieger mit Witz  

(Quelle: Carole Brooks, USA) 



462 Joachim Hennig  
 
 
Eugene Kalinowsky wurde im Jahr 1920 in Pittsfield, Massachusetts, geboren. Er 
stammte aus einer Einwandererfamilie. Seine Familie väterlicherseits war in Weiß-
russland beheimatet, in Koybrn. Im Jahr 1912 wanderte sein Vater Vasily in die USA 
aus. Eugenes Mutter stammte aus Österreich und wanderte von dort in die USA ein. 
Beide lernten sich in den Vereinigten Staaten kennen und heirateten wohl noch wäh-
rend des Ersten Weltkrieges. Die Kalinowskys hatten neun Kinder, sechs Jungen und 
drei Mädchen. Eugene �Å��sie nannten ihn Gene �Å war das zweitälteste Kind. Nicht alle 
Kinder wurden groß, zwei Mädchen starben in jungen Jahren. Die Kalinowskys hat-
ten in Pittsfield im Bundesstaat Massachusetts einen kleinen Bauernhof, vor allem 
hielten sie Vieh und bauten Gemüse an.  
In Pittsfield ging Eugene zur Schule, zuletzt in die High School. Anschließend war er 
in der Nachbarstadt Dalton bei einem Speditionsunternehmen beschäftigt. Schon 
bald, im November 1942 wurde er Soldat. Seine Nichten erzählen, dass Gene ein 
„Spaßvogel“ war, gern machte er Späße und Witze und hatte viel Freude, seine Um-
gebung damit zu unterhalten. Eine seiner Nichten weiß noch zu berichten, dass er 
ihre Familie nach ihrer Geburt im Jahr 1943 besuchte und sich die Schuhe des Babys 
um den Hals hängte – sie sollten ihm im Krieg Glück bringen.  
Nicht jeder konnte oder wollte sich über seine Späße freuen und mit ihm lachen. 
Einer von ihnen war Eugenes Kommandant. Um ihn „loszuwerden“, schickte er 
Eugene zu seinem letzten todbringenden Einsatz, für den er zunächst gar nicht vorge-
sehen war. 
Sein Flug am 15. Oktober 1944 war sein 50. Kampfeinsatz bei der USAAF. Drei 
Tage vorher hatte er seinen 24. Geburtstag gefeiert, kurze Zeit später wollte er auf 
Heimaturlaub in die USA. Seine Kameraden haben ihn nie mehr gesehen. Wie be-
reits geschildert, wurde er zusammen mit dem in Heddesheim ums Leben gekomme-
nen Kameraden Richard Ellwart zunächst auf dem Gemeindefriedhof in Heddesheim 
bestattet, Ende Juni 1945 exhumiert und deren Leichen auf dem amerikanischen 
Soldatenfriedhof in Hamm/Luxemburg beerdigt. Sodann bemühten sich die Ameri-
kaner, die Angehörigen auch dieser Toten ausfindig zu machen, sie über deren Tod 
zu informieren und die Überführung ihrer sterblichen Überreste in die USA anzure-
gen.219  

Die Recherchen nach den Angehörigen waren in beiden Fällen erfolgreich. Für 
Richard Ellwart ermittelte man seine Witwe und seine Mutter in Chicago, Illinois.220 
Die Anfrage wegen einer Überführung des Leichnams in die USA blieb aber unbe-
                                                 
219  Vgl. die Nachweise im Archiv FOIA („Freedom of Information Act Request“) 

http://www.mediafire.com/download/1c13jzd3a7212ok/ELLWART_RICHARD_36633443_IDPF_C
omplete_23619.pdf und http://www.mediafire.com/download/dòr18mzówd9q7g/KALINOWSKY_ 
EUGENE_11105754_IDPF_Complete_66635.pdf 

220  Vgl. http://www.mediafire.com/download/1c13jzd3a7212ok/ELLWART_RICHARD_36633443_ 
IDPF_Complete_23619.pdf 

http://www.mediafire.com/download/1c13jzd3a7212ok/ELLWART_RICHARD_36633443_IDPF_Complete_23619.pdf
http://www.mediafire.com/download/1c13jzd3a7212ok/ELLWART_RICHARD_36633443_IDPF_Complete_23619.pdf
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antwortet. Ellwarts Witwe hatte inzwischen wieder geheiratet und kein Interesse an 
der Überführung bekundet. Seine Mutter war verstorben. So blieb Richard Ellwart 
auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Hamm/Luxemburg beerdigt. Der Fried-
hof ist inzwischen auch eine Gedenkstätte. 

Hingegen war Eugene Kalinowskys Familie an dessen Schicksal und seiner Überfüh-
rung in die USA sehr interessiert.221 Für seine Mutter, die inzwischen von ihrem 
Ehemann getrennt lebte, war die Nachricht ein Schock. Aus welchen Gründen auch 
immer erzählte man ihr wider besseres Wissen eine erfundene Geschichte. Danach 
wurde der bereits von deutschen Soldaten gefangen genommene Eugene nicht hinter-
rücks und aus nächster Nähe von einem SS-Mann ermordet. Vielmehr waren es Bau-
ern aus dem Dorf, die Eugene aufgriffen und ihn mit einer Heugabel malträtierten 
und dann umbrachten.  

Um den Verlust des geliebten Menschen besser bewältigen zu können, fragten zwei 
Schwestern Eugenes, die älteste Schwester Viola und die jüngere Schwester Alea, die 
Sergeant in der amerikanischen Armee war, nach persönlichen Gegenständen ihres 
Bruders.222 Vor allem ging es ihnen um eine besondere Uhr, die Eugene immer ge-
tragen hatte. Aber ihr Bemühen war vergeblich. Als Antwort erhielten sie die Infor-
mation, dass es keine persönlichen Gegenstände Eugenes gäbe, insbesondere keine 
Uhr. Lediglich einen Geldbetrag in Höhe von $ 5,64 gebe es noch von dem Toten. 
Der wurde Eugenes Mutter als Scheck angewiesen.223 
Auf Veranlassung seiner Mutter überführte man seinen Leichnam im Sommer 1948 
von Luxemburg nach New York und dann weiter nach Pittsfield. Auf dem dortigen 
Friedhof wurde er am 27. August 1948 mit militärischen Ehren zur letzten Ruhe 
gebettet.224 Mit dabei war damals auch die heute älteste Nichte Eugenes, deren Baby-
schuhe er damals, als er in den Krieg ziehen musste, als Glücksbringer um seinen 
Hals gelegt hatte. In ihrer Erinnerung ist geblieben, dass der Sarg mit den sterblichen 
Überresten ihres Onkels in die amerikanische Flagge, das Sternenbanner, gehüllt war. 

Eugene Kalinowskys Grab auf dem Friedhof in Pittsfield existiert noch heute. Es 
wird gepflegt von seinen Nichten und Neffen, von denen die meisten noch in Pitts-
field leben. Sie sind ein Querschnitt durch die amerikanische Bevölkerung: eine war 
Mitarbeiterin einer US-Kongressabgeordneten, ein Neffe Mathematikprofessor an 
einem College, ein anderer Neffe Lebensmittelmanager, ein weiterer Fernfahrer und 
eine Nichte ist Krankenschwester. 
                                                 
221  Vgl. http://www.mediafire.com/download/dòr18mzówd9q7g/KALINOWSKY_EUGENE_11105754_ 

IDPF_Complete_66635.pdf, Bl. 12 ff. 
222  Wie vor, Bl. 41 ff. 
223  Wie vor, Bl. 59. 
224  Zeitungsartikel mit Bild.  
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Abb. 23: Grab von Eugene Kalinowsky in Pittsfield/Massachusetts 

(Quelle: Carole Brooks, USA) 


